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Die NÖ Landesregierung hat über den Antrag der Windkraft Simonsfeld AG, vertre-

ten durch die Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, vom 

20. Oktober 2014 auf Erteilung einer Genehmigung zur Änderung des genehmigten 

Vorhabens „Windpark Steinberg-Prinzendorf I“ („WP Steinberg-Prinzendorf“) durch 

die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark Prinzendorf III“ („WP Prin-

zendorf III“) gemäß § 5 iVm § 3a und § 17 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

2000 (UVP-G 2000) und unter Anwendung der für die Ausführung des Vorhabens 

erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen wie folgt entschieden: 

Spruch 

I Genehmigung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfun gsgesetz 2000 

(UVP-G 2000) 

Der Windkraft Simonsfeld AG, vertreten durch die Schönherr Rechtsanwälte GmbH, 

Schottenring 19, 1010 Wien, wird nach Durchführung des Umweltverträglichkeitsprü-

fungsverfahrens die Genehmigung zur Änderung des mit Bescheid der Bezirks-

hauptmannschaft Gänserndorf vom 03. März 2003, 9-W-021150/1 und mit Bescheid 

der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf vom 18. Dezember 2001, 9-N-00105/6, 

und mit Bescheid der NÖ Landesregierung vom 09. Juli 2002, WST6-E-10947/001-9, 

und mit Bescheid des Landeshauptmannes von NÖ vom 25. April 2002, RU6-AB-W-

2413/00, genehmigten Vorhabens „Windpark Steinberg-Prinzendorf“ durch die Er-

richtung und den Betrieb des Vorhabens „Windpark Prinzendorf III“ („Repowering“ 

durch Abbau und Neuerrichtung von 9 Windkraftanlagen - WEA sowie Errichtung ei-

ner weiteren neuen WEA) bestehend aus  

a) 10 WEA des Typs Senvion 3.2M114 mit einer Nennleistung je WEA von 

3,17 MW (Gesamtengpassleistung von 31,7 MW), einem Rotordurchmesser 

von 114 m und einer Nabenhöhe von 123 m (PRD-III-05) und von 143 m,  

b) der windparkinternen Verkabelung inkl. Datenleitungen sowie  

c) der externen Windparkverkabelung (Anbindung) zu den Umspannwerken Prin-

zendorf/Zaya und Neusiedl/Zaya und  

d) den Zuwegungen  



 

 
Seite 10 von 145 

sowie aller damit in Verbindung stehenden Maßnahmen in der Gemeinde Hauskir-

chen sowie in der Marktgemeinde Neusiedl/Zaya im Verwaltungsbezirk Gänserndorf 

erteilt. 

Das Vorhaben ist entsprechend der Vorhabensbeschreibung (Pkt. I.5) sowie den 

Projektunterlagen, die mit einer Bezugsklausel versehen sind, zu errichten und zu 

betreiben. 

Die unten angeführten Vorschreibungen (Pkt I.3) sind bei Errichtung und Betrieb des 

Vorhabens einzuhalten. 

Soweit die Zustimmung Dritter für das Vorhaben notwendig ist, wird die Genehmi-

gung unter dem Vorbehalt des Erwerbs der entsprechenden Rechte erteilt. 

Die Genehmigung wird entsprechend den mitanzuwendenden materienrechtlichen 

Genehmigungsvoraussetzungen wie folgt konkretisiert: 

I.1 Ausnahmebewilligung gemäß § 11 Elektrotechnikge setz 1992 

Für die gegenständlichen Windenergieanlagen der Type Senvion 3.2M114 wird die 

Ausnahmegenehmigung von der Verpflichtung gemäß dem Punkt 6.5.4 Abs 9 

(Fluchtweglänge) der mit Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten elektrotech-

nischen Sicherheitsvorschriften ÖVE/ÖNORM E 8383 betreffend Fluchtwege in 

Hochspannungsanlagen erteilt. 

I.2 Ausnahmebewilligung gemäß § 42 Eisenbahngesetz 1957 

Für die gegenständliche Erdverkabelung wird für beide Gleisquerungen eine Aus-

nahmebewilligung gemäß § 42 Abs 3 Eisenbahngesetz erteilt. 

I.3 Auflagen/Maßnahmen/sonstige Vorschreibungen 

I.3.1 Agrartechnik – Boden 

I.3.1.1 Nach Auflassung der Windkraftanlagen sind die Fundamente und deren Flä-

chen standortgerecht zu rekultivieren. Ebenfalls sind die Kranstellplätze und Monta-

geflächen wieder standortgerecht zu rekultivieren. 
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I.3.1.2 Temporär benutzte Flächen sind zur Vermeidung von Bodenverdichtungen 

entsprechend vorzubereiten (z.B.: Baggerplatten, Befestigung, etc.) und anschlie-

ßend wieder standortgerecht zu rekultivieren. 

I.3.1.3 Bei Erdarbeiten sind die Vorgaben der „Richtlinien für die sachgerechte Bo-

denrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen“ des Fachbeirates 

für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, Arbeitsgruppe Bodenrekultivierung, her-

ausgegeben 2009 durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um-

welt und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien, einzuhalten. 

I.3.2 Bautechnik 

I.3.2.1 Das gesamte Projekt ist entsprechend der vorgelegten Unterlagen plan-, 

sach- und fachgerecht von einen hierzu befugten Unternehmen und Personen auszu-

führen.  

I.3.2.2 Die Bestimmungen des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (Bau KG) idgF. 

sind einzuhalten. 

I.3.2.3 Für den Abbruch der bestehenden Windkraftanlagen ist vor Baubeginn ein 

Abbruchkonzept inkl. Abfallnachweiskonzept gemäß Abfallnachweisverordnung zu 

erstellen und der Behörde vorzulegen.  

I.3.2.4 Die Entsorgung der Abbruchmaterialien hat nachweislich zu erfolgen. Die 

Nachweise und Bestätigungen über die fachgerechte Entsorgung sind zur Einsicht-

nahme durch die Behörde bereitzuhalten.  

I.3.2.5 Vor dem Verfüllen der abgebrochenen Fundamentbereiche sind diese von 

einem unabhängigen Fachmann zu dokumentieren und der ordnungsgemäße Rück-

bau zu bestätigen.  

I.3.2.6 Mindestens einen Monat vor Baubeginn ist je Standort ein Baugrundgutach-

ten durch einen Ingenieurkonsulenten für Geotechnik zu erstellen und der Behörde 

vorzulegen aus welchen die Baugrundeigenschaften und der Grundwasserspiegel 

hervorgehen. Das Gutachten hat sämtliche geotechnischen Nachweise für die Fun-

dierung je Aufstellungsort zu beinhalten.  
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I.3.2.7 Die Ausführung der Fundierung ist zu dokumentieren. Je nach Gründungsart 

sind eine Bodenbeschau, Abnahme von eventuellen Bodenverbesserungen, eventu-

elle Lastversuche, Rammprotokolle, dynamische Pfahl-Integritätsmessungen usw. 

von einer fachlich qualifizierten Person (Geotechniker) durchzuführen bzw. zu bestä-

tigen. Die Protokolle und Dokumentationen sind zur Einsichtnahme durch die Behör-

de bereitzuhalten. 

I.3.2.8 Vor dem Betonieren der Fundamente ist die plan- und fachgerechte Verle-

gung der Bewehrung von einer fachlich qualifizierten Person abzunehmen (Beweh-

rungsabnahme) und in einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen. Die Abnahmeproto-

kolle oder eine Bestätigung über die plan- und fachgerechte Bewehrung sind zur Ein-

sichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten.  

I.3.2.9 Der Beton für die Fundamente ist nach den einschlägigen ÖNORMEN her-

zustellen und es ist eine normgemäße Qualitätsprüfung (ldentitätsprüfung) gemäß 

ÖNORM B 4710-1 durchzuführen. Die Grundwasserqualität ist bei der Wahl der Be-

tonqualität zu berücksichtigen. Entsprechende Nachweise über die Herstellung bzw. 

Herkunft des Betons sind zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten.  

I.3.2.10 Die Stahlbetonfertigteile des Turmes sind gemäß Spannanleitung zu ver-

spannen und die Fugen sind ordnungsgemäß zu pressen. Die Arbeiten sind durch 

eine hierzu befugte fachkundige Person zu überprüfen und zu dokumentieren. Die 

erstellten Spannprotokolle sind zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

I.3.2.11 Die Türme der Windkraftanlagen einschließlich der Schraubverbindungen 

und der Betonfertigteilverbindungen sind nach Fertigstellung durch einen unabhängi-

gen, hierzu befugten Fachmann abzunehmen. Die plan-und fachgerechte Herstellung 

ist in einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen. Das Abnahmeprotokoll oder eine Ab-

nahmebestätigung ist zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

I.3.2.12 In allen Bereichen, die auch ohne Rettungsgeschirr begangen werden (Turm-

fuß), sind Absturzsicherungen mit einer Höhe von mindestens 1,0 Meter und mit zu-

mindest einer Brustwehr und einer Mittelwehr herzustellen. 

I.3.2.13 Sämtliche Kabeldurchführungen durch Brandabschnittsgrenzen sind mit ge-

eigneten Materialien auf einen Feuerwiderstand von mindestens EI 60 abzuschotten. 
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Hierüber ist eine Bestätigung der einbauenden Firma auszustellen. Diese Bestäti-

gung ist zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

I.3.2.14 Mindestens einen Monat vor Baubeginn ist ein Brandschutzkonzept der Be-

hörde vorzulegen, welches mit der zuständigen Feuerwehr abgestimmt und von die-

ser vidiert ist. Die lokalen Brandschutzanforderungen sind zu berücksichtigen. 

I.3.2.15 Für die erste Löschhilfe sind Feuerlöscher folgender Typen und mit folgen-

den Inhalten bereitzuhalten: In der Gondel: 2 Stück mind. K5 im Mastfuß oder im 

Service-PKW 1 Stück mind. K5 Die Feuerlöscher sind sicher aufzuhängen oder auf-

zustellen und alle zwei Jahre nachweislich zu überprüfen. ln der Gondel dürfen keine 

die Sicht behindernde Mittel der ersten Löschhilfe eingesetzt werden. z.B. Pulver-

löschgeräte. 

I.3.2.16 Die Anlagen sind zu nummerieren bzw. zu bezeichnen. Die Nummern bzw. 

Bezeichnungen sind für das Servicepersonal gut sichtbar anzubringen. 

I.3.2.17 Für den gesamten Windpark ist ein Notfallplan (Brandschutzplan, Rettungs-

plan, Sicherheitsplan, Fluchtwegplan) zu erstellen. Dieser Plan hat zumindest folgen-

des zu beinhalten:  

a) Ausschnitt aus der ÖK 1:50.000, mit zumindest folgendem Inhalt Windkraftan-

lagen mit Nummerierung benachbarte Windkraftanlagen und Windparks, Zu-

fahrtswege für Lösch- und Rettungsfahrzeuge ab den umliegenden Hauptver-

kehrsstraßen  

b) Anweisungen für die Feuerwehr bei den möglichen Brandereignissen (Brand in 

der Gondel, Trafobrand, usw.) 

c) Fluchtmöglichkeiten aus der Windkraftanlage, Leitern, Stiegen, usw 

d) Rettungsmöglichkeiten von Personen aus der Windkraftanlage. 

e) Lage und Art der Feuerlöscher  

f) Koordinaten der einzelnen Anlagen. WGS84-Koordinaten, ev. auch Gauß-

Krüger-Koordinaten 
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g) Verantwortliche Personen mit Telefonnummern, Telefonnummern von Rettung 

und Feuerwehr Dieser Plan kann auch gleichzeitig als Sicherheitsplan mit den 

dort zusätzlich notwendigen Eintragungen sein. 

ln jeder Windkraftanlage ist jeweils ein Exemplar des Planes aufzubewahren und ein 

weiteres ist der örtlichen Feuerwehr zu übermitteln.  

I.3.2.18 Die Befahranlage (Service-Lift) ist einer Abnahmeprüfung zu unterziehen und 

zumindest jedes Jahr einer regelmäßigen Überprüfung. Die Abnahmeprotokolle und 

Überprüfungsunterlagen sind zur Einsichtnahme vor Ort aufzubewahren. 

I.3.2.19 Beim Auf- und Abstieg im Turm vom Turmfuß zum Maschinenhaus mit der 

Befahranlage oder über die Aufstiegsleiter ist je Person ein Sauerstoffselbstretter 

(mind. 60 Minuten) mitzuführen. 

I.3.2.20 Die Windkraftanlage darf nur durch Personen betreten werden, die in der 

Anwendung der persönlichen Schutzeinrichtungen ausgebildet und für die Evakuie-

rung im Notfall sowie hinsichtlich der durch den Hersteller formulierten organisatori-

schen Maßnahmen unterwiesen sind.  

I.3.2.21 In der Gondel ist permanent eine plombierte Abseilvorrichtung aufzubewah-

ren. 

I.3.2.22 Die zur Ausnahmebewilligung angeführten organisatorischen Maßnahmen 

sind in Betriebshandbüchern, Bedienungsanleitungen sowie der Inbetriebnahmean-

leitung festzuhalten. 

I.3.2.23 Vor Beginn der Grabungsarbeiten ist mit den Verantwortlichen der Einbaut-

enträger für die im Projektgebiet befindlichen Leitungen und Einbauten das schriftli-

che Einvernehmen herzustellen und die notwendigen Sicherungsmaßnahmen festzu-

legen und diese im Bau umzusetzen und zu dokumentieren. 

I.3.2.24 Nach Fertigstellung der Bauvorhaben sind der Genehmigungsbehörde die in 

den Auflagen genannten Unterlagen und Nachweise zur Einsichtnahme im Rahmen 

der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. Diese Nachweise müssen so geführt und 

aufgelistet werden, dass eine eindeutige und nachvollziehbare Zuordnung zu den 

einzelnen im Befund angeführten Objekten gegeben ist. 
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I.3.3 Eisabfall 

I.3.3.1 Die Warntafeln und Warnleuchten sind in regelmäßigen Abständen (zumin-

dest einmal jährlich vor Beginn der Wintersaison) sowie nach entsprechenden Hin-

weisen zu kontrollieren. Die Funktionsweise ist sicherzustellen. Darüber sind Auf-

zeichnungen zu führen und zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzustellen. 

I.3.3.2 Bei detektiertem Eisansatz ist geschultes Personal zu verständigen.  

I.3.3.3 Die Mühlenwarte sind zumindest jährlich in Bezug auf den risikorelevanten 

Eisansatz zu schulen und fortzubilden. 

I.3.4 Elektrotechnik 

I.3.4.1 Es ist für sämtliche projektsgegenständlichen elektrischen Anlagen ein Anla-

genbuch im Sinne der ÖVE/ÖNORM E 8001-6-63 anzulegen und zur Einsichtnahme 

bereitzuhalten. In diesem Anlagenbuch muss der Anlagenbetreiber gemäß Ö-

VE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01, welcher die Gesamtverantwortung für den siche-

ren Betrieb der elektrischen Anlagen hat, schriftlich festgehalten sein. Sämtliche Prü-

fungen im Zuge der Inbetriebnahme der Anlagen, die wiederkehrenden Überprüfun-

gen und die entsprechend den Anforderungen des Herstellers durchzuführenden 

Wartungsarbeiten sind im Anlagenbuch zu dokumentieren. Das Anlagenbuch muss 

stets auf aktuellem Stand gehalten werden.  

I.3.4.2  Vom Anlagenbetreiber gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110: 2014-10-01 oder 

einer von ihm hiezu beauftragten fachlich geeigneten Person gemäß § 12 Elektro-

technikgesetz ist zu prüfen und im Anlagenbuch zu vermerken, dass alle in den elekt-

rotechnischen Auflagen geforderten Nachweise vollständig vorhanden sind und die 

elektrotechnischen Auflagen des Bewilligungsbescheides erfüllt sind. Sämtliche Be-

stätigungen, Befunde bzw. Nachweise zur Erfüllung der elektrotechnischen Auflagen 

müssen mit einem eindeutigen Bezug auf den Bewilligungsbescheid versehen sein 

und sind zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

I.3.4.3  Für die Windenergieanlagen WEA PRD-III-01, WEA PRD-III-02, WEA PRD-

III-07 und WEA PRD-III-08 ist gemäß anzuwendender Fachmeinung des Österreichi-

schen Verbands für Elektrotechnik (ÖVE) im Hinblick auf die Nähe zur bestehenden 

110-kV-Hochspannungsfreileitung der Netz Niederösterreich GmbH rechtzeitig vor 
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Beginn der Errichtung dieser Windenergieanlagen eine unabhängige Prüfstatik über 

die Standsicherheit (Boden, Fundament der Anlage) durch einen Ziviltechniker, der 

mit den regionalen Untergrund- und Windverhältnissen vertraut ist, zu erstellen. Der 

Prüfstatiker ist im Einvernehmen zwischen Betreiber des Windparks und Leitungsbe-

treiber Netz Niederösterreich GmbH zu wählen. Ein Nachweis über die Wahl des 

Prüfstatikers im Einvernehmen zwischen Betreiber des Windparks und Leitungsbe-

treiber Netz Niederösterreich GmbH sowie die erforderlichen Prüfstatiken sind der 

Behörde vor Errichtung der betroffenen Windenergieanlagen zu übermitteln.  

I.3.4.4 Für Arbeiten und Tätigkeiten im Bereich der bestehenden 20-kV- und 110-kV 

Hochspannungsfreileitungen der Netz Niederösterreich GmbH, welche im gegen-

ständlichen Windpark verlaufen sowie für Arbeiten und Tätigkeiten im Bereich der 

bestehenden 20-kV-Hochspannungsfreileitung der OMV, welche nördlich des gegen-

ständlichen Windparks verläuft, ist ein Sicherheitskonzept in Abstimmung mit der 

Netz Niederösterreich GmbH und der OMV auf Grundlage von ÖVE/ÖNORM EN 

50110:2014-10-01 zu erstellen und einzuhalten (betrifft insbesondere Bauphase). 

Bezüglich der bestehenden 20-kV-Hochspannungsfreileitung der OMV, welche süd-

lich des gegenständlichen Windparks verläuft, ist mit der OMV auf Grundlage von 

ÖVE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01 abzuklären, ob bzw. welche Sicherheitsmaß-

nahmen erforderlich sind – die allfällig erforderlichen Maßnahmen sind ordnungsge-

mäß durchzuführen und einzuhalten.  

I.3.4.5 Das Befahren der bestehenden und neuen Zufahrtswege bzw. Zufahrtsstra-

ßen des gegenständlichen Windparks in Zusammenhang mit der Errichtung des ge-

genständlichen Windparks ist erst dann zulässig, nachdem in Abstimmung mit der 

Netz Niederösterreich GmbH und der OMV geprüft und sichergestellt wurde, dass für 

alle bestehenden und neuen Zufahrtswege bzw. Zufahrtsstraßen des gegenständli-

chen Windparks die gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50341 in Verbindung mit Ö-

VE/ÖNORM EN 50423 vorgegebenen Abstände zu den bestehenden 20-kV- und 

110-kVHochspannungsfreileitungen der Netz Niederösterreich GmbH und zur nörd-

lich des gegenständlichen Windparks verlaufenden bestehenden 20-

kVHochspannungsfreileitung der OMV eingehalten sind – dies betrifft die Abstände 

zwischen Fahrbahn und spannungsführenden Leiterseilen sowie die Abstände zwi-

schen Fahrbahnrand und den sichtbaren Fundamenten der Freileitungsstützpunkte. 

Über die Einhaltung des gegenständlichen Auflagepunktes ist eine entsprechende 
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Dokumentation zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Dieser Auflagepunkt gilt sinnge-

mäß auch für allfällige weitere Verkehrsflächen im Bereich des gegenständlichen 

Windparks. (Hinweis: Zwischen Fahrbahn eines Fahrweges oder einer Straße und 

spannungsführenden Leiterseilen einer Hochspannungsfreileitung sind gemäß Ö-

VE/ÖNORM EN 50341 in Verbindung mit ÖVE/ÖNORM EN 50423 größere Abstände 

einzuhalten als zwischen „normaler“ Geländeoberfläche und spannungsführenden 

Leiterseilen einer Hochspannungsfreileitung.) 

I.3.4.6 Arbeiten und Tätigkeiten für die Errichtung des gegenständlichen Windparks 

im Bereich der bestehenden 20-kV-Hochspannungsfreileitung der Netz Niederöster-

reich GmbH dürfen erst dann begonnen werden, nachdem von der Netz Niederöster-

reich GmbH das projektsgemäß abzutragende Teilstück dieser 20-kV Hochspan-

nungsfreileitung vollständig projektsgemäß abgetragen wurde, die zugehörigen zwei 

20-kV-Kabelüberführungsmasten errichtet wurden und diese zwei 20- kV-

Kabelüberführungsmasten mit – vom gegenständlichen Windpark aus – deutlich 

sichtbaren Hochspannungswarnschildern ausgestattet wurden. 

I.3.4.7 Es ist im Sinne der anzuwendenden Fachmeinung des Österreichischen 

Verbands für Elektrotechnik (ÖVE) zwischen Betreiber des Windparks und Leitungs-

betreiber Netz Niederösterreich GmbH einvernehmlich festzulegen, ob für die im ge-

genständlichen Windpark verlaufende 110-kV-Hochspannungsfreileitung der Netz 

Niederösterreich GmbH schwingungsdämpfende Maßnahmen erforderlich sind. Die 

diesbezüglich allfällig erforderlichen Maßnahmen sind entsprechend zu veranlassen 

und ordnungsgemäß durchführen zu lassen. Über die Einhaltung des gegenständli-

chen Auflagepunktes ist ein Nachweis zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

I.3.4.8 Vor Durchführung von Grabarbeiten und Kabelverlegungsarbeiten ist das 

Einvernehmen mit den Betreibern der im Bereich der projektsgegenständlichen Anla-

gen vorhandenen sowie geplanten Anlagen und Einbauten – unter anderem für An-

näherung (Querungen und Entlangführung) der projektsgegenständlichen 20-kV Ka-

belleitungen an eisenbahntechnische Anlagen der ÖBB – hinsichtlich Abständen und 

erforderlicher Schutzmaßnahmen unter Einhaltung der einschlägigen Regelwerke 

herzustellen, sinngemäß auch für firmeninterne gegenseitige Annäherung von Anla-

gen bzw. Einbauten des Betreibers des Windparks. Die erforderlichen Maßnahmen 

sind unter Einhaltung der einschlägigen Regelwerke ordnungsgemäß durchzuführen 
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und entsprechend zu dokumentieren. Über die Einhaltung des gegenständlichen Auf-

lagepunktes ist eine Gesamtbestätigung zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

I.3.4.9 Die Kabelverlegung hat entsprechend den Bestimmungen der ÖVE/ÖNORM 

E 8120 zu erfolgen, wobei die im Projekt angeführten Verlegungstiefen zu beachten 

sind. Diesbezüglich ist eine Bestätigung der ausführenden Fachfirma oder jener 

fachkundigen Person, welche die Verlegungsarbeiten überwacht hat, vorzulegen. Die 

genaue Lage der erdverlegten Kabel ist in Bezug zu Fixpunkten bzw. mittels Koordi-

naten einzumessen und in Ausführungsplänen zu dokumentieren. Diese Pläne sind 

zur Einsichtnahme aufzubewahren.  

I.3.4.10 Für Stromversorgungen mit Stromerzeugungsaggregaten, die vorüberge-

hend eingesetzt werden, ist durch eine gemäß § 12 Elektrotechnikgesetz fachlich 

geeignete Person zu dokumentieren, dass diese Stromversorgungen den SNT-

Vorschriften –  insbesondere ÖVE-EN 1, Teil 4, § 53 – entsprechen, bestimmungs-

gemäß verwendet werden und mit ordnungsgemäß funktionierenden Schutzmaß-

nahmen gegen elektrischen Schlag ausgestattet sind.  

I.3.4.11 Eine aktuelle Netzzugangsvereinbarung für den gegenständlichen Windpark 

ist zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Die Einhaltung der „Technischen und Organisa-

torischen Regeln“ (TOR) der Energie-Control Austria für den Parallelbetrieb der Er-

zeugungsanlagen mit dem Verteilnetz der Netz Niederösterreich GmbH ist durch den 

Hersteller der Windenergieanlagen zu bestätigen und zu dokumentieren. Die ord-

nungsgemäße Einstellung der Netzentkupplungsschutzeinrichtungen im Einverneh-

men mit der Netz Niederösterreich GmbH und die Einhaltung der Parallellaufbedin-

gungen sind nachzuweisen.  

I.3.4.12 Die ordnungsgemäße Ausführung und Einstellung der Schutzeinrichtungen in 

den betroffenen 20-kV-Netzabzweigen (Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Erd-

schlusserkennung und -abschaltung, etc.) ist im Einvernehmen mit dem Verteilnetz-

betreiber Netz Niederösterreich GmbH zu kontrollieren und durch eine fachlich ge-

eignete Person gemäß § 12 Elektrotechnikgesetz zu dokumentieren. Es ist im Anla-

genbuch aktuell schriftlich festzuhalten, welche Person für den Betrieb, die Einstel-

lung und Wartung dieser Schutzeinrichtungen verantwortlich ist und welche fachliche 

Ausbildung die verantwortliche Person aufweist.  
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I.3.4.13 Es ist ein Betriebsführungsübereinkommen, in welchem die erforderlichen 

Abstimmungen bzw. Abgrenzungen für die Betriebsführung zwischen dem Betreiber 

des Windparks und dem Verteilnetzbetreiber Netz Niederösterreich GmbH festgelegt 

sind, zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

I.3.4.14 Über die Einhaltung der Anforderungen gemäß aktuellem bzw. zutreffendem 

Zertifizierungsbericht für die elektrische Ausrüstung der Windenergieanlage REpower 

3.2M bzw. Senvion 3.2M, TÜV Nord, ist für die projektsgegenständlichen Windener-

gieanlagen eine Bestätigung einer fachlich geeigneten Person gemäß § 12 Elektro-

technikgesetz zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

I.3.4.15 Es ist ein Gutachten eines Ziviltechnikers für Elektrotechnik über die Über-

einstimmung der projektsgegenständlichen Windenergieanlagentype Senvion 

3.2M114 mit den in Österreich mit Elektrotechnikverordnung verbindlich erklärten 

SNT-Vorschriften (unter Berücksichtigung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 11 

Elektrotechnikgesetz) zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

I.3.4.16 Über die ordnungsgemäße Ausführung und mangelfreie Erstprüfung der als 

Inselanlagen vorgesehenen Stromversorgungen für die Eiswarntafeln (Warnleuchten) 

ist eine nachvollziehbare Dokumentation zu erstellen und ins Anlagenbuch aufzu-

nehmen. Die Stromversorgungen für die Eiswarntafeln (Warnleuchten) sind wieder-

kehrenden Prüfungen zu unterziehen, unter anderem hinsichtlich ausreichender 

Dauer der Stromversorgungen bzw. ausreichender „Kapazität“ der zugehörigen 

Stromquellen (Batterien). Auf Grundlage einer zur Einsichtnahme bereitzuhaltenden 

Risikoanalyse sind die erforderlichen Prüf-Intervalle für die wiederkehrenden Prüfun-

gen dieser Stromversorgungen festzulegen sowie erforderliche Maßnahmen bei Aus-

fall dieser Stromversorgungen festzulegen und durchzuführen. Über diese wieder-

kehrenden Prüfungen sind Aufzeichnungen zu führen und ins Anlagenbuch aufzu-

nehmen.  

I.3.4.17 Die Schaltstationen sind derart aufzustellen, dass im äußeren Nahbereich 

der Schaltstationen ausreichende ebene Zugangs-, Bedienungs- und Fluchtwegbe-

reiche gemäß ÖVE/ÖNORM E 8383 und ÖVE-EN 1 Teil 2a bzw. ÖVE/ÖNORM E 

8001-2-30 vorhanden sind. 
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I.3.4.18 Über die Maßnahmen für die Hochspannungsschaltanlagen im Störlichtbo-

genfall in den Windenergieanlagen und in den Schaltstationen sind folgende Unterla-

gen zur Einsichtnahme bereitzuhalten: 

a) Genaue Beschreibung der ausgeführten Maßnahmen und Anlagen – zutreffen-

denfalls einschließlich „Lichtbogenzeitbegrenzung“ bzw. „Lichtbogenunterdrü-

ckung“ und „Diffusor“ bzw. „Absorber“ 

b) Vorlage der zugehörigen Prüfbescheinigung für die verwendete Schaltanlage – 

zutreffendenfalls einschließlich „Lichtbogenzeitbegrenzung“ bzw. „Lichtbogen-

unterdrückung“ und „Diffusor“ bzw. „Absorber“ 

c) Bestätigung, dass die Aufstell- und Einbaubedingungen für die verwendete 

Schaltanlage – zutreffendenfalls einschließlich „Lichtbogenzeitbegrenzung“ 

bzw. „Lichtbogenunterdrückung“ und „Diffusor“ bzw. „Absorber“ – in den gegen-

ständlichen Windenergieanlagen und in den gegenständlichen Schaltstationen 

den Anforderungen der Prüfbescheinigung bzw. der geprüften Anordnung ent-

sprechen  

d) Bestätigung über ordnungsgemäße Konzeption und mangelfreie Ausführung 

der Maßnahmen für die Druckentlastung bzw. Druckableitung im Störlichtbo-

genfall von der Hochspannungsschaltanlage bis ins Freie. 

I.3.4.19 Die ordnungsgemäße Ausführung folgender Anlagen bzw. Maßnahmen ist 

vom Hersteller ausdrücklich zu bestätigen, und die mangelfreie Erstprüfung bzw. po-

sitive Funktionsprüfung ist im Zuge der Inbetriebsetzung zu dokumentieren: 

a) Sicherheitssysteme der Windenergieanlagen (NOT-AUS/NOT-HALT, Haupt-

schalter, Notverstellung durch Überdrehzahlschalter, Notabschaltung bei 

NOTAUS, Notbremsung bei NOT-HALT, Lichtbogensensor – Abschaltung, 

Rauchdetektion – Alarmierung, Fernüberwachung SF6-Gasdruck, usw.) 

b) USV- bzw. Akkuversorgungen, insbesondere für die „Anlagenbefeuerung“, die 

Notbeleuchtung, die Fernschaltung des Trafos, die Notversorgung der Blattver-

stellsysteme, die Anlagensteuerung und die Fernüberwachung sowie Aufstel-

lung sämtlicher Batterien gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 

c) Notbeleuchtung 



 

 
Seite 21 von 145 

d) Hochspannungsanlagen in Übereinstimmung mit ÖVE/ÖNORM E 8383 unter 

Berücksichtigung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 11 Elektrotechnikgesetz  

e) Niederspannungsanlagen in Übereinstimmung mit den jeweils zutreffenden Tei-

len von ÖVE/ÖNORM E 8001 und ÖVE-EN 1, unter anderem ÖVE/ÖNORM E 

8001-6-61 

f) Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren sowie Breite und Höhe der Bedi-

engänge und Fluchtwege in Übereinstimmung mit ÖVE/ÖNORM E 8383 und 

den jeweils zutreffenden Teilen von ÖVE/ÖNORM E 8001 und ÖVE-EN 1 

g) Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag sowohl für die 

Hochspannungsanlagen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8383 als auch für die Nieder-

spannungsanlagen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-1 

h) ausreichende Lüftung für die Trafos und Leistungsschränke zur Abfuhr der ent-

stehenden Abwärme 

i) Brandklasse F1 der Trockentransformatoren in den Windenergieanlagen 

j) Öldichtheit und ausreichende Dimensionierung der Ölauffangvorrichtung unter-

halb der Trafoaufstellplätze der Transformatoren in den Schaltstationen 

k) Stochersicherheit sämtlicher Lüftungsöffnungen der Schaltstationen 

l) äußere und innere Blitzschutz-Maßnahmen sowie Überspannungsschutz-

Maßnahmen unter Einhaltung der Anforderungen an Blitzschutzklasse I mit An-

gabe der angewandten Normen 

m) Einbau von Überspannungsableitern bei jeder 20-kV-Schaltanlage im windpark-

internen Netz, d.h. bei den Schaltanlagen in den Windenergieanlagen und bei 

den Schaltanlagen in den Schaltstationen, in jeweils ausreichender Anzahl und 

in Übereinstimmung mit ÖVE/ÖNORM E 8383, Punkt 6.4.2.3 

n) ausreichende Erdung der Anlagen für die elektrischen Schutzmaßnahmen so-

wie für Überspannungsschutz und Blitzschutz, mit Angaben über die Art der Er-

dungsanlagen und die messtechnisch ermittelten Erdübergangswiderstände 
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o) vollständige Beschriftung der elektrischen Anlagen in Übereinstimmung mit den 

Plänen, insbesondere aller Schalt-, Verteil- und Leistungsschränke, Schaltein-

richtungen und Leitungsabgänge  

Die Bestätigungen und Nachweise zum gegenständlichen Auflagepunkt 19 sind zur 

Einsichtnahme bereitzuhalten und müssen die jeweils betroffenen Anlagenteile um-

fassen, d.h. zutreffendenfalls auch die Schaltstationen: Z.B. muss die Bestätigung zu 

Auflagepunkt I.3.4.19 f) die Windenergieanlagen und die Schaltstationen umfassen.  

I.3.4.20  Die Zugangstüren zu den Windenergieanlagen und zu den Schaltstationen 

müssen den Zutritt Unbefugter verhindern und von innen jederzeit (d.h. auch im ver-

sperrten Zustand) ohne besondere Hilfsmittel und ohne großen Kraftaufwand zu öff-

nen sein. 

I.3.4.21  An den Zugangstüren zu den Windenergieanlagen und zu den Schaltstatio-

nen sind Hochspannungswarnschilder sowie Hinweise auf die elektrische Betriebs-

stätte und das Zutrittsverbot für Unbefugte anzubringen. 

I.3.4.22 In den Windenergieanlagen und in den Schaltstationen sind jeweils die 5 Si-

cherheitsregeln nach ÖVE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01 und die Anleitungen nach 

ÖVE/ÖNORM E 8351 (Erste Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität) anzubringen. Au-

ßerdem sind bei den Hochspannungsschaltanlagen in den Windenergieanlagen und 

in den Schaltstationen Übersichtsschaltbilder auszuhängen, welche das gegenständ-

liche 20-kV-Netz darstellen. Die Überspannungsschutzeinrichtungen sind in den 

Übersichtsschaltbildern darzustellen und auch vor Ort durch entsprechende Beschrif-

tungen an den Schaltfeldern erkenntlich zu machen. Weiters müssen klare Warnhin-

weise bei den Schaltanlagen in dauerhafter Form angebracht werden, damit Fehl-

schaltungen (z.B. unbeabsichtigte Bespannung freigeschalteter oder geerdeter Anla-

genteile) verhindert werden, soweit solche Fehlschaltungen nicht durch technische 

Verriegelungen verhindert sind.  

I.3.4.23 Die Norm ÖVE/ÖNORM E 8850 ist einzuhalten. Die im Betrieb der Anlagen 

tatsächlich auftretenden elektrischen Feldstärken und magnetischen Flussdichten 

sind im äußeren Nahbereich der Windenergieanlagen beim Turmfuß und im Innenbe-

reich der Windenergieanlagen sowie in den Schaltstationen und im äußeren Nahbe-

reich der Schaltstationen entsprechend ÖVE/ÖNORM E 8850 nachvollziehbar doku-
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mentiert zu bewerten. Weiters ist zu dokumentieren, ob bzw. welche (technische 

und/oder organisatorische) Maßnahmen zur Einhaltung der gemäß ÖVE/ÖNORM E 

8850 vorgegebenen maximal zulässigen Werte erforderlich waren.  

I.3.4.24 Für die Windenergieanlagen sind entsprechende Konformitätserklärungen 

zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

I.3.4.25 Die Norm ÖVE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01 ist einzuhalten.  

I.3.4.26 Die Windenergieanlagen und die Schaltstationen sind als abgeschlossene 

elektrische Betriebsstätten entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01 zu be-

treiben und versperrt zu halten. Das Betreten dieser Anlagen darf nur hiezu befugten 

Personen (Fachleuten oder mit den Gefahren der elektrischen Anlage vertrauten 

Personen) ermöglicht werden. 

I.3.4.27 Der Betreiber der elektrischen Anlagen (Windenergieanlagen, Schaltstatio-

nen, Erdungen, Kabelleitungen, Schalteinrichtungen, Stromversorgungen für die 

Eiswarntafeln (Warnleuchten),R) hat für die Betreuung, Wartung und Instandhaltung 

eine fachlich geeignete Person im Sinne des Elektrotechnikgesetzes bzw. gemäß 

ÖVE/ÖNORM EN 50110:2014-10-01 heranzuziehen. Diese Person muss inklusive 

ihrer fachlichen Eignung im Anlagenbuch aktuell schriftlich festgehalten sein. Für Ar-

beiten an den elektrischen Anlagen, wie z.B. Behebung von Störungen, dürfen nur 

hiezu befugte Fachleute im Sinne des Elektrotechnikgesetzes herangezogen werden. 

I.3.4.28 In den Gondeln der Windenergieanlagen ist permanent eine plombierte Ab-

seilvorrichtung aufzubewahren. Dies ist durch entsprechende organisatorische Maß-

nahmen sicherzustellen.  

I.3.4.29 In den Windenergieanlagen ist im Falle von Kurzschlüssen in der Hochspan-

nungsanlage sowie bei Erdschlüssen am Transformator, an der Transformatoran-

schlussleitung und im Transformatorabgangsfeld der Schaltanlage die Stromfluss-

dauer durch schnell wirkende Abschaltvorrichtungen zuverlässig zu minimieren, so-

dass eine Gesamtausschaltzeit von 180 ms keinesfalls überschritten wird. Über die 

ordnungsgemäße Ausführung der dafür erforderlichen Erkennungs- und Abschaltein-

richtungen ist ein Nachweis zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Im Zuge der Inbe-

triebnahme ist die Funktion der schnell wirkenden Abschaltungen zu überprüfen und 

sind die Ausschaltzeiten zu dokumentieren. 
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I.3.4.30 Im Falle eines Störlichtbogens im Kellerbereich der Windenergieanlagen 

muss eine Führung der Lichtbogengase in den Turm der Windenergieanlage zuver-

lässig verhindert sein. Der Keller der Windenergieanlagen darf nur nach ordnungs-

gemäßer Freischaltung der Windenergieanlage sowie nach Absaugung und Entsor-

gung allfällig vorhandener Lichtbogengase betreten werden, wobei in den zugehöri-

gen Unterlagen – insbesondere Bedienungsanleitungen, Arbeitsanweisungen und 

Risikoanalyse für die gegenständlichen Windenergieanlagen – diese Bedingungen 

für das Betreten des Kellers der Windenergieanlagen entsprechend eingearbeitet 

sein müssen. Über die Einhaltung des gegenständlichen Auflagepunktes ist eine Be-

stätigung zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

I.3.4.31 Es ist eine Bestätigung darüber zur Einsichtnahme bereitzuhalten, dass 

sämtliche projektsgegenständlichen Hochspannungskabel (d.h. in den Windenergie-

anlagen und für windparkinterne Verkabelung) mit einem metallischen Schirm aus-

gestattet sind und gemäß ÖVE/ÖNORM E 8383 berührungssicher sind. 

I.3.4.32 Es ist ein Nachweis des Kabelherstellers zur Einsichtnahme aufzulegen, 

dass die in den Windenergieanlagen ausgeführten Hochspannungskabel gemäß EN 

60332-1- 2, Ausgabe 2004, selbstverlöschend sind. 

I.3.4.33 Die einwandfreie Ausführung der Kabelendverschlüsse (Teilentladungsfrei-

heit) der Hochspannungskabel in den Windenergieanlagen ist durch Teilentladungs-

messungen nach einem geeigneten Verfahren, z.B. auf Ultraschallbasis, vor Inbe-

triebnahme nachzuweisen und zu dokumentieren. Die Teilentladungsfreiheit der 

Hochspannungskabel in den Windenergieanlagen inklusive der Endverschlüsse ist 

wiederkehrend im Abstand von höchstens 5 Jahren zu überprüfen. Über alle Teilent-

ladungsmessungen sind die Prüfprotokolle zur behördlichen Einsichtnahme bereitzu-

halten und für die Dauer des Bestehens der Anlage aufzubewahren.  

I.3.4.34 Es ist eine erläuternde Bestätigung darüber zur Einsichtnahme bereitzuhal-

ten, dass für die an den Hochspannungsschaltanlagen der Windenergieanlagen an-

geschlossenen Hochspannungskabel der jeweilige Mindestbiegeradius gemäß Her-

stellerangaben eingehalten wurde.  

I.3.4.35 Es ist ein Nachweis darüber zur Einsichtnahme bereitzuhalten, dass die pro-

jektsgegenständlichen Hochspannungsanlagen – unter anderem die Hochspan-
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nungsschaltanlagen in den Windenergieanlagen und in den Schaltstationen sowie 

die Hochspannungskabel in den Windenergieanlagen – gemäß ÖVE/ÖNORM E 

8383 den thermischen und dynamischen Auswirkungen eines Kurzschlussstromes 

sicher standhalten. 

I.3.4.36 In der Betriebsvorschrift ist zu regeln, dass bei Wartungs- und Reparaturar-

beiten in den Windenergieanlagen immer zwei Personen in der Windenergieanlage 

anwesend sein müssen, von denen eine Person in der Lage sein muss, im Notfall 

sofortige Maßnahmen setzen zu können. Arbeitet eine Person im Turmkeller, muss 

sich die zweite Person im Eingangsbereich aufhalten, um die Sicherheit überwachen 

und erforderlichenfalls Hilfsmaßnahmen ergreifen zu können. Die Einhaltung dieses 

Auflagepunktes ist durch entsprechende organisatorische Maßnahmen sicherzustel-

len.  

I.3.4.37 Aufbauend auf die Maßnahmen der Ausnahmebewilligung gemäß 

§ 11 Elektrotechnikgesetz und die zu der vorliegenden Risikoanalyse im Projekt ent-

haltenen Maßnahmen zur Risikoreduzierung ist eine Risikobeurteilung für die pro-

jektsgegenständliche Windenergieanlagentype zu erstellen. Diese Risikobeurteilung 

ist entsprechend der ÖNORM EN ISO 12100, Ausgabe 2013-10-15, zu erstellen, 

wobei die technischen Maßnahmen zur Risikoreduzierung spätestens bei Baubeginn 

und die organisatorischen Maßnahmen spätestens bei Inbetriebnahme schriftlich 

festgelegt sein müssen. Eine übersichtliche Darstellung der Risikoanalyse, der tech-

nischen und der organisatorischen Maßnahmen zur Risikoreduzierung, die Risiko-

bewertung und schließlich die Beurteilung der Maßnahmen sind zur Einsichtnahme 

durch die Behörde auf Bestandsdauer der Anlagen zur Verfügung zu halten.  

I.3.4.38 Über die Ausführung der Windenergieanlagen gemäß den aus der Risikobe-

urteilung abgeleiteten technischen Maßnahmen sowie die Übergabe der Dokumenta-

tion über die aus der Risikobeurteilung abgeleiteten technischen und organisatori-

schen Maßnahmen an den Betreiber des Windparks ist eine Bestätigung des Herstel-

lers der Windenergieanlagen zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

I.3.4.39 Die Wartung und Instandhaltung der Windenergieanlagen hat entsprechend 

der Wartungsrichtlinien des Herstellers der Windenergieanlagen und den Anforde-

rungen der Typenprüfungen zu erfolgen. Zur Erhaltung des betriebssicheren Anla-

genzustandes der Windenergieanlagen ist der Betrieb der Anlagen nur bei Wartung 
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durch eine fachlich geeignete Firma unter exakter Einhaltung der Vorgaben des Her-

stellers der Windenergieanlagen zulässig. Sämtliche mit Wartungsarbeiten an den 

Windenergieanlagen betraute Servicemitarbeiter müssen die Vorgaben des Herstel-

lers der Windenergieanlagen erfüllen (z.B. Absolvierung von Sicherheitstrainings und 

regelmäßiger Auffrischungen). Für diese Wartungsaufgaben sind Wartungsverträge 

abzuschließen. Rechtzeitig vor Ablauf eines Wartungsvertrages ist dieser zu verlän-

gern oder mit einer ebenfalls fachlich geeigneten Firma ein neuer Wartungsvertrag 

abzuschließen. Die Wartungsverträge sowie Nachweise der fachlichen Eignung der 

Wartungsfirma in Bezug auf die Vorgaben des Herstellers der Windenergieanlagen 

sind zur Einsichtnahme durch die Behörde aufzubewahren.  

I.3.4.40 Die Bedienung der Windenergieanlagen darf nur durch entsprechend unter-

wiesene Personen erfolgen. Die Betriebsanleitung, in welcher auch Hinweise über 

Verhaltensmaßnahmen bei gefährlichen Betriebszuständen enthalten sein müssen, 

sind bei den Windenergieanlagen aufzubewahren, ebenso für jede Windenergieanla-

ge ein Servicebuch. In diese Servicebücher sind jene Personen oder Firmen einzu-

tragen, die zu Eingriffen an den Windenergieanlagen berechtigt und entsprechend 

unterwiesen sind. 

I.3.4.41 Das Betreten der Windenergieanlagen ist nur durch Personen zulässig, die in 

der Anwendung der persönlichen Schutzausrüstungen ausgebildet und für die Eva-

kuierung im Notfall sowie hinsichtlich der vom Hersteller formulierten organisatori-

schen Maßnahmen unterwiesen sind. 

I.3.4.42 Die projektsgegenständlichen elektrischen Anlagen sind entsprechend den 

Angaben des Herstellers zu warten und gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 wieder-

kehrend zu überprüfen. Jedenfalls ist eine wiederkehrende Überprüfung der gesam-

ten elektrischen Anlagen einschließlich äußerer und innerer blitzschutztechnischer 

sowie überspannungsschutztechnischer Maßnahmen längstens alle 3 Jahre – im 

Sinne der derzeit geltenden Elektroschutzverordnung 2012 – durch eine fachkundige 

und hiezu befugte Person vornehmen zu lassen und zu dokumentieren. Die zugehö-

rigen Dokumentationen sind ins Anlagenbuch aufzunehmen. 
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I.3.5 Forst- und Jagdökologie 

I.3.5.1 Sollte es allenfalls im Zuge der Errichtung des Windparks notwendig sein, 

jagdliche Einrichtungen zu entfernen, ist die Verlegung den Jagdausübungsberech-

tigten zu ersetzen. 

I.3.5.2 Für den Fall, dass die Fundamentflächen und die rückbaubaren Flächen 

nach Humusierung nicht wieder landwirtschaftlich genutzt werden sollen oder kön-

nen, sind diese zu humusieren, mit geeignetem Saatgut zu besäen und in der Folge 

weitestgehend der Sukzession zu überlassen oder max. 1 mal jährlich zu mähen. 

I.3.6 Grundwasserhydrologie 

I.3.6.1 Im Zuge der Herstellung der Mastfundamente, ist der angetroffene Unter-

grund anzusprechen und zu dokumentieren. Dabei ist das Auftreten von Staunässe 

bzw. Schicht- und Grundwässer in der Baugrube aufzunehmen. 

I.3.6.2 Erforderlich werdende Wasserhaltungsmaßnahmen sind im Hinblick auf 

Pumpmenge, Art der Förderung, Ableitung und Versickerung zu dokumentieren.  

Diese Dokumentation mit Auswertung ist im Abnahmeverfahren vorzulegen. 

I.3.6.3 Sollte es im Zuge der Bauherstellung zu Untergrund- oder Grundwasserver-

unreinigungen kommen, ist über die durchgeführten Sofortmaßnahmen und die in 

weiterer Folge erfolgten Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen ein Bericht zu er-

stellen und dieser ist im Zuge des Abnahmeverfahrens vorzulegen. 

I.3.6.4 Der Beginn der Herstellung der Mastfundamente ist dem Amt der Niederös-

terreichischen Landesregierung Abteilung BD3 Hydrologie und Geoinformation 

(post.bd3@noel.gv.at) mindestens 1 Woche vor Beginn der Aushubarbeiten nach-

weislich bekannt zu geben.  

I.3.6.5 Sollten bei Leitungsverlegungen bzw. bei baulichen Maßnahmen, Drainagen 

oder Entwässerungsanlagen angetroffen, diese beeinträchtigt oder beschädigt wer-

den, sind diese im Einvernehmen mit dem Grundstückseigentümer bzw. dem Be-

rechtigten fachgerecht wieder herzustellen. Hierüber sind Dokumentationen zu erstel-

len, die im Abnahmeverfahren vorzulegen sind. 
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I.3.6.6 Für das Abnahmeverfahren ist ein eigenes Operat mit Beilagen zu erstellen, 

in denen die in den geohydrologischen Auflagen geforderten Dokumentationen und 

Auswertungen enthalten sind. 

I.3.7 Lärmschutz 

I.3.7.1 Eingesetzte Baumaschinen müssen über eine CE Kennzeichnung nach der 

Richtlinie 14/2000/EG verfügen. Dies ist bei Maschinen mit einem Baujahr ab 2002 

grundsätzlich der Fall. Seitens des Bauwerkers ist sicherzustellen, dass im Zusam-

menhang mit dem Baustellenbetrieb dem Stand der Technik entsprechend lärmarme 

Geräte verwendet werden. Die Grenzwerte der 249. Verordnung (BGBl. II Nr. 

249/2001 i.d.F. Nr. 247/2006) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit über 

Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 

Maschinen sind für alle verwendeten Maschinen und Geräte einzuhalten.  

I.3.7.2 Auf Aufforderung der Behörde sind binnen 1 Monat die auf der Baustelle ein-

gesetzten Maschinerien durch eine akkreditierte Prüfstelle, einen Ziviltechniker oder 

einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen auf die 

Einhaltung der Grenzwerte überprüfen zu lassen. Als eingehalten gelten die Grenz-

werte, wenn der gemessen Schallleistungspegel um nicht mehr als 3 dB über dem 

Grenzwert (Auflage1) bzw. über dem Grenzwert der Verordnung liegt. Die Nachweise 

sind unverzüglich der UVP-Behörde zu übermitteln.  

I.3.7.3 Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Baustellengelände und den Zufahrtswegen 

ist mit maximal 30 km/h zu begrenzen.  

I.3.7.4 Für die Emissionen der WEA liegen nur garantierte Angaben vor. Daher sind 

binnen sechs Monaten ab Inbetriebnahme die Emissionswerte der Senvion 3.2M114 

gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61400-11 vom 01.05.2007 durch eine akkreditierte Prüf-

stelle, einen Ziviltechniker oder einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizier-

ten Sachverständigen messtechnisch nachzuweisen.   

Diese Person darf nicht bereits im Genehmigungsverfahren tätig gewesen sein. Die 

Messungen haben neben dem Schallleistungspegel auch die auch die Charakteristik 

der Schalldruckpegelverteilung der Messwerte zu enthalten.  

Die Messungen betreffen alle schallreduzierten Modi.  

Überdies ist durch diesen Gutachter der rechnerische/ Messtechnische Nachweis er-



 

 
Seite 29 von 145 

bringen zu lassen, dass die in der UVE/UVP prognostizierten betriebskausalen Im-

missionen des gegenständlichen Windparks an den der Beurteilung zugrunde geleg-

ten Immissionspunkten eingehalten werden.  

I.3.7.5 Sollten die in der UVE zugrunde gelegten Emissionen der WKA überschritten 

werden, so sind entsprechende zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu setzten (z.B. 

schalloptimierter Betrieb weiterer Anlagen) und die Einhaltung der projektierten 

Emissionen ist unverzüglich durch eine akkreditierte Prüfstelle, einen Ziviltechniker 

oder einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen nach-

weisen zu lassen. Der schriftliche Nachweis ist der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

Hinweis: sollten sich hinsichtlich der kumulierten Betrachtung Einschränkungen er-

geben, so sind auf medizinischer Basis Grenzwerte zu formulieren und es ist eine 

erneute Betrachtung unter Auflagen für schallreduzierte Betriebswese notwendig.  

I.3.8 Luftfahrttechnik 

I.3.8.1 Allgemeine Auflagen 

I.3.8.1.1 Der Turm hat eine helle Farbgebung (weiß oder grau) aufzuweisen. Die 

Ausführung der Sockelzone, begrenzt mit max. 25 % der Turmhöhe, in grüner Farbe 

ist zulässig. 

I.3.8.1.2 Zwei bis vier Wochen vor Baubeginn ist dem Amt der NÖ Landesregie-

rung, Abteilung Umwelt- und Energierecht und der Abteilung Verkehrsrecht, der Be-

ginn der Bauarbeiten des Windparks schriftlich mitzuteilen.  

Die Fertigstellung des Windparks ist neben sonstiger Meldungsverpflichtungen dem 

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Verkehrsrecht, schriftlich mitzuteilen.  

I.3.8.1.3 Die Fertigstellungsmeldung hat unter Anschluss des ausgefüllten Hinder-

nisformulars der Austro Control GmbH, basierend auf dem Vermessungsprotokoll, 

erstellt von einem hierzu Befugten, zu erfolgen. Das aktuelle Hindernisformular ist auf 

der Internet Homepage der Austro Control abrufbar: http://www.austrocontrol.at > 

FLUGSICHERUNG > AIM SERVICES > DATENAUFLIEFERUNG gemäß ADQ > 

HINDERNISSE (LFG 85/1 & 85/2 Z1).  

Auf die EU-Verordnung Nr. 73/2010 der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Fest-

legung der qualitativen Anforderungen an Luftfahrtdaten und Luftfahrtinformationen 

für den einheitlichen Luftraum wird verwiesen.  
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I.3.8.1.4 Der Betreiber des Windparks hat künftig, unbeschadet anderer gesetzli-

chen Bestimmungen, Ausfälle oder Störungen der Kennzeichnung des Windparks, 

sowie die erfolgte Behebung der Ausfälle oder Störungen unverzüglich der Austro 

Control GmbH sowie dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und 

Energierecht und der Abteilung Verkehrsrecht, anzuzeigen. Die Austro Contol GmbH 

hat diese Information in luftfahrtüblicher Weise zu verlautbaren. 

I.3.8.1.5 Im Falle eines Wechsels des Betreibers des Windparks oder einzelner 

Windkraftanlagen ist dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- und 

Energierecht und der Abteilung Verkehrsrecht, unverzüglich seinen Namen und seine 

Anschrift mitzuteilen. 

I.3.8.1.6 Die Entfernung der Anlage ist unter Bekanntgabe des Abbruchtages der 

Austro Control GmbH. und dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt- 

und Energierecht und der Abteilung Verkehrsrecht, bekannt zu geben. 

I.3.8.2 Nachtkennzeichnung: 

I.3.8.2.1 Als Nachtkennzeichnung ist auf allen Windkraftanlagen das Feuer „W rot“ 

einzusetzen. (Anlage 1)  

I.3.8.2.2 Diese Feuer sind gedoppelt und versetzt am konstruktionsmäßig höchsten 

Punkt der Türme (Gondel), gegebenenfalls auf Tragekonstruktionen so zu installieren 

und jeweils gleichzeitig (synchron blinkend) zu betreiben, dass bei stehenden Rotor-

blättern mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.  

Bei der Verwendung von konventionellen Leuchtmittel (z.B. Glühbirnen) sind die 

Feuer als Zwillingsleuchten auszuführen. Beim Einsatz von LED reicht die einfache 

Ausführung. 

I.3.8.2.3 Konventionelle Leuchtmittel: 

I.3.8.2.4 Bei Ausfall eines Leuchtmittels muss die automatische Aktivierung des 

Leuchtenzwillings gewährleistet sein. 

I.3.8.2.5 LED: Bei Ausfall von mehr als 25% der Leuchtdioden (LEDs) ist das Sys-

tem auszutauschen. Der Umfang des Ausfalls kann durch Messung der Stromstärke 

ermittelt werden. 
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I.3.8.2.6 Die Feuer sind mit einer Ausfallsicherung für Stromunterbrechungen zu 

versehen. 

I.3.8.2.7 Die Feuer müssen eine Betriebslichtstärke von mindestens 100 cd und ei-

ne photometrische Lichtstärke von mindestens 170 cd aufweisen. 

I.3.8.2.8 Die Feuer sind getaktet zu betreiben: 1 s hell - 0,5 s dunkel – 1 s hell - 1,5 

s dunkel. 

I.3.8.2.9 Die Schaltzeiten und Blinkfolgen aller Feuer des projektierten Windparks 

und allenfalls der nächstgelegenen, in Sichtweite befindlichen, mit dem Gefahrenfeu-

er „W-rot“ versehenen Windkraftanlagen sind auf GPS-Basis zu synchronisieren. Al-

ternativ ist die synchronisierte Taktfolge mit der 00.00.00 Sekunde gemäß UTC zu 

starten. 

I.3.8.2.10 Oberhalb der Horizontalen hat sich die gesamte Betriebslichtstärke zu ent-

falten. Die Montage einer mechanischen Abschattung für die Abstrahlung unterhalb 

der Horizontalen ist nicht zulässig. 

I.3.8.2.11 Auf halber Turmhöhe sind 4 LED-Hindernisfeuer mit einer effektiven Be-

triebslichtstärke von mindestens 10 cd am Turm um je 90° versetzt, anzubringen. 

(Hindernisfeuer 10 cd: Type „Low-intensity, Type A nach Richtlinie der ICAO). Bei 

Vorliegen baulicher oder technischer Notwendigkeiten kann die Befeuerungsebene 

bis zu 70 % der Turmhöhe angehoben werden.   

Es ist sicher zu stellen, dass keine Abdeckung der Befeuerungsebene durch die Ro-

torblätter erfolgt. 

I.3.8.2.12 In der Errichtungsphase ist ab Erreichen einer Bauhöhe von 100 Meter 

über Grund am höchsten Punkt der jeweiligen Windkraftanlage ein provisorisches 

Hindernisfeuer anzubringen. Das Hindernisfeuer muss als rotes, im Erhebungswinkel 

von 10° über der Horizontalen rundum sichtbares, Dauerlicht mit einer Lichtstärke 

von 70 cd ausgeführt werden und beim Unterschreiten der Tageshelligkeit von 100 

Lux aktiviert werden.   

Ein 24-stündiger Dauerbetrieb ist zulässig. 

I.3.8.2.13 Die Feuer sind bei einer Unterschreitung einer Tageshelligkeit von 100 

Lux zu aktivieren. 
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I.3.8.2.14 Die tatsächlichen Lichtstärken sowie die fachgerechte Montage der Feuer 

und der Ausfallsicherung sind von einem dafür autorisierten Unternehmen oder vom 

Hersteller der Befeuerungsanlagen zu bestätigen. 

I.3.8.3 Tagesmarkierung:  

I.3.8.3.1 An allen Windenergieanlagen sind die äußeren Hälften jedes Rotorblattes 

rundum mit einer Tagesmarkierung zu versehen.  

I.3.8.3.2 Jedes Rotorblatt hat 5 Farbfelder mit einer Höhe von 5,0 bis 6,0 Meter 

aufzuweisen, wobei von der Rotorblattspitze beginnend das erste Farbfeld rot auszu-

führen ist.   

I.3.8.3.3 Die Farbwerte für den Warnanstrich betragen:  

WEISS: RAL 9010 

ROT: RAL 3000 oder RAL 3020  

I.3.8.3.4 Die Tagesmarkierungselemente (Farbfelder) sind vom Betreiber in einem 

Intervall von einem Jahr augenscheinlich auf ihre Farbdichte zu überprüfen. Bei ei-

nem deutlich erkennbaren Abweichen von den vorgeschriebenen Farbwerten, z.B. 

Ausbleichen durch UV-Bestrahlung, ist eine Messung der Farbdichte erforderlich. 

Liegen die Farbwerte außerhalb der definierten Farbwerte gem. Farbschema der CIE 

(Internationale Beleuchtungskommission), veröffentlicht im ICAO Annex 14 (siehe 

Anlage 2), ist der konsensgemäße Zustand wieder herzustellen. 

I.3.8.4 Markierung von Kränen während der Errichtungsphase:  

I.3.8.4.1 Am Kran muss bei Unterschreiten der Tageshelligkeit von 100 Lux ab Er-

reichen einer Höhe von 100 Meter über Grund ein Hindernisfeuer am höchstmögli-

chen Punkt errichtet und betrieben werden.  

Das obere Drittel des Kranes (beinhaltend alle Bestandteile) ist mit einer rot weißen 

Tagesmarkierung zu versehen 

I.3.8.4.2 Die Farbwerte für den Warnanstrich betragen:  

WEISS: RAL 9010 
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ROT: RAL 3000 oder RAL 3020 

I.3.8.4.3 Der Kran ist vom höchsten Punkt nach unten mit 5 Farbfeldern zu verse-

hen. Das oberste Farbfeld ist rot auszuführen.  

I.3.8.4.4 Die Verpflichtung zur Anbringung einer Tagesmarkierung entfällt, wenn 

der Kran ausschließlich bei Sichtweiten über 1.500 Meter bzw. keiner sonstigen 

Sichtbeeinträchtigung, wie stärkere Niederschläge, Dunst, Rauch etc. errichtet ist. Es 

muss gewährleistet sein, dass der Kran durch Umlegen, Einfahren etc. unverzüglich 

auf eine max. Höhe von 30 Meter über Grund gekürzt wird. 

I.3.8.4.5 Kann eine Tagesmarkierung nicht aufgebracht werden, ist an höchstmög-

licher Stelle des Kranes  ein weißes Mittelleistungsfeuer mit einer Lichtstärke von 

20.000 cd und einer Blitzfolge von 20-60 je Minute zu betreiben werden, welches bei 

einer Tageshelligkeit von über 100 Lux zu aktivieren ist. Das Feuer muss rundum 

strahlend sein und über der Horizontalen 100 % seiner Leuchtkraft entfalten. Ein 

gleichzeitiger Betrieb mit der Nachtmarkierung (Hindernis-/Gefahrenfeuer) sowie bei 

einer Tageshelligkeit unter 100 Lux ist nicht zulässig. 

Anlage 1 

Nachtkennzeichnung  

Spezifikation Feuer W, rot 

Die Lichtfarbe muss den Anforderungen der ICAO Anhang 14 Band I Anlage 1 Punkt 

2.1 Farben für Luftfahrtbodenfeuer entsprechen.  

Die Lichtstärke muss bezogen auf die Horizontale in den unten angegebenen vertika-

len Winkelbereichen die erforderlichen Mindestwerte erreichen. Für die Entfaltung 

unterhalb der Horizontalen werden keine Anforderungen festgelegt. 

Geometrie: 
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Lichtstärke: 

Die effektive Betriebslichtstärke hat mindestens gemäß dem Bereich der nachfolgen-

den Grafik zu entsprechen, wobei der Lichtstärke unterhalb der Horizontalen aus luft-

fahrttechnischer Sicht keine Bedeutung zugeordnet wird:  

 

Taktfolge:  

Das Feuer W-rot wird getaktet betrieben. Die Taktfolge beträgt: 1 s hell - 0,5 s dunkel 

- 1 s hell - 1,5 s dunkel (s = Sekunde) 

Für die Bestimmung der Hellzeiten wird als Schwellwert 50 % der maximalen Licht-

stärke verwendet. 

 

Die effektive Betriebslichtstärke IBetrieb ergibt sich aus photometrischen Messungen, 

wenn die zeitliche Lichterscheinung I gemäß DIN V/ENV 50234 (Europäische Vorn-

orm) in eine effektive Lichtstärke Ieffektiv umgerechnet und dieser Wert mit Faktor 0,75 

multipliziert wird. 

Kann das Feuer im Neuzustand z. B. für photometrische Zwecke in einen Dauerbe-

trieb versetzt werden, so ergibt sich eine Abschätzung zwischen photometrischer 

Lichtstärke Iphoto und effektiver Betriebslichtstärke IBetrieb: 

IBetrieb: 100 cd 

Iphoto : 170 cd 

Anlage 2 
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ICAO - Annex 14 

Toleranzbereiche für die im Gutachten vorgeschriebenen Farbwerte weiß und rot 

gem. CIE und ICAO. 

Nachfolgende Tabelle ICAO Annex 14, Figure A1-2. Ordinary colours for markings 

and externally illuminated signs and panels ist für die Ermittlung der Toleranzberei-

che anzuwenden. 

 

I.3.9 Maschinenbautechnik 

I.3.9.1 Folgende Bestätigungen sind für die Windkraftanlagen vorzulegen: 

a) Konformitätserklärung entsprechend MSV (CE Kennzeichnung) 

b) Konformitätsbescheinigung für die Übereinstimmung der Anlagen mit der ty-

pengeprüften Anlage 

c) Herstellerbescheinigung über die ordnungsgemäße Fertigung und Prüfung der 

eingesetzten Rotorblätter.  

Eine Bauüberwachung der Rotorblätter im Herstellerwerk ist durch einen Sach-

verständigen durchzuführen und durch eine Bescheinigung zu bestätigen. Die 



 

 
Seite 36 von 145 

ordnungsgemäße Montage sowie die Montage der Rotorblätter sind durch den 

Hersteller oder den Aufsteller der Windkraftanlage zu bescheinigen. Diese Be-

scheinigung ist dem Sachverständigen vorzulegen.   

d) Inbetriebnahmeprotokoll mit einer Bestätigung, dass die Auflagen in den gut-

achtlichen Stellungnahmen erfüllt sind. Weiters sind alle für den sicheren Be-

trieb der Anlage erforderlichen Daten (Einstellwerte) anzuführen.   

Es ist von der Herstellerfirma zu bestätigen, dass die Erprobung ohne Bean-

standung abgeschlossen wurde. Das Inbetriebnahmeprotokoll ist auch dem Be-

treiber zusammen mit dem Wartungspflichtenbuch sowie einer Betriebsanlei-

tung auszuhändigen.  

Im geforderten Inbetriebnahmeprotokoll ist anzugeben, dass selbst bei Ausfall 

aller versorgungstechnischen Einrichtungen die Anlage zuverlässig abgebremst 

und die Rotorflügel festgehalten werden. Die diesbezügliche gewählte Maß-

nahme ist zu beschreiben.  

I.3.9.2 Sämtliche sicherheitsrelevanten Anlagenteile sind wirksam gegen Korrosion 

(Stahlteile) bzw. Verwitterung (Beton) zu schützen.  

I.3.9.3 Die Anlagen sind mit Schildern zu versehen, welche das unbefugte Betreten 

bzw. Besteigen untersagen. Weiters sind die Türme gegen unbefugte Besteigung 

abzusichern (versperrbare Einstiegstüre).  

I.3.9.4 In den Gondeln sind durch entsprechende Hinweisschilder für das War-

tungspersonal auf den Gebrauch der Arretierung  für den Rotor aufmerksam zu ma-

chen. 

I.3.9.5 Zur Erhaltung des betriebssicheren Anlagenzustandes ist der Betrieb der An-

lagen nur unter Wartung durch eine fachlich geeignete Firma unter exakter Einhal-

tung der Vorgaben des Herstellers zulässig. Für diese Wartungsaufgaben sind War-

tungsverträge abzuschließen. Rechtzeitig vor Ablauf eines Wartungsvertrages ist 

dieser zu verlängern, oder mit einer ebenfalls fachlich geeigneten Firma ein neuer 

Wartungsvertrag abzuschließen. Die Wartungsverträge sowie Nachweise der fachli-

chen Eignung der Wartungsfirma in Bezug auf die Vorgaben des Herstellers der 

Windkraftanlage sind der Anlagendokumentation beizufügen und zur Einsichtnahme 

durch die Behörde auf Bestandsdauer der Anlagen zur Verfügung zu halten.“ 
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I.3.9.6 Die Wartung und Instandhaltung der Windkraftanlagen hat entsprechend der 

Wartungsrichtlinien der Herstellerfirma und den Anforderungen der Typenprüfungen 

zu erfolgen. Entsprechende Nachweise sind der Behörde auf Anforderung vorzule-

gen. 

I.3.9.7 Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie eventuelle Betriebsstörun-

gen sind aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen sind zur Einsichtnahme durch die 

Behörde bei den Anlagen aufzubewahren.  

I.3.9.8 Die Bedienung der Anlagen darf nur durch entsprechend unterwiesene Per-

sonen erfolgen. Die Betriebsanleitung, in welcher auch Hinweise über Verhaltens-

maßnahmen bei gefährlichen Betriebszuständen aufzunehmen sind, sind bei den An-

lagen aufzubewahren, ebenso für jede Anlage ein Servicebuch. In diese Servicebü-

cher sind jene Personen oder Firmen einzutragen, die zu Eingriffen an der Anlage 

berechtigt und entsprechend unterwiesen sind. 

I.3.9.9 Ein Betrieb der Anlagen bei Vereisung ist nicht zulässig und sind daher die 

Windkraftanlagen außer Betrieb zu setzen. Eine Wiederinbetriebnahme darf erst darf 

erst nach Sicherstellung der Eisfreiheit (z. B. Kontrolle durch eine entsprechend un-

terwiesene Person/Mühlenwart, oder geeignetes Eiserkennungssystem) erfolgen. Ei-

ne entsprechende Dokumentation hat im Betriebsbuch oder der Anlagensteuerung 

zu erfolgen. 

I.3.9.10 Die Windenergieanlagen des. Windparks sind mit einem Eiserkennungssys-

tem auszurüsten, welches eine Vereisung bei Betrieb und bei Stillstand/Trudeln der 

Anlagen erkennt und ein automatisches Starten bei Vereisung der Anlagen wirksam 

verhindert. Hierüber ist eine entsprechende Bestätigung bei der Behörde vorzulegen. 

I.3.9.11 Schäden an den maschinenbaulichen Komponenten und Rotorblättern, wel-

che über geringfügige Beschädigungen hinausgehen, sind der Behörde mitzuteilen. 

I.3.9.12 Der Aufstieg in die Kanzeln darf nur von schwindelfreien und gesunden Per-

sonen erfolgen. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss eine Begleitperson an-

wesend sein, die im Gefahrenfalle Hilfe holen kann. Während des Ab- und Aufstieges 

sind die Sicherheitseinrichtungen zu verwenden. Vor jeder Benützung der 

Steigschutzeinrichtung ist der ordnungsgemäße Zustand (eventuelle Beschädigun-

gen, Justierung, Funktion des Fallstops u. dgl.) zu kontrollieren. 
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I.3.9.13 Die Steigschutzeinrichtung und die zugehörigen persönlichen Schutzeinrich-

tungen (Aufstiegsgurte) sind zumindest einmal jährlich durch eine befugte Person ei-

ner Prüfung auf Eignung und zulässigen Verschleiß zu unterziehen. 

I.3.9.14 Da entsprechend dem Stand der Technik die Lebensdauer für Windkraftan-

legen mit ca. 20 Jahren angegeben wird, ist nach Ablauf dieser Nutzungsdauer bei 

einer Weiterbenützung eine eingehende Untersuchung hinsichtlich Materialermüdung 

an allen sicherheitstechnisch relevanten Teilen durchzuführen. Als Prüfinstitutionen 

für diese Untersuchungen sind akkreditierte Prüfanstalten heranzuziehen. Ein Wei-

terbetrieb der Anlagen ist der Behörde unter Vorlage eines positiven Untersuchungs-

befundes anzuzeigen. 

I.3.9.15 Im Zuge der Inbetriebnahme ist mit der örtl. Feuerwehr und Rettung eine 

Übung hinsichtlich „Rettung Verunglückter“, „Verhalten bei Unfällen und Brand“ und 

die „Benützung von Sicherheitseinrichtungen“ durchzuführen.   

Im Zuge dieser Übung sind der Bedarf und die Bereitstellung von eventuell erforderli-

chen Schutzeinrichtungen wie z. B. Aufstiegsgurte abzuklären. Entsprechende Auf-

zeichnungen sind bei der Anlage zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

I.3.9.16 Außergewöhnliche Vorfälle, welche die routinemäßigen Wartungs- und Ser-

vicetätigkeiten übersteigen, wie z. B. Schäden durch Blitzschlag, Schäden an Rotor-

blättern und dgl., sind der Behörde zu melden.  

I.3.9.17 Die mechanischen Aufstiegshilfen sind vor der Inbetriebnahme einer Abnah-

meprüfung unterziehen zu lassen und infolge jährlich überprüfen zu lassen. Die Er-

gebnisse der Prüfungen sind in den Prüfbüchern festzuhalten. 

I.3.10 Naturschutz/Ornithologie 

I.3.10.1 Als Vorsorge zur Vermeidung von Lebensraumbeeinträchtigung und Verhin-

derung einer Erhöhung des Kollisionsrisikos für Vögel im Umfeld des international 

bedeutenden March-Thaya-Korridors sind lebensraumverbessernde Maßnahmen im 

Vorland der March oder innerhalb des Vogelschutzgebiets zu treffen: Es sind als 

Nahrungsraum für Vögel, besonders Greifvögel, geeignete Flächen als Brachen oder 

im Wege der Wiesenrückführung oder als Weideflächen oder als Luzernefelder oder 

als Stoppelfelder im Gesamtausmaß von 10 ha (1 ha/Anlage) anzulegen. Es wird 

empfohlen, diese Maßnahmen mit jenen für die nahen bewilligten Windparks Hagn, 
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Dürnkrut-Götzendorf, Zistersdorf Ost und Loidesthal abzustimmen. Die Anlage der 

Flächen ist spätestens 3 Monate vor Inbetriebnahme des Windparks zu belegen.  

I.3.10.2 Über das Vorhandensein und die Eignung der Flächen ist der Behörde jähr-

lich fachlich Bericht zu legen.  

I.3.10.3 Die unmittelbare Umgebung der Anlagen nach dem Repowering ist auf Be-

standsdauer des Vorhabens von attraktiven Nahrungsquellen für den Rotmilan, wie 

tiefgründig humusierte Brachflächen um den Turmfuß herum, Ablagerungen organi-

schen Materials aller Art und Strauchpflanzungen freizuhalten, um keine Anlo-

ckungseffekte für den Rotmilan zu schaffen. Darüber ist der Behörde jährlich Bericht 

zu legen. 

I.3.10.4 Um das Kollisionsrisiko für Fledermäuse entscheidend zu vermindern, sind 

die Anlagen in der Zeit von 15. August bis 30. September bei Windgeschwindigkeiten 

unter 6,0 m/sec und einer Lufttemperatur von über 14 °C und bei Niederschlag unter 

2mm/10 Minuten jeweils im August zwischen 18.00 Uhr und 04.00 Uhr und im Sep-

tember zwischen 17.00 Uhr und 00.00 Uhr abzuschalten.  

I.3.10.5 Die Abschaltung der Anlagen ist zu dokumentieren. Über die Abschaltungen 

ist jährlich Bericht zu legen.  

I.3.11 Raumordnung/Landschaftsbild/Ortsbild 

I.3.11.1 Werbeaufschriften oder ähnlich auffällige Farbmuster an Masten und Rotor-

blättern sind zu unterlassen, sofern diese nicht durch andere Auflagen vorgeschrie-

ben sind. 

I.3.11.2 Rechtzeitig vor Baubeginn ist die genaue Lage sämtlicher betroffener Sach-

güter in Kooperation mit den Betreibern/Eigentümern zu bestimmen. Um Schäden an 

Sachgütern oder Gefährdungen zu vermeiden, sind rechtzeitig vor Baubeginn mit 

den betroffenen Betreibern/Eigentümern geeignete Maßnahmen festzulegen bzw. 

Vereinbarungen zu treffen. Sämtliche auftretende Schäden an Sachgütern sind durch 

den Projektwerber nach dem Verursacherprinzip zu beheben / abzugelten.  

I.3.11.3 Rechtzeitig vor Baubeginn sind die geplanten Maßnahmen bezüglich archäo-

logischer Fundstellen mit dem Bundesdenkmalamt abzustimmen. 
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I.3.12 Umwelthygiene 

I.3.12.1 Zur Überprüfung der Einhaltung des theoretisch maximal möglichen Schat-

tenwurfes von 30 Minuten pro Tag und 30 Stunden pro Jahr am Immissionspunkt 

Gasthaus Steinberg sind der Behörde auf Anforderung Auswertungen vorzulegen, 

die eine einfache und rasche Nachvollziehbarkeit der erfolgten Abschaltungen er-

möglichen. Die für den Nachweis erforderlichen Daten haben das jeweils letzte Ka-

lenderjahr zu umfassen. 

I.3.13 Verkehrstechnik  

I.3.13.1 Eine Beweissicherung der im Projekt ausgewiesenen Fahrtrouten für Sonder-

transporte ist vor Baubeginn und nach Baufertigstellung gemeinsam mit einem Ver-

treter der zuständigen Straßenbauabteilung 3, 2120 Wolkersdorf vorzunehmen. 

Eventuell entstandene Schäden durch die Schwertransporte sind im Einvernehmen 

mit dem NÖ Straßendienst zu beseitigen. 

I.3.13.2 Für die erforderlichen Querungen von Landesstraßen im Zuge der Windpark-

verkabelung ist vor Baubeginn um Sondernutzung von Straßengrund bei der zustän-

digen Straßenbauabteilung 3, 2120 Wolkersdorf anzusuchen.  

I.3.13.3 Sollte mit dem im Projekt angegebenen Flächenbedarf im Bereich der Kreu-

zungsverbreiterungen (speziell im Bereich der Trompeten T5, T12 u. T14) nicht das 

Auslangen gefunden werden, so sind der Behörde rechtzeitig vor Baubeginn dem-

entsprechende Unterlagen vorzulegen. 

I.3.14 Wasserbautechnik/Gewässerschutz  

I.3.14.1 Die Bauführungen im Gerinne sowie auf dem öffentlichen Wassergut haben 

im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer, der zuständigen Wasserbauverwaltung, 

dem Fischereiberechtigten sowie dem Erhaltungsverpflichtenden zu erfolgen. Der 

Wasserbauverwaltung sind auf Wunsch Ausführungsunterlagen zu übergeben.  

I.3.14.2 Die Lagerung oder Manipulation mit wassergefährdenden Stoffen (Treibstof-

fe, Schmiermittel etc.) ist im Abflussquerschnitt verboten. Das Waschen von Geräten 

im Abflussquerschnitt ist untersagt.  
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I.3.14.3 Bei Gefahr von Hochwasser sind unverzüglich die erforderlichen Siche-

rungsmaßnahmen einzuleiten, um den vorhandenen Hochwasserschutz zu gewähr-

leisten und ein ungehindertes Abfließen der Hochwasserwelle zu ermöglichen. Dazu 

sind Baugeräte, Bauhilfseinrichtungen und zwischengelagerte Baumaterialien unver-

züglich aus dem Hochwasserabflussbereich im notwendigen Umfang zu entfernen 

bzw. gegen Abschwemmen zu sichern.  

I.3.14.4 Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Baustellenbereich unverzüglich zu 

räumen und sind Hilfsbauten und Bauabfälle zu entfernen.  

I.3.14.5 Die zusätzliche Absicherung der Gerinnesohle ist unter Beachtung der öko-

logischen Funktionsfähigkeit des Gewässers auszuführen.  

I.3.14.6 Die im Zuge der Gerinnequerung errichteten Sohl- und Ufersicherungen zum 

Schutz der Leitung, welche über den Bestand des ursprünglichen Gerinnebettes hin-

ausgehen, sind vom Bewilligungsinhaber zu erhalten.  

I.3.14.7 Sämtliche Baumaßnahmen sind unter dem größtmöglichen Schutz beste-

hender Strukturen im Flussbett und an den Ufern durchzuführen bzw. sind diese 

nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wieder zu initiieren. Der vorhandene Ufer-

bewuchs ist im Rahmen der Baudurchführung größtmöglich zu erhalten bzw. neu 

auszupflanzen. 

I.3.14.8 Die Kreuzungsstellen mit dem Gerinne sind an geeigneten Stellen dauerhaft 

zu vermarken. Eine Behinderung der Nutzung von angrenzenden Grundstücken so-

wie der Instandhaltungsarbeiten am Gerinne darf dadurch nicht erfolgen. 

I.3.14.9  Der Bewilligungsbescheid ist der bauausführenden Firma zur Kenntnis zu 

bringen.  

I.3.14.10 Abgeändert hergestellte Querungen sind als Ausführungsoperat mit Be-

schreibung und Plänen der Behörde vorzulegen. 

I.4 Befristungen gemäß § 17 Abs 6 UVP-G 2000 

Sämtliche Fristen für das Vorhaben werden gemäß § 17 Abs 6 UVP-G 2000 festge-

legt. 
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I.4.1 Erlöschen der Genehmigung (Baubeginnfrist) 

Die Genehmigung erlischt, wenn mit dem Bau nicht innerhalb von fünf Jahren ab 

Rechtskraft dieses Bescheides begonnen wird. 

I.4.2 Bauvollendung 

Als Bauvollendungsfrist wird der 

31. Dezember 2022 

bestimmt. 

(Hinweis   

Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen verlängern, wenn der Pro-

jektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. In diesem Fall ist der Ablauf 

der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung oder zur Entscheidung des Verwal-

tungsgerichtshofes oder Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung des Verlän-

gerungsantrages gehemmt. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens oder eines Ver-

fahrens gemäß § 18b UVP-G 2000 können die Fristen von Amts wegen geändert 

werden.) 

I.5 Vorhabensbeschreibung 

I.5.1 Zweck des Vorhabens  

I.5.1.1 Zweck des Windparks ist die nachhaltige, risikoarme und klimaschonende 

Erzeugung elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie am Standort 

Prinzendorf. Der „Windpark Prinzendorf III“ ist ein Beitrag zur Produktion elektrischer 

Energie in Österreich und verringert so die Stromimporte nach Österreich und die 

Abhängigkeit von nicht heimischen Energieträgern. 

I.5.2 Kenndaten des Vorhabens 

Projektbetreiber   Windkraft Simonsfeld AG 

Windenergieanlage   Senvion 3.2M114 

   Rotordurchmesser 114 m 

   Nabenhöhe 123 m (PRD-III-05) 
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   Nabenhöhe 143 m  

Nennleistung Windpark   31,7 MW (10 x 3,17 MW) 

Anzahl der WEAs   10 

Netzanschlusspunkte   UW Prinzendorf/Zaya, UW Neusiedl/Zaya 

Netzableitung   Mittelspannungs-Erdkabel 

Bundesland   Niederösterreich 

Verwaltungsbezirke   Gänserndorf 

Standortgemeinden des Vorhabens Hauskirchen, Neusiedl/Zaya 

Katastralgemeinden  Hauskirchen, Prinzendorf/Zaya, Neu-

siedl/Zaya, St. Ulrich 

Relevante Nachbargemeinden  Zistersdorf 

I.5.3 Vorhabensumfang 

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen folgende Bestandteile: 

a) Abbau von 9 Windenergieanlagen (WEAs) Vestas V 80 

Im Zuge der Bauarbeiten für die neuen Anlagen werden die bestehenden 9 Vestas 

V80 Anlagen des Windparks Steinberg-Prinzendorf I abgebaut. Dabei werden die An-

lagen vollständig abgebaut und der ursprüngliche Zustand wird wieder hergestellt. 

Ebenso werden die vorhandenen Kranstell- und Montageflächen, welche nicht für 

den „Windpark Prinzendorf III“ benötigt werden, wieder rückgebaut. Die vorhandenen 

Erdkabel werden für den „Windpark Prinzendorf III“ weiter verwendet. Nach Möglich-

keit werden die bestehenden Anlagen erst abgebaut, wenn dies für den Bau der 

neuen Anlagen erforderlich ist. Das bedeutet, dass während der Bauphase alte und 

neue Anlagen nach Möglichkeit teilweise parallel betrieben werden.  

Zunächst erfolgt die Demontage der Hauptkomponenten der WEA (Rotorblätter mit 

Nabe, Maschinenhaus, Stahlrohrturm), wofür ein entsprechender Kran sowie fach-

kundiges Personal eingesetzt wird. Die Demontagearbeiten einschließlich der Bau-

stellen und Transportvorbereitung sowie der Fundamententsorgung erstrecken sich 

auf einen Zeitraum von etwa 3 bis 5 Werktagen pro Anlage. 
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Bei der Fundamententsorgung wird der Fundamentsockel bis in eine Tiefe auf ca. 2 

m abgetragen. Das Material wird stofflich getrennt und fachgerecht entsorgt. Nach 

Auffüllung und Verdichtung der Grube mit Mutterboden kann wieder eine landwirt-

schaftliche Nutzung bzw. Bepflanzung stattfinden.  

Die entstandenen Recyclingmaterialien (Stahl-, Alteisen- und Kupferschrott) werden 

nach grober Zerkleinerung bei einem Fachbetrieb entsorgt. 

b) Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen (WEAs) 

Das Windparkprojekt besteht aus 10 WEA der Type Senvion 3.2M114 mit Nabenhö-

hen von 123 m (PRD-III-05) bzw. 143 m (PRD-III-01 bis PRD-III-04 und PRD-III-06 

bis PRD-III-10) und einem Rotordurchmesser von 114 m. Die Nennleistung der Sen-

vion 3.2M114 beträgt je Anlage 3,17 MW, jene des gesamten Windparks demnach 

31,7 MW. Die Spannung der von den Windenergieanlagen erzeugten elektrischen 

Energie wird mit Hilfe von Transformatoren auf 20 kV transformiert. Mittelspannungs-

schaltanlagen ermöglichen u.a. das Trennen der Anlagen vom Netz. Transformator 

und Schaltanlagen befinden sich bei den gegenständlichen Anlagen im unteren Be-

reich des Turmes. 

c) Windpark-Verkabelung und Netzanbindung 

Die einzelnen Windenergieanlagen werden über 20 kV-Erdkabelsysteme (u.a. mit 

LWL-Leerrohren mit Lichtwellenleiter) untereinander verbunden. Nach Möglichkeit 

werden die bestehenden Mittelspannungskabel für das windparkinterne Netz ver-

wendet. Die Ableitung zum öffentlich Netz führt über weitere 20 kV-Erdkabelsysteme 

von den Windenergieanlagen zu den Netzanschlusspunkten der Netz Niederöster-

reich GmbH (UW Prinzendorf und UW Neusiedl/Zaya). An den Netzanschlusspunk-

ten befinden sich die Eigentumsgrenzen zwischen dem Konsenswerber und der Netz 

Niederösterreich GmbH bzw. auch die Vorhabensgrenze.  

d) Errichtung von Kranstellflächen inkl. Montageflächen und ggf. Lagerflächen so-

wie Errichtung und Adaptierung der notwendigen Anlagenzufahrten 

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und ggf. bei Reparaturen und Wartungen 

sind Montageplätze erforderlich (auch als Bauplätze oder Kranstellflächen bezeich-

net). Die unmittelbare Zufahrt zu den WEA-Standorten erfolgt weitgehend über das 
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bestehende Wegenetz, welches für den Baustellenverkehr und den Transport der 

WEA-Komponenten adaptiert werden muss. Zum Teil sind die Anlagenzufahrten 

auch neu zu errichten. 

I.5.4 Vorhabensgrenze 

I.5.4.1 Die Grenze des gegenständlichen Vorhabens (im Sinne des UVP-G 2000) 

stellen die Kabelendverschlüsse, der vom Windpark kommenden Erdkabel im UW 

Prinzendorf und im UW Neusiedl/Zaya dar. Die Kabelendverschlüsse sowie diverse 

Muffen (etc.) sind noch Teil des Vorhabens, alle aus Sicht des geplanten Windparks 

den Kabelendverschlüssen und Muffen nachgeschalteten Einrichtungen und Anlagen 

sind nicht Gegenstand des Vorhabens. 

I.5.4.2 Die Zufahrtswege ins Windparkgelände sind Teil des Vorhabens. Die Grenze 

des gegenständlichen Vorhabens (im Sinne des UVP-G 2000) stellt hier die Anbin-

dungen des Windparks über die ev. auszubauenden Zufahrten an das öffentliche 

Straßennetz dar. 

I.5.5 Anlagen und Einrichtungen außerhalb des Vorha bens (Anlagengrenze) 

Nicht zum Vorhaben gehören die Anlagen und Einrichtungen im Bereich des Netzan-

schlusspunktes, welche sich im Eigentum der Netz Niederösterreich GmbH befinden 

(UW Prinzendorf, UW Neusiedl). In den Umspannwerken erfolgen die Zählung der 

eingespeisten Energie und die Einspeisung ins öffentliche Netz 

I.5.6 Lage 

I.5.6.1 Allgemeines 

I.5.6.1.1 Die zehn gegenständlichen WEA-Standorte sind in der Gemeinde Haus-

kirchen im Bezirk Gänserndorf, Bundesland Niederösterreich geplant. 

I.5.6.1.2 Zur Benennung und Kennzeichnung werden die einzelnen Windenergiean-

lagen mit einer Nummer versehen (WEA PRD-III-01, PRD-III-02, etc.). Die Numme-

rierung der Windenergieanlagen ist durchgehend.  

I.5.6.1.3 Die nächstgelegenen Orte und Wohnnachbarschaften sind Hauskirchen, 

Prinzendorf/Zaya, Maustrenk, Neusiedl/Zaya und Windisch-Baumgarten. 
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I.5.6.1.4 Die WEAs befinden sich ca. 1,4 km südöstlich der Ortschaft Prinzen-

dorf/Zaya, ca. 1,9 km östlich der Ortschaft Maustrenk und ca. 2,1 km nördlich der 

Ortschaft Windisch-Baumgarten. 

I.5.6.1.5 Die einzelnen Anlagenstandorte befinden sich auf landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen bzw. auf landwirtschaftlichen Flächen mit Windkraftnutzung auf 

Seehöhen zwischen etwa 260 und 315 m. 

I.5.6.1.6 Die zu erwartenden Windenergieerträge des Windparks Prinzendorf III 

können auf Grund der bekannten Energieerträge der bestehenden Windparks Stein-

berg-Prinzendorf I und II gut abgeschätzt werden (ca. 410  W/m²). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass der gewählte Windpark Standort bezüglich des Windan-

gebots sehr gut für die nachhaltige, risikoarme und klimaschonende Erzeugung 

elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie geeignet ist.  

I.5.6.1.7 Im Gemeindegebiet von Hauskirchen sind abgesehen von der Errichtung 

und dem Betrieb der Windenergieanlagen auch die nötigen Infrastruktureinrichtungen 

geplant. Diese umfassen im Wesentlichen die windparkinterne Verkabelung (20 kV-

Erdkabelsysteme), sowie die Errichtung und Adaptierung von Zufahrtswegen und die 

Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage- und Lagerflächen. Die Anbindung an das 

öffentliche Stromnetz erfolgt im UW Prinzendorf/Zaya und im UW Neusiedl/Zaya. 

Dazu müssen 20 kV-Erdkabelsysteme verlegt werden. Diese führen durch das Ge-

meindegebiet Hauskirchen (KG Hauskirchen, KG Prinzendorf) und das Gemeinde-

gebiet von Neusiedl/Zaya (KG Neusiedl/Zaya, KG St. Ulrich). Die Zufahrt vom öffent-

lichen Straßennetz zum Windparkgelände erfolgt über die Gemeinden Hauskirchen 

(KG Prinzendorf/Zaya) und Neusiedl/Zaya (KG Neusiedl/Zaya) von der Landesstraße 

L3041. 

I.5.6.2 Koordinaten der WEA  

WEA  WEA Höhe 
Anla-
gen Blatt- 

Gauß-Krüger (MGI) 
Zone M34 

BMN (MGI) Zone 
M34 

Geographisch   
(WGS84) 

Nummer Type ü. NN -höhe spitze rechts hoch rechts hoch Ost Nord 

WEA  
PRD-III-01 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

285 200 485 30.698 5.383.715 780.698 383.715 16°44'54'' 48°35'27'' 

WEA  
PRD-III-02 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

314 200 514 30.437 5.383.092 780.437 383.092 16°44'41'' 48°35'07'' 
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WEA  
PRD-III-03 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

305 200 505 30.344 5.382.744 780.344 382.744 16°44'36'' 48°34'56'' 

WEA  
PRD-III-04 

Senvion 
 3,2 M114 
3,2 MW 

NH 143m 

300 200 500 30.081 5.382.430 780.081 382.430 16°44'23'' 48°34'45'' 

WEA  
PRD-III-05 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 123m 

299 180 479 29.971 5.382.055 779.971 382.055 16°44'18'' 48°34'33'' 

WEA  
PRD-III-06 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

291 200 491 30.061 5.383.474 780.061 383.474 16°44'23'' 48°35'19'' 

WEA  
PRD-III-07 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

286 200 486 29.894 5.383.006 779.894 383.006 16°44'14'' 48°35'04'' 

WEA  
PRD-III-08 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

267 200 467 29.486 5.382.907 779.486 382.907 16°43'54'' 48°35'01'' 

WEA  
PRD-III-09 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

269 200 469 29.463 5.382.446 779.463 382.446 16°43'53'' 48°34'46'' 

WEA  
PRD-III-10 

Senvion 3,2 
M114 

3,2 MW 
NH 143m 

259 200 459 30.205 5.383.896 780.205 383.896 16°44'30'' 48°35'33'' 

I.5.6.3 Von den WEA-Standorten betroffenen Grundparzellen 

Die Die nachfolgende Tabelle zeigt die von den gegenständlichen WEA-Standorten 

betroffenen Grundparzellen, wobei die fett markierten Parzellen-Nummern jene 

Grundstücke kennzeichnen, auf welchen die Fundamente geplant sind.  

WEA-Nr. Grundstücks-Nummer* GST-Nutzung Katastral-
gemeinde 

Gemeinde Politischer  
Bezirk 

PRD-III-1 3217, 3218, 3219, 3220 landwirtschaftliche 
Nutzung 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-2 
3242, 3243, 3244, 3245, 
3246 

landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-3 3265, 3266, 3267/1, 
3267/2 

landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-4 3269, 3270, 3271 
landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-5 3300, 3301 
landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 
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PRD-III-6 
3194, 3195, 3196, 3197, 
3225, 3226 

landwirtschaftliche 
Nutzung, Straßenver-
kehrsanlagen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-7 3235, 3236 
landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-8 3178, 3230, 3351, 3352, 
3353, 3354, 3355 

landwirtschaftliche 
Nutzung, Straßenver-
kehrsanlagen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-9 3283, 3284, 3285, 3341, 
3343 

landwirtschaftliche 
Nutzung, Straßenver-
kehrsanlagen, Be-
triebsflächen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

PRD-III-10 3202, 3203, 3204 
landwirtschaftliche 
Nutzung, Betriebsflä-
chen 

Prinzendorf/Zaya Hauskirchen Gänserndorf 

* ..... Fett hervorgehoben sind die Nummern jener Grundstücke, auf welchen die Fundamente der WEAs geplant sind. Die 

nicht markierten Nummern bezeichnen die durch Kranstellflächen, Vormontageflächen oder vom Luftraum der WEAs be-

troffenen Parzellen. 
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I.5.6.4 Lageplan Übersicht 

 

 geplanter Windpark Prinzen-
dorf III (Neuanlage) 

 geplanter Windpark Prinzendorf III 
(Repowering) 

 Bestand „Windpark Steinberg-
Prinzendorf I“  

 Bestand Windpark Neusiedl/Zaya  

 Bestand „Windpark Steinberg-
Prinzendorf II“ 
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I.5.6.5 Lage der einzelnen WEA Standorte 

I.5.6.5.1 Lageplan der WEA PRD-III-01 

 

I.5.6.5.2 Lageplan der WEA PRD-III-02 
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I.5.6.5.3 Lageplan der WEA PRD-III-03 

 

I.5.6.5.4 Lageplan der WEA PRD-III-04 
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I.5.6.5.5 Lageplan der WEA PRD-III-05 

 

I.5.6.5.6 Lageplan der WEA PRD-III-06 
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I.5.6.5.7 Lageplan der WEA PRD-III-07 

 

I.5.6.5.8 Lageplan der WEA PRD-III-08 
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I.5.6.5.9 Lageplan der WEA PRD-III-09 

 

I.5.6.5.10 Lageplan der WEA PRD-III-10 
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I.5.6.6 Widmungskategorie der WEA-Standorte 

Die Windenergieanlagen sind auf Flächen geplant, die als „Grünland- Windkraftanla-

ge“ gewidmet sind.  

I.5.6.7 Lageplan Verkabelung/Querrungen  

 

I.5.6.8 Lage in Relation zu Siedlungen und Wohnbauland 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Abstände der jeweils nächstgelegenen Anlage des 

Windparks Prinzendorf III zu relevanten Siedlungsgebieten bzw. Wohngebäuden etc. 

WEA-Nr. 
Standortgemeinde 

der WEA 

Abstand WEA (WEA Mittelpunkt) zu 

nächstgelegenen Widmungsgrenze 

(BW, BA oder BS mit erhöhtem 

Schutzanspruch) 

Abstand zw. Bestehenden und neuen WEA-

Widmungsflächen & nächstgelegenen Wid-

mungsgrenzen (BW, BA oder BS mit erhöh-

tem Schutzanspruch) 

PRD-III-01 Hauskirchen 

1.780 m 

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

1.780 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-02 Hauskirchen 
1.970 m 

(KG Prinzendorf, Hauskirchen) 

1.900 m  

(KG Prinzendorf, Hauskirchen) 
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PRD-III-03 Hauskirchen 

2.140 m 

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

2.080 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-04 Hauskirchen 

2.230 m 

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

2.190 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-05 Hauskirchen 
2.100 m 

(KG Windisch Baumgarten, Zistersdorf) 

2.060 m  

(KG Windisch Baumgarten, Zistersdorf) 

PRD-III-06 Hauskirchen 
1.430 m 

(KG Prinzendorf, Hauskirchen) 

1.360 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-07 Hauskirchen 

1.650 m 

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

1.600 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-08 Hauskirchen 
1.520 m 

(KG Prinzendorf, Hauskirchen) 

1.460 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

PRD-III-09 Hauskirchen 

1.940 m 

(KG Prinzendorf, 

 Hauskirchen) 

1.950 m 

(KG Maustrenk, Zistersdorf) 

1.900 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

1.910 m  

(KG Maustrenk, Zistersdorf) 

PRD-III-10 Hauskirchen 

1.370 m 

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

1.310 m  

(KG Prinzendorf,  

Hauskirchen) 

I.5.6.9 Lage in Relation zu Schutzgebieten 

I.5.6.9.1 Die Standorte der Windenergieanlagen, die windparkinterne Verkabelung, 

als auch die Infrastruktureinrichtungen der Zufahrt sind nicht in naturschutzrechtlich 

geschützten Gebieten geplant, insbesondere nicht in einem Kategorie A-Gebiet ge-

mäß Anhang 2 zum UVP-G 2000. 

I.5.6.9.2 Im Zuge der Kabelverlegung zu den Umspannwerken Prinzendorf/Zaya 

und Neusiedl/Zaya werden keine Schutzgebiete berührt. 

I.5.6.9.3 Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die nächstgelegenen Schutz-

gebiete unterschiedlicher Kategorien in Niederösterreich. Alle übrigen Schutzgebiete 

befinden sich in einer Entfernung von über 10 km zum geplanten Windpark. 

Schutzgebietskategorie Bezeichnung des Schutz- Abstand zum Windpark 
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gebietes (WEA) 

Natura 2000 FFH-Gebiet Weinviertler Klippenzone ca. 110 m 

Natura 2000 VS-Gebiet March-Thaya-Auen ca. 7,6 km 

Landschaftsschutzgebiet Steinbergwald ca. 110 m 

I.5.6.9.4 Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind zudem we-

der auf (Teil-)Flächen weiterer nationaler Schutzgebiete (Naturpark, Naturdenkmal, 

Pflanzenschutzgebiet und Ruhegebiet) noch auf Flächen internationaler Schutzge-

biete der Kategorien Ramsar-Gebiet, Biosphärenreservat und Biogenetisches Reser-

vat geplant.  

I.5.6.9.5 Bezüglich Naturdenkmale wird hinzugefügt, dass Windenergieanlagen und 

andere Vorhabensbestandteile nur auf flächigen Naturdenkmalen geplant werden 

können und sich die Aussage oben deshalb nur auf flächige Naturdenkmale bezie-

hen kann. Es wird jedoch festgehalten, dass nicht flächige Naturdenkmale ebenfalls 

nicht vom Vorhaben betroffen sind.  

I.5.6.9.6 Die Windenergieanlagen und andere Vorhabensbestandteile sind weiters 

nicht in wasserrechtlichen Schutzgebieten oder in wasserrechtlichen Schongebieten 

geplant und es bestehen keine wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügungen für das 

Gebiet. 

I.5.6.9.7 Die Windenergieanlagen sind auch nicht im Bereich von Altlasten oder 

Verdachtsflächen geplant. 

I.5.6.10 Bestehende WEAs im relevanten Umfeld 

Bezüglich möglicher kumulativer Effekte infolge von Schall- und Schattenwurfauswir-

kungen befinden sich in relevanten Entfernungen zum „Windpark Prinzendorf III“ die 

Anlagen folgender Windparks. 

I.5.6.10.1 „Windpark Steinberg-Prinzendorf I“ 

Betreiber Windkraft Simonsfeld AG 

Status in Betrieb seit 2003 
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WEA-Anzahl 9 

WEA-Type Vestas V80 – 2.0 MW 

Rotordurchmesser 80 m 

Nabenhöhe 100 m 

Nennleistung 18 MW  

Die Windenergieanlagen des Windparks Steinberg-Prinzendorf I werden im Zuge der 

Errichtung des geplanten Windparks Prinzendorf III abgebaut. 

I.5.6.10.2 „Windpark Steinberg-Prinzendorf I“I 

Betreiber Windkraft Simonsfeld AG 

Status in Betrieb seit 2008 

WEA-Anzahl 6 

WEA-Type Vestas V90 – 2.0 MW 

Rotordurchmesser 90 m 

Nabenhöhe 105 m 

Nennleistung 12 MW  

Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 400 m 

(SP-10). 

I.5.6.10.3 Windpark Neusiedl/Zaya 

Betreiber EVN Naturkraft 

Status in Betrieb seit 2002 

WEA-Anzahl 5 

WEA-Type Enercon E-66/70 

Rotordurchmesser 70 m 
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Nabenhöhe 86 m 

Nennleistung 9 MW  

Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 370 m 

(WKA 1). 

I.5.6.10.4 Windpark Zistersdorf/Maustrenk 

Betreiber WEB Windenergie AG 

Status in Betrieb seit 2005 

WEA-Anzahl 7 

WEA-Type Vestas V90 – 2.0 MW 

Rotordurchmesser 90 m 

Nabenhöhe 105 m 

Nennleistung 14 MW  

Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 3.090 m 

(MT-6). 

I.5.6.10.5 Windpark Rannersdorf 

Betreiber Windkraft Simonsfeld AG 

Status in Betrieb seit 2005 

WEA-Anzahl 4 

WEA-Type Vestas V90 – 2.0 MW 

Rotordurchmesser 90 m 

Nabenhöhe 105 m 

Nennleistung 8 MW  
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Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 4.410 m 

(RA 4). 

I.5.6.10.6 Windpark Hagn 

Betreiber RENERGIE Raiffeisen Managementgesellschaft 

für erneuerbare Energie GmbH 

 Vieghofer Windmanagement GmbH 

Status in Betrieb seit 2014 

WEA-Anzahl 20 

WEA-Type Enercon E-82 E2 – 2,3 MW 

Rotordurchmesser 82 m 

Nabenhöhe 108,4 m 

Nennleistung 46 MW  

Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 4.370 m 

(HA 1). 

I.5.6.10.7 Windpark Großkrut-Hauskirchen-Wilfersdorf 

Betreiber Windkraft Simonsfeld AG 

 ImWind GHW GmbH 

Status genehmigt 

WEA-Anzahl 12 

WEA-Type Senvion 3.2M114 

Rotordurchmesser 114 m 

Nabenhöhe 143 m 

Nennleistung 38,04 MW  
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Der geringste Abstand zu einer Anlage des Windpark PRD-III beträgt rund 4.100 m 

(GHW 8). 

I.5.7 Technische Angaben zur Windenergieanlage 

I.5.7.1 Anlagenbezogene Kenndaten Senvion 3.2M114 

Hersteller Senvion SE, Überseering 10, D-22297 Hamburg, 

Deutschland 

Typ 3.2M114 

Nennleistung 3,17 MW 

Rotor Luvläufer mit 3 aktiv verstellbaren Rotorblättern  

Rotordurchmesser 114 m 

Turm Spannbeton-Stahlrohr-Hybridturm  

Nabenhöhe 123 m (PRD-III-05) 

 143 m (PRD-III-01 bis PRD-III-04 und PRD-III06 

bis PRD-III-10) 

Gesamthöhe 180 m (PRD-III-05) 

 200 m (PRD-III-01 bis PRD-III-04 und PRD-III06 

bis PRD-III-10) 

Fundament Ringförmiges Stahlbeton-Fundament, erforderli-

chenfalls mit Pfählen 

Generator Doppelt gespeister Schleifring-

Asynchrongenerator 

Transformator Gießharz-Trockentransformator, im Turmfuß 

Schaltstation typengeprüfte SF6-Schaltanlage im Turmfuß 

Fernüberwachung Senvion SCADA Solutions 
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I.5.7.2 Kenndaten Rotor 

Blattanzahl 3 

Blattlänge 55,80 m 

Blattmaterial GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit inte-

griertem Blitzschutz 

Rotorblattverstellung 3 unabhängige, elektrische Stellsysteme mit je 

eigener Notversorgung 

Überstrichene Fläche 10.207 m² 

Rotordrehzahlbereich 6,5 – 14,1 U/min 

Drehrichtung Rotor Uhrzeigersinn (Blickrichtung windabwärts) 

Startwindgeschwindigkeit 3,0 m/s 

Nennwindgeschwindigkeit 12,5 m/s 

Abschaltgeschwindigkeit 22 m/s 

Blattspitzengeschwindigkeit 75,2 m/s 

I.5.7.3 Kenndaten Maschinenhaus 

Gondelaufbau GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)  

Windnachführung Elektromotoren mit Stellgetrieben (Azimutgetrie-

be) 

Mechanische Bremsen Hydraulische Haltebremse sowie Rotorarretie-

rung 

Aerodynamische Bremsen Fahnenstellung der Rotorblätter (primäre Brem-

se) mit energiegepufferter Notverstelleinheit für 

jedes einzelne Rotorblatt 

Getriebe Planeten-/ Stirnradgetriebe 
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I.5.7.4 Turm 

Bauart Spannbeton-Fertigteil-Hybridturm mit  

- Betonfertigteilsegmenten (unten) und  

- Stahlsegmenten (oben) 

Aufstieg Innen liegende Leiter mit Sicherheitsinstallatio-

nen und mechanische Aufstiegshilfe innen 

Beleuchtung Die WEA ist mit einer Turminnenbeleuchtung 

und Notbeleuchtung ausgestattet. 

I.5.7.5 Fundamente 

Bauart: Kreisringförmige Stahlbetonfundamente, ohne oder mit Pfählen (z.B. Flach-

gründung ohne Auftrieb, Flachgründung mit Auftrieb oder Tiefgründung) nach Erfor-

dernis 

I.5.7.6 Kenndaten Trafo- und Schaltstation 

In jeder Windenergieanlage ist eine Trafo- und Schaltstation geplant. Der Trafo dient 

zur Transformation der elektrischen Spannung auf Mittelspannungsniveau. Mit der 

drei-oder vierfeldrigen SF6-Schaltanlage kann eine WEA bei Bedarf vom Mittelspan-

nungsnetz getrennt werden.  

I.5.7.7 Kennzeichnung für die Luftfahrtsicherheit 

Die Windenergieanlagen werden mit Tages- und Nachtkennzeichnungen als Luft-

fahrthindernis gekennzeichnet. 
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I.5.7.8 Darstellung der Windenergieanlage Senvion 3.2M114 NH 143 m 
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I.5.7.9 Darstellung der Windenergieanlage Senvion 3.2M114 NH 123 m 

 

I.5.8 Windpark-Infrastruktur 

I.5.8.1 Allgemein 

Abgesehen von den Windenergieanlagen selbst, ist auch die für den Bau und Betrieb 

des Windparks Prinzendorf III erforderliche Infrastruktur Bestandteil des Vorhabens. 

Die wesentlichen Infrastrukturmaßnahmen umfassen beim gegenständlichen Vorha-

ben:  

a) die Anpassung der elektrischen Anlagen zum Netzanschluss  

b) (Schaltstationen, Windpark-interne Verkabelung und Netzanbindung) 

c) die IT-Anlagen und SCADA-Systeme  
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d) den Ausbau und die Anpassung des Wegenetzes 

e) die Errichtung von Kranstell-, (Vor-)Montage und Lagerflächen für Bau, Repara-

tur und Wartung.  

Die vorhabensimmanenten Infrastruktureinrichtungen werden nachfolgend darge-

stellt. 

I.5.8.2 Elektrische Anlagen zum Netzanschluss 

I.5.8.2.1 Die elektrischen Anlagen zum Netzanschluss umfassen beim gegenständ-

lichen Projekt, abgesehen von den Schaltstationen, im Wesentlichen  

a) die Mittelspannungs-Erdkabel-Systeme zwischen den Windenergieanlagen so-

wie Zw. WEA PRD-III-10 und der Schaltstation (=windpark-internen Verkabe-

lung ) sowie  

b) die Mittelspannungs-Erdkabel-Systeme von einzelnen Windenergieanlagen o-

der von einer Schaltstation zu den Netzübergabepunkten (=Netzanbindung).  

I.5.8.2.2 Die Netzübergabe- bzw. -anschlusspunkte sind das Umspannwerk (UW) 

Prinzendorf sowie das UW Neusiedl an der Zaya. Die Schaltstationen sind Teil der 

Netzanbindung. 

I.5.8.2.3 Die Windenergieanlagen PRD-III-02, -03, -04, -05, -09 werden am UW 

Prinzendorf angeschlossen (15,85 MW). Die Windenergieanlagen PRD-III-01, -06, -

07, -08, -10 werden am UW Neusiedl/Zaya angeschlossen (15,85 MW). 

I.5.8.2.4 Die vorhandenen Erdkabelsysteme des bestehenden Windparks Stein-

berg-Prinzendorf I, welcher abgebaut wird, werden für den „Windpark Prinzendorf III“ 

genützt. Teilweise müssen zusätzliche neue Leitungen aufgrund von Anlagenver-

schiebungen und der neuen Netzableitung ins UW Neusiedl verlegt werden. 

I.5.8.2.5 Jedes Erdkabelsystem besteht i.A. aus 3 Energiekabeln, 2 LWL-

Leerrohren mit Lichtwellenleiter, 1 Begleiterder und 1 Leitungswarnband.  

I.5.8.2.6 Die Kabelverlegungen erfolgen sowohl windparkintern, als auch vom 

Windpark zum Netzanschlusspunkt nach ÖVE/ÖNORM E 8120 im Bereich von 

Landwirtschaftsflächen in mindestens 100 cm Tiefe, unter Wegen in 80 cm Tiefe.  
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I.5.8.2.7 Schema der gesamten Windpark Verkabelung 
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I.5.8.3 Winparkinterne Verkabelung  

Die geplanten Mittelspannungs-Erdkabelsysteme bestehen je aus 3 Mittelspannungs-

Einleiter-Erdkabel inkl. mitverlegter Erder, PE-Leerrohre für bzw. mit Lichtwellenleiter 

und einem Leitungswarnband. 
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Trassenlänge ca. 17,7 km (bestehende und neue Kabel windparkintern und 

vom Windpark zu den Umspannwerken)  

Berührte Gemeinden Hauskirchen (KG Prinzendorf, KG Hauskirchen), Neu-

siedl/Zaya (KG Neusiedl an der Zaya, KG St. Ulrich) 

Mitverlegung Begleiterder, PE-Leerrohre DN 50 und DN 70 mit Lichtwel-

lenleiter und Leitungswarnband 

Fremdleitungen Die durchgeführten Erhebungen und deren Ergebnisse sind 

im Lageplan ersichtlich bzw. tabellarisch aufgelistet  

Landesstraßen Landesstraße L3163, Landesstraße L7 

Eisenbahntrassen Es sind Querungen von Eisenbahntrassen geplant: 2-mal 

Lokalbahnstrecke Ernstbrunn-Hohenau 

Gewässer Es sind Querungen folgender Bäche bzw. Gräben geplant: 

Zaya, St.-Ulrichs-Graben 

Die einzelnen Windenergieanlagen können über Schaltanlagen im Turmfuß bei Be-

darf vom Windparknetz getrennt werden bzw. können Kabelstränge bei Bedarf span-

nungsfrei geschaltet werden. 

I.5.8.4 Von der Windparkinternen Verkabelung betroffenen Grundparzellen:  

Bereich Status 
GST- 

Nr. 
EZ KG Gemeinde Nutzung 

Schaltstation bei 

 PRD-III 10 bis 

WEA PRD-III-10 

neu  3204 1998 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

WEA PRD-III-10 

bis 

WEA PRD-III-01 

neu  3204 1998 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

neu  3205 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3222 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3218 1148 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

WEA PRD-III-10 

bis 

WEA PRD-III-06 

neu  3204 1998 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

neu-Muffe1-

Bestand 
3225 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand 3226 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand-Muffe2-

neu 
3228 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 



 

 
Seite 70 von 145 

neu  3226 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3225 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3196 1639 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

WEA PRD-III-06 

bis 

WEA PRD-III-07 

neu  3196 1639 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3225 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3226 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu-Muffe3-

Bestand 
3228 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe4-

neu- 

Muffe5-Bestand 

3236 2003 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

Bestand- 

Muffe6-neu 
3235 1995 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

WEA PRD-III-07 

bis 

WEA PRD-III-08 

neu-Muffe7-

Bestand- 

Muffe8-neu- 

Muffe9-Bestand 

3235 1995 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

Bestand 3234 1594 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3233 1942 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3232 61 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3231 1721 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3230 1977 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand-Muffe10-

neu 
3178 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3351 2002 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3352 2002 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3353 366 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3354 2041 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

WEA PRD-III-03 

bis 

WEA PRD-III-04 

neu-Muffe15-

Bestand 
3265 1526 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3266 2011 Prinzendorf Hauskirchen Betriebsflächen 

Bestand 3258 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe16-

neu 
3270 2001 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

WEA PRD-III-04 neu-Muffe17- 3270 2001 Prinzendorf Hauskirchen Äcker, Wiesen oder Wei-
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bis 

WEA PRD-III-05 

Bestand den, Betriebsflächen 

Bestand 3286 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe18-

neu 
3300 1996 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

WEA PRD-III-05 

bis 

WEA PRD-III-09 

neu-Muffe19-

Bestand 
3300 1996 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

Bestand 3286 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe20-

neu 
3284 1999 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

I.5.8.5 Netzanbindung zum UW Prinzendorf  

Bereich Status 
GST- 

Nr. 
EZ KG Gemeinde Nutzung 

UW Prinzendorf bis 

Schaltstationbei SP 1 

Bestand 3223 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3224 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand 3205 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe11-

neu 
3225 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3204 1998 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

UW Prinzendorf bis  

WEA PRD-III-02 

neu  3223 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

neu  3224 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3248 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

neu  3247 2006 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen od. Wei-

den; Betriebsflächen 

neu  3246 2005 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen od. Wei-

den 

neu  3245 2004 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 

neu  3244 1155 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

UW Prinzendorf bis  

WEA PRD-III-03 

Bestand 3223 220 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

Bestand 3224 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand 3248 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand 3247 2006 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen od. Wei-

den; Betriebsflächen 

Bestand 3246 2005 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen od. Wei-

den 

Bestand-Muffe12-

neu- 

Muffe13-Bestand 

3245 2004 Prinzendorf Hauskirchen 
Äcker, Wiesen oder Wei-

den, Betriebsflächen 
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Bestand 3258 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Bestand-Muffe14-

neu 
3265 1526 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Wei-

den 

I.5.8.6 Netzanbindung zum UW Neusiedl 

Bereich 
GST- 

Nr. 
EZ KG Gemeinde Nutzung 

UW Neusiedl/Zaya 1289/4 2567 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Betriebsflächen;  

Straßenverkehrsanlagen;  

Äcker, Wiesen oder Weiden 

  705/3 2014 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Gebäude; Betriebsflächen; 

Äcker, Wiesen oder Weiden 

Querung ÖBB  

(Ernstbrunn-

Mistelbach-Hohenau) 

4209/4 3434 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  4280 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4154/3 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

Querung  

Landesstraße L7 

bei KM 4,726 

4162 2847 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4214 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4218/2 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4163/1 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4209/1 3434 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  1268 859 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  1266 712 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  1267 712 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  1268 859 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  1267 712 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  1268 859 St. Ulrich 
Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  4208 3434 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  4172 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 
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Querung  

ÖBB (Ernstbrunn-

Mistelbach-Hohenau) 

4208 3434 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Schienenverkehrsanlagen; Ver-

kehrsrandflächen 

  4200 4846 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

Querung Zaya-Bach 4196 2846 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Fließende Gewässer, Gewäs-

serrandflächen 

Querung Zaya-Bach 4199/1 2846 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 

Fließende Gewässer, Gewäs-

serrandflächen 

  3854 164 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4198/6 1751 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  3725 32 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Äcker, Wiesen oder Weiden 

  4170 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  3727 2288 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Äcker, Wiesen oder Weiden 

  4173/4 2848 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  2163 1086 Hauskirchen Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Querung  

Landesstraße L3163 

bei KM  3,018 

4236 2847 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Straßenverkehrsanlagen 

  4874/1 1573 
Neusiedl an der 

Zaya 

Neusdiedl an der 

Zaya 
Äcker, Wiesen oder Weiden 

  2199 1086 Hauskirchen Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  2222 1086 Hauskirchen Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  2221 1086 Hauskirchen Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  3069 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  3070 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  3035 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

  3084 1631 Prinzendorf Hauskirchen Straßenverkehrsanlagen 

Schaltstation 

bei PRD-III 10 
3204 1998 Prinzendorf Hauskirchen 

Äcker, Wiesen oder Weiden, 

Betriebsflächen 



 

 
Seite 74 von 145 

I.5.8.7 SCADA  

Senvion Windenergieanlagen sollen mit Hilfe des Senvion SCADA Solutions Sys-

tems überwacht und gesteuert werden (SCADA = Supervisory Control and Data Ac-

quisition). 

Die Windenergieanlagen sind dazu über erdverlegte Datenleitungen miteinander ver-

bunden und in einer der Windenergieanlagen ist ein speziell dafür vorgesehener 

Rechner, der SCADA-PC, situiert. Über diesen Rechner werden sämtliche Wind-

energieanlagen des gegenständlichen Windparks datentechnisch erfasst und es be-

steht zudem die Möglichkeit des Zugriffs und des Datenaustausches mit der Senvion 

Servicezentrale.  

Der Betrieb der Windenergieanlagen erfolgt vollautomatisch. Das Scada ermöglicht 

die Abfrage von Daten sowie eine Fernüberwachung und auch das Reagieren auf 

ungewollte Betriebszustände. 

I.5.8.8 Wegenetz im Wind Windparkgelände  

Die Einfahrten von der Landesstraße zu den jeweiligen WEA-Standorten sind an die 

Anforderungen für die Sondertransporte anzupassen. Die Kurvenradien müssen ver-

größert und entsprechend tragfähig gemacht werden. 

Nachdem die Transporte die Landesstraße verlassen haben und ins Windparkgelän-

de eingebogen sind, werden ausschließlich Feldwege genutzt. Neue Wege müssen 

für die Zufahrten zu einigen WEAs errichtet werden. Zudem müssen teilweise die 

Kurvenradien vergrößert werden. Ansonsten bleibt das bisherige Wegenetz beste-

hen. 

I.5.8.9 Anpassung der Feldwege 

Um den mechanischen Belastungen der Schwertransporter Stand zu halten und den 

Transportanforderungen für die WEA-Komponenten zu entsprechen, wird eine Ver-

breiterung der Feldwege auf 4 m angestrebt, wobei die meisten Wege bereits für die 

bestehenden Windparks Steinberg-Prinzendorf I/II ausgebaut wurden. Im Übersichts-

lageplan Verkehr ist dargestellt, wo welche Adaptierungen zu machen sind.  
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Aufgrund der großen Entfernung der Standorte zu Wohnbauten, können Staub- oder 

Lärmbelastungen während der Errichtung, entsprechend den Grundsätzen des Ver-

kehrskonzeptes, auf ein Minimum reduziert werden. 

Die Zufahrtsmöglichkeit zu den einzelnen WEA-Standorten muss in vergleichbarer 

Weise für die Betriebsphase erhalten bleiben, da Reparaturen den Antransport der 

jeweiligen WEA-Komponenten zwingend erforderlich machen können. 

 

I.5.8.10 Kranstellflächen incl. Montageflächen und ggf. Lagerflächen 

Bei jeder der gegenständlichen Windenergieanlagen wird eine Kranstellfläche inkl. 

einer Vormontagefläche und ggf. eine Lagerfläche errichtet. Diese dienen im Zuge 

der Errichtung der Anlage der Aufstellung des Montagekrans, als Rangierfläche für 

den Hilfskran sowie als Montage- und Lagerfläche für aufzubauende Anlagen- und 

Turmteile (etc.). Nur die Kranstellfläche ist dauerhaft befestigt. Eventuell benötigte 
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Lagerflächen neben der WEA werden im Allgemeinen vorübergehend mit Bagger-

matten (oder dergleichen) befestigt. 

Die Kranstellflächen inkl. Vormontageflächen werden soweit möglich an die Bearbei-

tungsrichtung der betroffenen Landwirtschaftsflächen angepasst, um die Bewirtschaf-

tung möglichst wenig zu beeinträchtigen. 

I.5.8.11 Weitere Infrastruktureinrichtungen in der Bauphase 

Die Stromversorgung während der Bauphase erfolgt über mobile Dieselaggregate, 

die den aktuellen einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen.  

Die sanitären Einrichtungen werden von den bauausführenden Firmen zur Verfügung 

gestellt. Die Entsorgung erfolgt ebenfalls durch diese Firmen.  

Als Aufenthaltsräume werden Baucontainer genutzt, welche von den bauausführen-

den Firmen zu Verfügung gestellt werden. Die nicht ortsansässigen Beschäftigten 

werden in den nahe gelegenen Ortschaften untergebracht. 

I.5.9 Sicherheitsvorkehrungen zum Personenschutz 

I.5.9.1 Sicherheitsvorkehrungen bei Eisansatz 

Beim „Windpark Prinzendorf III“ werden folgende Sicherheitsvorkehrungen im Hin-

blick auf Eisansatz getroffen: 

a) Die Erkennung von Eisansatz  

b) Maßnahmen bei Eisansatz 

I.5.9.2 Erkennung von Eisansatz 

I.5.9.2.1 Eine wesentliche Sicherheitsvorkehrung ist das Senvion-System zur Er-

kennung von Eisansatz. Das Senvion-System zur Erkennung von Eisansatz basiert 

auf dem Vergleich der gemessenen Windgeschwindigkeiten eines beheizten mit ei-

nem unbeheizten Anemometer. Dieses System ist auch schon bei anderen Wind-

energieanlagen der Fa. Senvion im Einsatz, kann auf langjährige Betriebserfahrun-

gen aufbauen und ist entsprechend ausgereift. Das System erkennt Eisansatz so-
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wohl während des Betriebes als auch bei Stillstand der Anlage und schaltet die Anla-

gen selektiv ab. 

I.5.9.2.2 Damit im Windpark Eisansatz auch bei stillstehenden Maschinen erkannt 

und der Start vereister Anlagen verhindert wird, wird jede Windenergieanlage mit ei-

nem zusätzlichen Eisdetektor ausgerüstet, welcher bei Stillstand der WEA Verei-

sungsbedingungen erkennt.  

I.5.9.2.3 Zusätzlich erfolgt die Eiserkennung mit aktuellen Leistungswerten im Pro-

duktionsbetrieb. Mittels Rotordrehzahl, Windgeschwindigkeit, Blattverstellwinkel und 

spezifischen Rotorkennwerten wird im Produktionsbetrieb eine theoretische Leistung 

ermittelt. Bildet sich während dem Betrieb der WEA Eis auf den Rotorblättern, nimmt 

der aerodynamische Wirkungsgrad ab. Damit sinkt auch die gemessene elektrische 

Leistung. Durch den ständigen Vergleich der Ist-Leistung mit der theoretischen Leis-

tung kann Eisansatz auf den Rotorblättern während des Produktionsbetriebes der 

WEA erkannt werden. Wenn Eisansatz erkannt wird, wird die WEA gestoppt. 

I.5.9.2.4 Des Weiteren erfolgt eine Schwingungsüberwachung der Windenergiean-

lagen. Durch Vereisung entstehen zusätzliche Rotorblattlasten welche unzulässige 

Turm- oder Triebstrangschwingungen verursachen können. Diese unzulässigen 

Schwingungen werden vom Steuerungssystem erkannt. Die Turmschwingungen 

werden zweiachsig in der Gondel mit Beschleunigungssensoren und die 

Triebstrangschwingungen an der Stütze des Getriebes erfasst. Eine Überschreitung 

spezifischer Grenzwerte führt zum Stopp der Anlage. 

I.5.9.2.5 Nach einem Eisansatzereignis wird eine WEA erst wieder in (Normal-) Be-

trieb versetzt, wenn sich die zuständige Person (Mühlenwart etc.) vor Ort von der 

Eisfreiheit der Rotorblätter überzeugt hat. 

I.5.9.3 Maßnahmen bei Eisansatz 

I.5.9.3.1 Die anlagentechnischen Vorkehrungen sind jedoch nur ein Teil der Maß-

nahmen zur Vermeidung von Gefährdungen infolge von Eisansatz sowie zur Vermei-

dung von Eisfall von drehenden Rotoren: 

I.5.9.3.2 Zur Vermeidung und Verminderung des Risikos bei Eisansatz sind folgen-

de Maßnahmen geplant: 
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a) Ausschalten der WEA bei Eisansatz und Schutz vor Wiedereinschalten  

b) Warnung vor Gefahren durch Eisfall 

c) Einhaltung von Mindestabständen zu Straßen 

I.5.9.3.3 Nach dem Erkennen von Eisansatz werden die (jeweiligen) WEAs auto-

matisch abgeschaltet. Die Rotorblätter gehen in Fahnenstellung und der Rotor wird 

aerodynamisch bis zum Quasi-Stillstand gebremst.  

I.5.9.3.4 Nach Abschaltung der WEAs infolge von Eisansatz wird eine WEA erst 

wieder in (Normal-)Betrieb versetzt, wenn sich die zuständige Person (Mühlenwart 

etc.) vor Ort von der Eisfreiheit der Rotorblätter überzeugt hat. Eiswurf, also das 

Wegschleudern von Eisstücken im normalen Produktionsbetrieb, ist damit ausge-

schlossen. 

I.5.9.3.5 Eine wesentliche Maßnahme zur Verbesserung des Personenschutzes im 

Hinblick auf mögliche Gefahren durch Eisfall ist die Warnung vor der Gefahr durch 

Eisfall.  

Die Warnung erfolgt anhand folgender Methoden: 

a) Warnung mittels Hinweisschildern und  

b) Warnung mittels Warnleuchten, welche beim Erkennen von Eisansatz einge-

schaltet werden.  

I.5.9.3.6 Die Hinweisschilder werden im Wesentlichen an allen Wegen, welche sich 

im Umkreis der 1,2-fachen Gesamthöhe der jeweiligen WEA befinden, in einem Ab-

stand von mindestens der 1,2-fachen Gesamthöhe zur jeweiligen WEA aufgestellt. 

Auf den Hinweisschildern wird auf die Gefahr durch Eisfall hingewiesen und zwar 

durch einen entsprechenden Text, der beispielsweise wie folgt lautet: „Achtung mög-

licher Eisfall! Bei Warnlicht Lebensgefahr!“. 

I.5.9.3.7 Die Warnleuchten werden bei den Warnschildern angebracht.  

I.5.9.3.8 Die gegenständlichen WEAs halten im Minimum folgende Distanzen zu 

den nachfolgend genannten Straßen ein:  

Abstand zur Landesstraße L3041  ca. 220 m zur WEA PRD-III-05 (NH 123 m) 
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      ca. 240 m zur WEA PRD-III-02 (NH 143 m) 

I.5.10 Flächenbedarf 

I.5.10.1 Flächenbedarf für Anlagen und Infrastruktur 

Die für die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen und der notwendigen 

Infrastruktur benötigten (ungefähren) Gesamtflächen werden zusammenfassend dar-

gestellt. 

Art der Fläche Länge  
[m] 

Breite  
[m] 

Einzelmaß 
[m²] 

Fläche  
[m²] 

 

9 Fundamente Senvion 
3.2M114 NH 143 m 

1 Fundament Senvion 
3.2M114 NH 123 m 

Durchmesser: 21,5 m 

19,5 m 

 

363 

300 

 

3.267 

300 

10 Kranstellflächen inkl. Vor-
montageflächen (durchschnitt-
liche Angabe) 

60 30 1.800 18.027 

Wege, Ausbau bzw. neu er-
richten 

930 4 - 3.717 

Wegetrompeten/Kurvenradien - - - 4.071 

Wegeverbreiterung  0,5-1,0 - 373 

Bestehende Kabeltrasse 3.895 2  7.790 

neu zu verlegende Kabeltras-
se 

7.265 2 - 14.530 

I.5.10.2 Bedarf an Waldflächen (gemäß Forstgesetz 1975) 

Die WEA-Standorte sind so geplant, dass keine Waldflächen durch den Bau der 

Windenergieanlagen an sich betroffen sind bzw. dass Waldflächen nicht direkt bean-

sprucht werden. Auch durch die Kabeltrasse oder die Adaptierung der Zufahrten 

werden keine Waldflächen beansprucht. 

I.5.11 Darstellung der Bauphase 

I.5.11.1 Chronologisch verläuft der Abbau der Bestandsanlagen, die Errichtung und 

Inbetriebnahme der Neuanlagen etwa in folgenden Schritten, wobei sich abhängig 
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von der spezifischen Standortsituation, vom Verlauf der Arbeiten oder im Falle des 

Abbaus bzw. der Errichtung mehrerer Anlagen im selben Areal durchaus Über-

schneidungen der einzelnen Arbeitsphasen oder geringfügige Änderungen ergeben 

können: 

a) Abbau der Bestandsanlagen 

b) Rückbau der Fundamente der Bestandsanlagen 

c) Rückbau der Montageplätze der Bestandsanlagen 

d) Verlegung der Erdkabel 

e) Adaptierung der Zufahrtswege  

f) Errichtung der Montageplätze der Neuanlagen 

g) Errichtung der Fundamente der Neuanlagen 

h) Montage bzw. Errichtung der Neuanlagen 

i) Innenausbau der Neuanlagen 

j) Inbetriebnahme und Testbetrieb 

k) Abnahme der Neuanlagen 

Alle Arbeiten werden von befugten Fachfirmen im Auftrag des Betreibers ausgeführt. 

Die SNT-Vorschriften werden eingehalten. 

I.5.11.2 Zeitplan 

Vor Baubeginn diverser Anlagen des „Windpark Prinzendorf III“ werden die entspre-

chenden bestehenden V80 Anlagen des Windparks Steinberg-Prinzendorf I abge-

baut. Der Abbau der alten Anlagen benötigt etwa 3-5 Werktage pro Anlage.  

Die Fertigstellung des gegenständlichen Windparks ist ca. 73 Wochen nach Baube-

ginn vorgesehen.  
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I.5.12 Bestanddauer, Rückbau- und Nachsorgephase 

Windenergieanlagen sind nach Beendigung der Nutzungsdauer vollständig abbaubar 

und hinterlassen keine nachhaltigen Beeinträchtigungen des Natur- und Land-

schaftshaushaltes. Die geplante Betriebsdauer der Anlagen wird mit 20 Jahren kalku-

liert (Angabe des Herstellers). 

(Hinweis: Die Kostenentscheidung ergeht gesondert)  

Rechtsgrundlagen 

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991 (WV) idF 

BGBl. I Nr.161/2013, insbesondere §§ 44a ff und 59; 

Bundesgesetz über die Prüfung der Umweltverträglichkeit, Umweltverträglichkeits-

prüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 4/2016, ins-

besondere § 3 Abs 1 und 3, § 3a, § 5, § 17 Abs 1 bis 6, § 19 und § 39 sowie An-

hang 1 Spalte 2 Z 6 lit a in Verbindung mit: 

Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft 

neu geregelt wird (Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2010 – ElWOG 

2010), BGBl. I Nr. 110/2010 idF BGBl. I Nr. 174/2013  

NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005 (NÖ ElWG 2005), LGBl 7800-5 idF LGBl. 

Nr. 94/2015, insbesondere §§ 5, 11 und 12 

NÖ STARKSTROMWEGEGESETZ, LGBl 7810-4, insbesondere §§ 1, 2 und 7 

Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf 

dem Gebiete der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992), BGBl. Nr. 

106/1993 idF BGBl. I Nr. 129/2015, insbesondere § 11  

Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Sicherheit, Normali-

sierung und Typisierung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen sowie sonstiger An-

lagen im Gefährdungs- und Störungsbereich elektrischer Anlagen (Elektrotechnik-

verordnung 2002 - ETV 2002), BGBl. II Nr. 222/2002 idF BGBl. II Nr. 229/2014 

Bundesgesetz vom 2. Dezember 1957 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz – LFG), 
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BGBl. Nr. 253/1957 idF BGBl. I Nr. 61/2015, insbesondere § 85 und § 91 

Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehme-

rInnenschutzgesetz - ASchG), BGBl. Nr. 457/1995 idF BGBl. I Nr. 60/2015, insbe-

sondere § 92 

Verordnung der Bundesministerin für Arbeit, Gesundheit und Soziales, mit der Anfor-

derungen an Arbeitsstätten und an Gebäuden auf Baustellen festgelegt und die Bau-

arbeiterschutzverordnung geändert wird (Arbeitsstättenverordnung - AStV), BGBl. II 

Nr. 368/1998 idF BGBl. II Nr. 324/2014 

NÖ Naturschutzgesetz 2000, LGBl. 111/2015, insbesondere § 7, 9, 10 und 11  

NÖ GEBRAUCHSABGABEGESETZ 1973, LGBl. 3700–8 idF LGBl. Nr. 17/2015, ins-

besondere § 1 und § 2 

NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 idF LGBl. Nr. 89/2015, insbesondere § 1  

NÖ RAUMORDNUNGSGESETZ 2014 (NÖ ROG 2014), LGBl. Nr.3/2015, insbeson-

dere § 20 Abs. 6 

Bundesgesetz über eine nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - 

AWG 2002), StF: BGBl. I Nr. 102/2002 idF BGBl. I Nr. 193/2013, insbesondere §§ 1 

und 2 

NÖ Bodenschutzgesetz (NÖ BSG), LGBl. 6160-5 

Bundesgesetz über Eisenbahnen, Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den 

Verkehr auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 - EisbG), BGBl. Nr. 60/1957 idF 

BGBl. I Nr. 137/2015 insbesondere § 42ff 

Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959 idF BGBl. I Nr. 54/2014, 

insbesondere § 21 Abs 4, § 32 Abs 1, Abs 2 lit c und § 105; 

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft über die Bewilligungsfreistellung von Gewässerquerungen (Bewilli-

gungsfreistellungsverordnung für Gewässerquerungen – GewQBewFreistellV)   

StF: BGBl. II Nr. 327/2005 
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Begründung 

1 Verfahrensverlauf 

1.1 Mit Schriftsatz vom 20. Oktober 2014 hat die Windkraft Simonsfeld AG, vertre-

ten durch die Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien, einen 

Antrag auf Änderung einer Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb des Vor-

habens „Windpark Prinzendorf III“ gemäß § 3 a und § 5 UVP-G 2000 gestellt. 

1.2 Mit Edikt vom 10. Juli 2015 wurde gemäß den §§ 44a und 44d AVG der verfah-

renseinleitende Antrag im Großverfahren in der NÖ Krone, dem NÖ Kurier, dem 

Amtsblatt zur Wiener Zeitung, den Niederösterreichischen Amtlichen Nachrichten 

sowie im Internet kundgemacht. Die Projektunterlagen, sowie der verfahrenseinlei-

tende Antrag lagen vom 10. Juli 2015 bis einschließlich 25. August 2015 in der Ge-

meinde Hauskirchen und in der Marktgemeinde Neusiedl/Zaya sowie beim Amt der 

NÖ Landesregierung zur Einsicht auf. Der Antrag mit den entsprechenden Antrags-

unterlagen inkl. der Umweltverträglichkeitserklärung war entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelegt. 

1.3 Ebenso wurde die zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

(inkl. des Anhanges „Bedingungen, Auflagen und Maßnahmen sowie Fristen“) ge-

mäß § 12 a UVP-G 2000 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erstellt. 

Diese wurde gemäß § 13 UVP-G 2000 versandt. 

2 Vorbringen zum Vorhaben 

2.1 Einwendungen/ Stellungnahmen 

Im Zuge der öffentlichen Auflage wurde eine einzige Einwendung vorgebracht. Diese 

wurde allerdings wieder zurückgezogen. 

2.2 Einvernehmen mit der Austro Control GmbH  

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 wurde von der Austro Control GmbH erklärt, 

dass das gemäß § 93 Abs. 2 Luftfahrtgesetz (LFG) geforderte Einvernehmen als 

hergestellt erachtet werden kann und keine relevanten elektrischen Störwirkungen 

iSd § 94 LFG durch den „Windpark Prinzendorf III“ auf zivile Flugsicherungsanlagen 

zu erwarten sind. 
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3 Erhobene Beweise 

3.1 Teilgutachten/ Zusammenfassende Bewertung der U mweltauswirkungen 

3.1.1 Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wurden Gutachten zu folgenden Fachberei-

chen eingeholt. 

Fachgebiet Nachname Vorname Titel 

Bautechnik MAYRHOFER Wilhelm Ing. 

Eisabfall KLOPF Thomas DI 

Elektrotechnik SCHROTT Oswald DI 

Forst- und Jagdökologie GRUBER Florian DI 

Geohydrologie/Grundwasserhydrologie STAINDL Andreas  

Lärmschutz POINTNER Ludwig Ing. 

Landwirtschaft/Agrartechnik-Boden TRETZMÜLLER-

FRICKH 

Renate DI 

Luftfahrttechnik PICHLER Ludwig Ing 

Maschinenbautechnik LEHNER Johann DI 

Naturschutz/Ornithologie KOLLAR Hans Peter Dr. 

Raumordnung/Landschaftsbild/Ortsbild KNOLL Thomas DI 

Umwelthygiene JUNGWIRTH Michael Dr. 

Wasserbau/Gewässerschutz SCHAAR Wolfgang DI 

Verkehrstechnik PREM Josef DI 

3.1.2 Das eingereichte Projekt wurde, unter Einhaltung der einschlägigen Bestim-

mungen, einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen, d.h. es wurden von den im 

Verfahren beigezogenen Sachverständigen die umweltrelevanten Auswirkungen des 

Vorhabens geprüft, sowie die Maßnahmen zur Verringerung bzw. Verhinderung von 

Auswirkungen und Kontrollmaßnahmen im Hinblick auf das UVP-G 2000 erarbeitet. 

3.1.3 Auf Basis der gesetzlichen Vorgaben wurde von der Behörde ein Untersu-

chungsrahmen erarbeitet, welcher den Sachverständigen vorgelegt wurde. Die kon-

kretisierten Fragestellungen wurden in Bereiche zu Auswirkungen, Maßnahmen und 

Kontrolle geteilt. 
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3.1.4 Im Untersuchungsrahmen wurde eine Relevanzmatrix erstellt, die im Hinblick 

auf das Vorhaben die möglichen, relevanten, mittelbaren und unmittelbaren Beein-

flussungen der Schutzgüter darstellt. Die Relevanzmatrix ermöglicht eine Analyse der 

Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen Umweltauswirkungen und Schutzgütern. 

3.1.5 Aufgrund der Relevanzmatrix ergaben sich Themenbereiche und Fragestellun-

gen, die in der Beeinflussungstabelle aufgelistet wurden. Jeder Risikofaktor wurde 

einem oder mehreren Gutachtern zur Bearbeitung im Teilgutachten vorgelegt. 

3.1.6 Die Fragen wurden nach folgendem Muster gestellt, wobei je nach Art der Be-

einflussung die Fragestellungen aufgrund der jeweils anzuwendenden Materienge-

setze angepasst wurden: 

- Frage nach der Relevanz der Beeinflussung 

- Frage nach der fachlichen Beurteilung der Beeinflussung 

- Frage nach der fachlichen Beurteilung der Wirksamkeit der von der Pro-

jektwerberin vorgeschlagenen Verminderungs-, Ersatz- oder Ausgleichs-

maßnahmen 

- Fragestellungen nach § 17 UVP-Gesetz 2000 

- Fragestellungen nach den Materiengesetzen (Genehmigungstatbestände) 

- Frage nach zusätzlichen/anderen Maßnahmenvorschlägen 

- Frage nach der fachlichen Beurteilung der zu erwartenden Restbelastung 

durch Emissionen 

- Frage nach Kontroll-, Beweissicherungs- (bei Emissionen) bzw. Aus-

gleichsmaßnahmen (bei Standortveränderung). 

3.1.7 Im Rahmen der Erstellung der zusammenfassenden Bewertung der Umwelt-

auswirkungen wurden folgende Schutzgüter geprüft: 

Umweltmedien 

- Grundwasser 

- Boden 

- Luft 

Bevölkerung 

 Schutzinteressen der Bevölkerung 

- Gesundheit/Wohlbefinden 

- Ortsbild 
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- Sach- und Kulturgüter 

- Landschaftsbild 

 Nutzungsinteressen der Bevölkerung 

- Wohn- und Baulandnutzung 

- Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr  

- Forstökologie 

- Jagdökologie 

Tiere, Pflanzen und Ökosysteme 

- Naturschutzbelange 

3.1.8 Diese wurden wie folgt gegliedert: 

- Umweltmedien 

- Untergrund und Grundwasser 

- Luft und Klima 

- Bevölkerung 

- Schutzinteressen der Bevölkerung 

- Gesundheit/Wohlbefinden 

- Landschaftsbild 

- Gewässerschutz 

- Nutzungsinteressen der Bevölkerung 

- Wohn- und Baulandnutzung 

- Freizeit/Erholung/Fremdenverkehr 

- Verkehrsinfrastruktur 

- Wasserwirtschaft 

- Abfallwirtschaft 

- Tiere/Pflanzen/Ökosysteme 

- Ökosysteme/Flora/Fauna 

3.1.9 Den Schutzgütern gegenübergestellt wurden die unmittelbaren und mittelba-

ren Beeinflussungen:  

Emissionen 

- Abwasser 

- Lärm 

- Schattenwurf 
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Standortveränderungen 

- Flächeninanspruchnahme 

- Zerschneidung der Landschaft 

- Visuelle Störungen 

3.1.10 Es wurden die umweltrelevanten Auswirkungen des Projektes geprüft sowie 

die Maßnahmen zur Verhinderung von Auswirkungen und Kontrollmaßnahmen im 

Hinblick auf das UVP-Gesetz 2000 erarbeitet und Fachgutachten erstellt.  

3.1.11 Aus den Gutachten ist ersichtlich, dass aus der jeweiligen fachlichen Sicht 

die vorgelegten Unterlagen vollständig vorgelegt wurden, das Gesamtvorhaben dem 

Stand der Technik entspricht, die Umweltverträglichkeit sowohl aus dem jeweiligen 

Fachbereich heraus als auch unter der Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit 

anderen Fachbereichen gegeben ist und gegen die Erteilung einer Genehmigung 

kein fachlicher Einwand besteht, sofern die vorgeschlagenen Auflagen eingehalten 

werden. 

3.1.12 Aufgrund dieser Teilgutachten wurde die zusammenfassende Bewertung der 

Umweltauswirkungen erstellt, die ebenfalls zum Ergebnis kommt, dass das geplante 

Vorhaben umweltverträglich ist.  

3.2 Öffentliche mündliche Verhandlung 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte Abstand genommen 

werden, da weder begründende Bedenken in einer Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 

UVP-G 2000, noch innerhalb der Ediktalsfrist Einwendungen (welche nicht zurückge-

zogen wurden) gegen das Vorhaben abgegeben wurden und die Abhaltung einer 

mündlichen Verhandlung zur Erhebung des Sachverhaltes nicht erforderlich war. 

4 Entscheidungsrelevanter Sachverhalt 

Der Entscheidung wurde folgendes zugrunde gelegt: 

4.1 Das Vorhaben „Windpark Prinzendorf III“ wie es unter Punkt I.5 beschrieben 

und in den Einreichunterlagen sowie der Umweltverträglichkeitserklärung sowie den 

Verbesserungen, Präzisierungen und insbesondere in der Projektmodifikation be-

schrieben wurde;  
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4.2 Die von der Behörde eingeholten Gutachten, die darin enthaltenen Befunde und 

Schlussfolgerungen; 

4.3 Die in den technischen Unterlagen bereits enthaltenen, die aufgrund des Ermitt-

lungsverfahrens geforderten und ins Projekt aufgenommenen Anpassungen sowie 

die von den beigezogenen Gutachtern als zusätzlich für erforderlich erachteten Maß-

nahmen (Punkt I.3); 

4.4 Die Feststellung, dass unter der Voraussetzung, dass die im Antrag und in den 

technischen Unterlagen bereits enthaltenen sowie die von den beigezogenen Gut-

achtern als zusätzlich für erforderlich erachteten Maßnahmen berücksichtigt werden 

und das Vorhaben umweltverträglich ist; 

4.5 Die Feststellung, dass das geplante Vorhaben vom technischen Standpunkt be-

trachtet geeignet ist und dem aktuellen Stand der Technik entspricht; 

4.6 Die Feststellung, dass nach einhelligem fachlichen Dafürhalten die berücksich-

tigungswürdigen öffentlichen Interessen nicht nachteilig berührt werden; 

4.7 Die Feststellung, dass die Flächen, auf denen die Windkraftanlagen errichtet 

werden sollen, rechtskräftig als „Grünland-Windkraftanlagen“ gewidmet sind; 

4.8 Die Feststellung, dass die Flächen, auf denen die Windkraftanlagen erschlos-

sen werden, entweder bestehende öffentliche Straßen sind oder Bestandteil der Er-

zeugungsanlage („Stichwege“) sind. 

5 Beweiswürdigung 

5.1 Allgemeine Ausführungen 

Die Entscheidung gründet sich auf das durchgeführte Ermittlungsverfahren, insbe-

sondere auf die Einreichunterlagen sowie die Umweltverträglichkeitserklärung samt 

Verbesserungen und Präzisierungen insbesondere der Unterlagen zur Beurteilung 

zum Eisabfall, auf die erstellten Teilgutachten samt den Stellungnahmen der Prüfgut-

achter, die darauf aufbauende zusammenfassende Bewertung sowie auf die Erklä-

rungen der Parteien und der Beteiligten. 
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5.2 Teilgutachten/ Zusammenfassende Bewertung der U mweltauswirkun-

gen 

5.2.1 Insbesondere wurden zu allen beurteilungsrelevanten Themen Gutachten 

eingeholt, welche die Grundlage für die zusammenfassende Bewertung bilden. Die 

Gutachten wurden von in den jeweiligen Fachgebieten einschlägig gebildeten Fach-

leuten erstellt, die nicht nur die fachliche Ausbildung, sondern auch entweder eine 

langjährige Erfahrung als (Amts)Sachverständige in den jeweils einschlägigen mate-

rienrechtlichen Genehmigungsverfahren besitzen, als gerichtlich beeidete Sachver-

ständige eingetragen sind oder auch (in der Mehrzahl) wiederholt bei UVP-Verfahren 

– nicht nur bei Verfahren der NÖ Landesregierung – als Gutachter beigezogen wur-

den.  

5.2.2 Die von der Behörde eingeholten Teilgutachten sind methodisch einwandfrei 

und entsprechen - sowohl formal als auch inhaltlich - den allgemeinen Standards für 

derartige Gutachten. Die beigezogenen Sachverständigen gehen in ihren Gutachten 

auf die ihnen gestellten Fragestellungen ausführlich ein. In den einzelnen Gutachten 

wurden die Prüfmethoden und das Prüfergebnis beschrieben. Anhand dieser Be-

schreibung zeigt es sich, dass bei der fachlichen Beurteilung nach wissenschaftli-

chen Maßstäben vorgegangen wurde. Vor allem kann nachvollzogen werden, dass 

der sachverständigen Beurteilung die einschlägig relevanten, rechtlichen wie fachli-

chen Regelungswerke und technischen Standards zugrunde gelegt wurden. Ange-

sichts dessen erfüllen die Ausführungen der von der Behörde beigezogenen Sach-

verständigen die rechtlichen Anforderungen, die an ein Gutachten gestellt sind.  

5.2.3 Die Art und Weise, wie die Beweise (insbesondere die Gutachten) von der 

Behörde erhoben wurden, entspricht damit den Bestimmungen des Ermittlungsver-

fahrens des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes.  

5.2.4 Auch inhaltlich sind die Teilgutachten schlüssig und nachvollziehbar und be-

antworten alle von der Behörde gestellten Fragen. Ein Widerspruch zu den Erfahrun-

gen des Lebens und den Denkgesetzen kann nicht erkannt werden.  

5.2.5 Insbesondere haben sich die Gutachter schriftlich eingehend mit den Stel-

lungnahmen auseinandergesetzt und die durch diese aufgeworfenen Fragen schlüs-
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sig und nachvollziehbar beantwortet. Ein Widerspruch zu oder in den gutachterlichen 

Ausführungen konnte durch die Stellungnahmen nicht aufgedeckt werden.  

5.2.6 Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH kann im Übrigen ein von einem 

tauglichen Sachverständigen erstelltes, mit den Erfahrungen des Lebens und den 

Denkgesetzen nicht im Widerspruch stehendes Gutachten nur auf gleicher fachlicher 

Ebene durch ein gleichwertiges Gutachten oder durch fachlich fundierte Argumente 

tauglich bekämpft werden (VwGH 25.4.2003, 2001/12/0195 ua.). Nur Widersprüche 

zu den Erfahrungen des Lebens und den Denkgesetzen können auch ohne sachver-

ständige Untermauerung aufgezeigt werden (VwGH 20.10.2005, 2005/07/0108; 

2.6.2005, 2004/07/0039; 16.12.2004, 2003/07/0175). Gegengutachten wurden auch 

nicht vorgelegt. 

5.2.7 Die Teilgutachten sowie die zusammenfassende Bewertung sind daher der 

Entscheidung zu Grunde zu legen. 

6 Entscheidungsrelevante Rechtsgrundlagen  

6.1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 

Großverfahren 

§ 44a. (1) Sind an einer Verwaltungssache oder an verbundenen Verwaltungssachen 

voraussichtlich insgesamt mehr als 100 Personen beteiligt, so kann die Behörde den 

Antrag oder die Anträge durch Edikt kundmachen. 

….. 

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die 

Hauptfrage betreffenden Parteianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst 

gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der angewendeten Gesetzes-

bestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. Mit Erledigung des 

verfahrenseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt. ….. 

6.2 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 - UVP -G 2000  

1. ABSCHNITT 

Aufgabe von Umweltverträglichkeitsprüfung und Bürgerbeteiligung 
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§ 1. (1) Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist es, unter Beteiligung 

der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage 

1. die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen festzustellen, zu beschreiben 

und zu bewerten, die ein Vorhaben 

a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima, 

c) auf die Landschaft und 

d) auf Sach- und Kulturgüter 

hat oder haben kann, wobei Wechselwirkungen mehrerer Auswirkungen untereinan-

der miteinzubeziehen sind, 

2. Maßnahmen zu prüfen, durch die schädliche, belästigende oder belastende 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt verhindert oder verringert oder günsti-

ge Auswirkungen des Vorhabens vergrößert werden, 

3. die Vor- und Nachteile der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüf-

ten Alternativen sowie die umweltrelevanten Vor- und Nachteile des Unterbleibens 

des Vorhabens darzulegen und 

4. bei Vorhaben, für die gesetzlich die Möglichkeit einer Enteignung oder eines 

Eingriffs in private Rechte vorgesehen ist, die umweltrelevanten Vor- und Nachteile 

der vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenva-

rianten darzulegen. 

…. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. ….. 

(3) Als Genehmigungen gelten die in den einzelnen Verwaltungsvorschriften für die 

Zulässigkeit der Ausführung eines Vorhabens vorgeschriebenen behördlichen Akte 

oder Unterlassungen, wie insbesondere Genehmigungen, Bewilligungen oder Fest-

stellungen. Davon ist auch die Einräumung von Dienstbarkeiten nach § 111 Abs. 4 
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erster Satz des Wasserrechtsgesetzes 1959, nicht jedoch die Einräumung sonstiger 

Zwangsrechte erfasst. 

….. 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser Vorha-

ben sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträglichkeits-

prüfung zu unterziehen. Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 ange-

führt sind, ist das vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im vereinfachten Verfahren 

sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. d und f, § 7 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2, § 16 Abs. 2, 

§ 20 Abs. 5 und § 22 nicht anzuwenden, stattdessen sind die Bestimmungen des 

§ 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a und § 19 Abs. 2 anzuwenden. 

….. 

(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind 

die nach den bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit 

sie im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung 

des Vorhabens erforderlichen materiellen Genehmigungsbestimmungen von der Be-

hörde (§ 39) in einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden (konzentriertes Ge-

nehmigungsverfahren). 

….. 

(6) Vor Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung oder der Einzelfallprüfung dür-

fen für Vorhaben, die einer Prüfung gemäß Abs. 1, 2 oder 4 unterliegen, Genehmi-

gungen nicht erteilt werden und kommt nach Verwaltungsvorschriften getroffenen 

Anzeigen vor Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung keine rechtliche Wirkung 

zu. Entgegen dieser Bestimmung erteilte Genehmigungen können von der gemäß 

§ 40 Abs. 3 zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von drei Jahren als nichtig er-

klärt werden. 

….. 

Umweltverträglichkeitserklärung 

§ 6. (1) Die Umweltverträglichkeitserklärung hat folgende Angaben zu enthalten: 
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1. Beschreibung des Vorhabens nach Standort, Art und Umfang, insbesondere: 

a) Beschreibung der physischen Merkmale des gesamten Vorhabens einschließ-

lich des Bedarfs an Grund und Boden während des Bauens und des Betriebes; 

b) Beschreibung der wichtigsten Merkmale der Produktions- oder Verarbeitungs-

prozesse, insbesondere hinsichtlich Art und Menge der verwendeten Materialien; 

c) Art und Menge der zu erwartenden Rückstände und Emissionen (Belastung des 

Wassers, der Luft und des Bodens, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung 

usw.), die sich aus der Verwirklichung und dem Betrieb ergeben; 

d) die durch das Vorhaben entstehende Immissionszunahme; 

e) Klima- und Energiekonzept: Energiebedarf, aufgeschlüsselt nach Anlagen, Ma-

schinen und Geräten sowie nach Energieträgern, verfügbare energetische Kennzah-

len, Darstellung der Energieflüsse, Maßnahmen zur Energieeffizienz; Darstellung der 

vom Vorhaben ausgehenden klimarelevanten Treibhausgase (§ 3 Z 3 Emissionszerti-

fikategesetz) und Maßnahmen zu deren Reduktion im Sinne des Klimaschutzes; Be-

stätigung eines befugten Ziviltechnikers oder technischen Büros, dass die im Klima- 

und Energiekonzept enthaltenen Maßnahmen dem Stand der Technik entsprechen; 

f) Bestanddauer des Vorhabens und Maßnahmen zur Nachsorge sowie allfällige 

Maßnahmen zur Beweissicherung und zur begleitenden Kontrolle. 

2. Eine Übersicht über die wichtigsten anderen vom Projektwerber/von der Pro-

jektwerberin geprüften Lösungsmöglichkeiten und Angabe der wesentlichen Aus-

wahlgründe im Hinblick auf die Umweltauswirkungen; im Fall des § 1 Abs. 1 Z 4 die 

vom Projektwerber/von der Projektwerberin geprüften Standort- oder Trassenvarian-

ten. 

3. Beschreibung der voraussichtlich vom Vorhaben erheblich beeinträchtigten 

Umwelt, wozu insbesondere die Menschen, Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 

der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die Landschaft und die Sachgüter ein-

schließlich der Kulturgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgü-

tern gehören. 
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4. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Umwelt, infolge 

a) des Vorhandenseins des Vorhabens, 

b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen, 

c) der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belästigungen und der 

Art, Menge und Entsorgung von Abfällen 

sowie Angaben über die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen angewandten 

Methoden. 

5. Beschreibung der Maßnahmen, mit denen wesentliche nachteilige Auswirkun-

gen des Vorhabens auf die Umwelt vermieden, eingeschränkt oder, soweit möglich, 

ausgeglichen werden sollen. 

6. Eine allgemein verständliche Zusammenfassung der Informationen gemäß Z 1 

bis 5. 

7. Kurze Angabe allfälliger Schwierigkeiten (insbesondere technische Lücken oder 

fehlende Daten) des Projektwerbers/der Projektwerberin bei der Zusammenstellung 

der geforderten Angaben. 

8. Hinweis auf durchgeführte Strategische Umweltprüfungen im Sinn der Richtlinie 

2001/42/EG über die Prüfung von Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-

gramme, ABl. Nr. L 197 vom 21. 07. 2007 S. 30, mit Bezug zum Vorhaben. 

(2) Sind einzelne Angaben nach Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant oder ist de-

ren Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prüfungsmethoden dem Pro-

jektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann davon abgese-

hen werden. Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung anzuführen und zu be-

gründen. Soweit Angaben nach Abs. 1 bereits Gegenstand einer Strategischen Um-

weltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der Umweltverträglichkeitserklärung 

darstellen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 

…... 

Entscheidung 
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§ 17. (1) Die Behörde hat bei der Entscheidung über den Antrag die in den betreffen-

den Verwaltungsvorschriften und im Abs. 2 bis 6 vorgesehenen Genehmigungsvo-

raussetzungen anzuwenden. Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmi-

gungsvoraussetzung, als für den betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwal-

tungsvorschrift die Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. 

Die Genehmigung ist in diesem Fall jedoch unter dem Vorbehalt des Erwerbs der 

entsprechenden Rechte zu erteilen. 

(2) Soweit dies nicht schon in anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen 

ist, gelten im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zusätzlich nachstehende 

Genehmigungsvoraussetzungen: 

1. Emissionen von Schadstoffen sind nach dem Stand der Technik zu begrenzen, 

2. die Immissionsbelastung zu schützender Güter ist möglichst gering zu halten, 

wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

a) das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonsti-

ge dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, 

b) erhebliche Belastungen der Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursa-

chen, jedenfalls solche, die geeignet sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder 

Tierbestand oder den Zustand der Gewässer bleibend zu schädigen, oder 

c) zu einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn/Nachbarinnen im Sinne des 

§ 77 Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994 führen, 

3. Abfälle sind nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 

soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen. 

….. 

(4) Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung (insbesondere Umweltverträg-

lichkeitserklärung, Umweltverträglichkeitsgutachten oder zusammenfassende Bewer-

tung, Stellungnahmen, einschließlich der Stellungnahmen und dem Ergebnis der 

Konsultationen nach § 10, Ergebnis einer allfälligen öffentlichen Erörterung) sind in 

der Entscheidung zu berücksichtigen. Durch geeignete Auflagen, Bedingungen, Be-

fristungen, Projektmodifikationen, Ausgleichsmaßnahmen oder sonstige Vorschrei-
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bungen (insbesondere auch für Überwachungs-, Mess- und Berichtspflichten und 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Nachsorge) ist zu einem hohen Schutzniveau für 

die Umwelt in ihrer Gesamtheit beizutragen. 

(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswirkungen, 

insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlagerungen, un-

ter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des Umweltschut-

zes, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch Auflagen, Be-

dingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaßnahmen oder 

Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß vermindert wer-

den können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwägung sind auch re-

levante Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschaftsrechts, die für die 

Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

(6) In der Genehmigung können angemessene Fristen für die Fertigstellung des Vor-

habens, einzelner Teile davon oder für die Inanspruchnahme von Rechten festge-

setzt werden. Die Behörde kann diese Fristen aus wichtigen Gründen verlängern, 

wenn der Projektwerber/die Projektwerberin dies vor Ablauf beantragt. In diesem Fall 

ist der Ablauf der Frist bis zur rechtskräftigen Entscheidung oder zur Entscheidung 

des Verwaltungsgerichtshofes oder Verfassungsgerichtshofes über die Abweisung 

des Verlängerungsantrages gehemmt. Im Rahmen eines Berufungsverfahrens oder 

eines Verfahrens gemäß § 18b können die Fristen von Amts wegen geändert wer-

den. 

…… 

Partei- und Beteiligtenstellung sowie Rechtsmittelbefugnis 

§ 19. (1) Parteistellung haben 

1. Nachbarn/Nachbarinnen: Als Nachbarn/Nachbarinnen gelten Personen, die 

durch die Errichtung, den Betrieb oder den Bestand des Vorhabens gefährdet oder 

belästigt oder deren dingliche Rechte im In- oder Ausland gefährdet werden könnten, 

sowie die Inhaber/Inhaberinnen von Einrichtungen, in denen sich regelmäßig Perso-

nen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes dieser Personen; als Nach-

barn/Nachbarinnen gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe des 

Vorhabens aufhalten und nicht dinglich berechtigt sind; 
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hinsichtlich Nachbarn/Nachbarinnen im Ausland gilt für Staaten, die nicht Vertrags-

parteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, der Grund-

satz der Gegenseitigkeit; 

2. die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Parteien, 

soweit ihnen nicht bereits nach Z 1 Parteistellung zukommt; 

3. der Umweltanwalt gemäß Abs. 3; 

4. das wasserwirtschaftliche Planungsorgan zur Wahrnehmung der wasserwirt-

schaftlichen Interessen gemäß § 55 Abs. 4 WRG 1959; 

5. Gemeinden gemäß Abs. 3; 

6. Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4, ausgenommen im vereinfachten Verfahren 

(Abs. 2) und 

7. Umweltorganisationen, die gemäß Abs. 7 anerkannt wurden. 

(2) Im vereinfachten Verfahren können Bürgerinitiativen gemäß Abs. 4 als Beteiligte 

mit dem Recht auf Akteneinsicht am Verfahren teilnehmen. 

(3) Der Umweltanwalt, die Standortgemeinde und die an diese unmittelbar angren-

zenden österreichischen Gemeinden, die von wesentlichen Auswirkungen des Vor-

habens auf die Umwelt betroffen sein können, haben im Genehmigungsverfahren 

und im Verfahren nach § 20 Parteistellung. Sie sind berechtigt, die Einhaltung von 

Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Umwelt oder der von ihnen wahrzunehmen-

den öffentlichen Interessen dienen, als subjektives Recht im Verfahren geltend zu 

machen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 kann durch Eintragung in eine Unterschrif-

tenliste unterstützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum anzugeben 

und die datierte Unterschrift beizufügen ist. Die Unterschriftenliste ist gleichzeitig mit 

der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine Stellungnahme von mindestens 200 

Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortgemeinde oder in ei-

ner an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinderatswahlen wahlbe-

rechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe (Bürgerinitiative) am 

Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben und nach § 20 als Partei 
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oder als Beteiligte (Abs. 2) teil. Als Partei ist sie berechtigt, die Einhaltung von Um-

weltschutzvorschriften als subjektives Recht im Verfahren geltend zu machen und 

Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder den Verfassungsgerichtshof zu er-

heben. 

(5) Vertreter/in der Bürgerinitiative ist die in der Unterschriftenliste als solche be-

zeichnete Person, mangels einer solchen Bezeichnung die in der Unterschriftenliste 

an erster Stelle genannte Person. Der Vertreter/die Vertreterin ist auch Zustellungs-

bevollmächtigter gemäß § 9 Abs. 1 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982. Schei-

det der Vertreter/die Vertreterin aus, so gilt als Vertreter/in der Bürgerinitiative die in 

der Unterschriftenliste jeweils nächstgereihte Person. Der Vertreter/die Vertreterin 

kann mittels schriftlicher Erklärung an die Behörde durch eine/n andere/n ersetzt 

werden. Eine solche Erklärung bedarf der Unterschrift der Mehrheit der Bürgerinitiati-

ve. 

….. 

6. ABSCHNITT 

GEMEINSAME BESTIMMUNG 

Behörden und Zuständigkeit 

§ 39. (1) Für die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt ist die Landesre-

gierung zuständig. ….. 

(2) In Verfahren nach dem zweiten Abschnitt beginnt die Zuständigkeit der Landes-

regierung mit der Rechtskraft einer Entscheidung gemäß § 3 Abs. 7, dass für ein 

Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzu-

führen ist, ….. 

Anhang 1 

Z 6  a) Anlagen zur Nut-

zung von Windenergie 

mit einer elektrischen 

Gesamtleistung von 

mindestens 20 MW oder 

b) Anlagen zur Nutzung 

von Windenergie in schutz-

würdigen Gebieten der Ka-

tegorie A mit einer elektri-

schen Gesamtleistung von 
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mit mindestens 20 Kon-

vertern mit einer Nenn-

leistung von mindestens 

je 0,5 MW. 

mindestens 10 MW oder mit 

mindestens 10 Konvertern 

mit einer Nennleistung von 

mindestens je 0,5 MW. 

6.3 NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005 

Abschnitt 1 

Genehmigungsverfahren 

§ 5 

Genehmigungspflicht 

(1) Unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder 

Bewilligungen bedarf die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb einer Er-

zeugungsanlage mit einer Engpassleistung von mehr als 50 Kilowatt (kW), soweit 

sich aus den Abs. 2, 3 oder 4 nichts anderes ergibt, nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen einer elektrizitätsrechtlichen Genehmigung (Anlagengenehmigung). 

Für Wasserkraftanlagen ist eine Anlagengenehmigung nicht erforderlich. 

..... 

§ 11 

Voraussetzungen für die Erteilung der elektrizitätsrechtlichen Genehmigung 

(1) Erzeugungsanlagen sind entsprechend dem Stand der Technik so zu errichten, 

zu ändern und zu betreiben, dass durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage 

oder durch die Lagerung von Betriebsmitteln oder Rückständen und dergleichen  

1. das Leben oder die Gesundheit des Betreibers der Erzeugungsanlage,  

2. das Leben oder die Gesundheit oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte 

der Nachbarn nicht gefährdet werden, 

3. Nachbarn durch Lärm, Geruch, Erschütterung, Wärme, Schwingungen, Blendung 

oder in anderer Weise nicht unzumutbar belästigt werden, 
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4. die zum Einsatz gelangende Energie unter Bedachtnahme auf die Wirtschaftlich-

keit effizient eingesetzt wird und 

5. der Standort geeignet ist. 

(2) Unter Gefährdungen im Sinne des Abs. 1 Z. 2 sind nur jene zu verstehen, die 

über solche hinausgehen, die von Bauwerken (z.B. Hochhäuser, Sendemasten, 

Windkraftanlagen) üblicherweise ausgehen. Unter einer Gefährdung des Eigentums 

im Sinne des Abs. 1 Z. 2 ist die Möglichkeit einer bloßen Minderung des Verkehrs-

wertes des Eigentums nicht zu verstehen. 

(3) Ob Belästigungen im Sinne des Abs. 1 Z. 3 zumutbar sind, ist danach zu beurtei-

len, wie sich die durch die Erzeugungsanlage verursachten Änderungen der tatsäch-

lichen örtlichen Verhältnisse auf ein gesundes, normal empfindendes Kind und auf 

einen gesunden, normal empfindenden Erwachsenen auswirken. 

(4) Ist für eine Erzeugungsanlage keine Bewilligung nach der NÖ Bauordnung 1996, 

LGBl. 8200, erforderlich, sind die bautechnischen Bestimmungen und die Bestim-

mungen über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden der NÖ Bauordnung 1996 

sinngemäß anzuwenden. 

(5) Die Behörde ist ermächtigt, durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 

Genehmigungsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 zu erlassen. 

§ 12 

Erteilung der Genehmigung 

(1) Die Erzeugungsanlage ist mit schriftlichem Bescheid zu genehmigen, wenn die 

Voraussetzungen gemäß § 11 Abs. 1 erfüllt sind; insbesondere, wenn nach dem 

Stande der Technik und dem Stande der medizinischen und der sonst in Betracht 

kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, dass überhaupt oder bei Einhaltung der 

erforderlichenfalls vorzuschreibenden bestimmten geeigneten Auflagen, die nach den 

Umständen des Einzelfalls voraussehbaren Gefährdungen vermieden und Belästi-

gungen auf ein zumutbares Maß beschränkt werden. Dabei hat eine Abstimmung mit 

den Interessen des Gewässerschutzes zu erfolgen, soweit diese Interessen betroffen 

sind. Können die Voraussetzungen auch durch solche Auflagen nicht erfüllt werden, 

ist die elektrizitätsrechtliche Genehmigung zu versagen. 
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(2) Die Behörde kann im Genehmigungsbescheid anordnen, dass der Betreiber vor 

Baubeginn einen geeigneten Bauführer zu bestellen hat, wenn es Art oder Umfang 

des Vorhabens erfordert oder es zur Wahrung der im § 11 Abs. 1 Z. 1 bis 3 und 

§ 12 Abs. 1 zweiter Satz festgelegten Interessen sich als notwendig erweist. Der be-

stellte Bauführer hat die Errichtung der Erzeugungsanlage zu überwachen. 

(3) Die Behörde hat Emissionen nach dem Stand der Technik durch geeignete Aufla-

gen zu begrenzen. 

(4) Die Behörde kann zulassen, dass bestimmte Auflagen erst ab einem dem Zeit-

aufwand der hiefür erforderlichen Maßnahmen entsprechend festzulegenden Zeit-

punkt nach Inbetriebnahme der Anlage oder von Teilen der Anlage eingehalten wer-

den müssen, wenn dagegen keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes der im 

§ 11 Abs. 1 umschriebenen Interessen bestehen. 

(5) Stand der Technik ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Ein-

richtungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und erwie-

sen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere jene ver-

gleichbaren Verfahren, Einrichtungen, Bau- und Betriebsweisen heranzuziehen, wel-

che am wirksamsten zur Erreichung eines allgemein hohen Schutzniveaus für die 

Umwelt insgesamt sind. 

(6) Durch einen Wechsel in der Person des Betreibers der Erzeugungsanlage wird 

die Wirksamkeit der Genehmigung nicht berührt. Der Genehmigung kommt insoferne 

dingliche Wirkung zu, als daraus erwachsende Rechte auch vom Rechtsnachfolger 

geltend gemacht werden können und daraus erwachsende Pflichten auch vom 

Rechtsnachfolger zu erfüllen sind. Der Rechtsnachfolger hat unverzüglich die Behör-

de vom Wechsel zu verständigen. 

(7) Soweit Änderungen einer Genehmigung bedürfen, hat diese Genehmigung auch 

die bereits genehmigte Erzeugungsanlage soweit zu umfassen, als es wegen der 

Änderung zur Wahrung der im § 11 Abs. 1 umschriebenen Interessen gegenüber der 

bereits genehmigten Anlage erforderlich ist. 
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(8) Die im Zuge eines nach diesem Gesetz durchgeführten Verfahrens getroffenen 

Übereinkommen sind auf Antrag eines Beteiligten von der Behörde im Bescheid zu 

beurkunden. 

(9) Die Fertigstellung der Erzeugungsanlage ist vom Betreiber der Behörde schriftlich 

anzuzeigen. Mit dieser Anzeige erhält der Betreiber das Recht, mit dem Betrieb zu 

beginnen, sofern sich aus § 14 Abs. 1 nichts anderes ergibt. Die Fertigstellung eines 

Teiles einer genehmigten Erzeugungsanlage darf dann angezeigt werden, wenn die-

ser Teil für sich allein dem genehmigten Verwendungszweck und den diesen Teil be-

treffenden Auflagen oder Aufträgen entspricht. Der Fertigstellungsanzeige ist eine 

Bestätigung, ausgestellt von einer akkreditierten Stelle, einem Zivilingenieur, einem 

Technischen Büro oder einer anderen fachlich geeigneten Stelle anzuschließen, in 

der eine Aussage über die projektsgemäße Ausführung und die Erfüllung der vorge-

schriebenen Auflagen oder Aufträge getroffen ist. 

(10) Die Behörde kann von Amts wegen Überprüfungen vornehmen, insbesondere ist 

sie berechtigt, die Übereinstimmung der Ausführung mit der Genehmigung zu über-

prüfen. Werden bei der Überprüfung Mängel festgestellt, hat die Behörde deren Be-

hebung innerhalb angemessener Frist anzuordnen und wenn notwendig bis dahin die 

Fertigstellung der Arbeiten an den davon betroffenen Teilen zu untersagen. 

6.4 Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992 

Ausnahmebewilligungen 

§ 11. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten kann über begründetes 

Ansuchen in einzelnen, durch örtliche oder sachliche Verhältnisse bedingten Fällen, 

Ausnahmen von der Anwendung bestimmter elektrotechnischer Sicherheitsvorschrif-

ten bewilligen, wenn die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen Falle gewähr-

leistet erscheint. 

6.5 NÖ STARKSTROMWEGEGESETZ  

NÖ Starkstromwegegesetz 

Anwendungsbereich 

§ 1 
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(1) Dieses Gesetz gilt für elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich nur auf 

das Gebiet des Bundeslandes Niederösterreich erstrecken. 

(2) Dieses Gesetz gilt jedoch nicht für elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die 

sich innerhalb des dem Eigentümer dieser elektrischen Leitungsanlagen gehörenden 

Geländes befinden oder ausschließlich dem ganzen oder teilweisen Betrieb von Ei-

senbahnen sowie dem Betrieb des Bergbaues, der Luftfahrt, der Schifffahrt, den 

technischen Einrichtungen der Post, der Landesverteidigung oder Fernmeldezwe-

cken dienen. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2 

(1) Elektrische Leitungsanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Anlagen (§ 1 Abs. 2 

des Elektrotechnikgesetzes 1992, BGBl. Nr. 106/1993 in der Fassung BGBl. I Nr. 

136/2001), die der Fortleitung elektrischer Energie dienen; hiezu zählen insbesonde-

re auch Umspann-, Umform- und Schaltanlagen. 

(2) Elektrische Leitungsanlagen für Starkstrom, die sich nur auf das Gebiet des Bun-

deslandes Niederösterreich erstrecken, sind solche, die auf dem Weg von der 

Stromerzeugungsstelle oder dem Anschluß an eine bereits bestehende elektrische 

Leitungsanlage bis zu den Verbrauchs- oder Speisepunkten, bei denen sie nach dem 

Projekt enden, die Grenze des Bundeslandes Niederösterreich nicht überqueren. 

(3) Starkstrom im Sinne des § 1 ist elektrischer Strom mit einer Spannung über 42 

Volt oder einer Leistung von mehr als 100 Watt. 

Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

§ 3 

(1) Die Errichtung und Inbetriebnahme von elektrischen Leitungsanlagen bedarf un-

beschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Bewil-

ligungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen der Bewilligung durch die Be-

hörde. Das gleiche gilt für Änderungen oder Erweiterungen elektrischer Leitungsan-

lagen, soweit diese über den Rahmen der hiefür erteilten Bewilligung hinausgehen. 
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(2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind elektrische Leitungsanlagen bis 

1000 Volt und unabhängig von der Betriebsspannung 

1. zu Eigenkraftanlagen gehörige elektrische Leitungsanlagen, sofern hiefür keine 

Zwangsrechte gemäß §§ 11 oder 18 in Anspruch genommen werden, und 

2. elektrische Leitungsanlagen, die ausschließlich dem Transport der in Anlagen 

gemäß § 7 Ökostromgesetz, BGBl. I Nr. 149/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 

80/2008, erzeugten elektrischen Energie von der Erzeugungsanlage zum öffentlichen 

Netz dienen. 

Bau- und Betriebsbewilligung 

§ 7 

(1) Die Bau- und Betriebsbewilligung ist zu erteilen, wenn die elektrische Leitungsan-

lage dem öffentlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung oder eines Tei-

les derselben mit elektrischer Energie nicht widerspricht. In dieser Bewilligung hat die 

Behörde erforderlichenfalls durch Auflagen zu bewirken, daß die elektrischen Lei-

tungsanlagen diesen Voraussetzungen entsprechen. Dabei hat eine Abstimmung mit 

den bereits vorhandenen oder bewilligten anderen Energieversorgungseinrichtungen 

und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und 

Lawinenverbauung, der Raumordnung, des Natur- und Denkmalschutzes, der Was-

serwirtschaft und des Wasserrechtes, des öffentlichen Verkehrs, der sonstigen öf-

fentlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der Sicherheit des Luftraumes und 

des Dienstnehmerschutzes zu erfolgen. Die zur Wahrung dieser Interessen berufe-

nen Behörden und die öffentlichrechtlichen Körperschaften sind im Ermittlungsver-

fahren zu hören, soweit sie durch die Leitungsanlage betroffen werden. 

(2) Die Behörde kann bei Auflagen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor In-

betriebnahme einer Überprüfung bedarf, zunächst nur die Baubewilligung erteilen 

und sich die Erteilung der Betriebsbewilligung vorbehalten. 

(3) Soll in der technischen Ausführung der geplanten elektrischen Leitungsanlage 

von den Vorschriften über die Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen 

(§ 2 des Elektrotechnikgesetzes) oder von den allgemeinverbindlichen elektrotechni-

schen Sicherheitsvorschriften (§ 3 des Elektrotechnikgesetzes) abgewichen werden, 
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so ist die Bau- und Betriebsbewilligung nur unter der Auflage zu erteilen, daß eine 

entsprechende Ausnahmebewilligung des Bundesministeriums für Bauten und Tech-

nik für die geplante Abweichung erlangt wird. 

6.6 Luftfahrtgesetz – LFG 

5. Teil 

Luftfahrthindernisse 

Begriffsbestimmung 

§ 85. ….. 

(2) Außerhalb von Sicherheitszonen sind Luftfahrthindernisse die in Abs. 1 Z 1 be-

zeichneten Objekte, wenn ihre Höhe über der Erdoberfläche 

1. 100 m übersteigt oder 

2. 30 m übersteigt und sich das Objekt auf einer natürlichen oder künstlichen Bo-

denerhebung befindet, die mehr als 100 m aus der umgebenden Landschaft heraus-

ragt; in einem Umkreis von 10 km um den Flugplatzbezugspunkt (§ 88 Abs. 2) gilt 

dabei als Höhe der umgebenden Landschaft die Höhe des Flugplatzbezugspunktes. 

Luftfahrthindernisse außerhalb von Sicherheitszonen 

§ 91. Ein Luftfahrthindernis außerhalb von Sicherheitszonen (§ 85 Abs. 2 und 3) darf, 

unbeschadet der Bestimmung des § 91a, nur mit Bewilligung der gemäß § 93 zu-

ständigen Behörde errichtet, abgeändert oder erweitert werden (Ausnahmebewilli-

gung). Die nach sonstigen Rechtsvorschriften erforderlichen Bewilligungen bleiben 

unberührt. 

Ausnahmebewilligungen 

§ 92. (1) Im Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung (§ 86 und § 91) sind die 

Lage, die Art und Beschaffenheit sowie der Zweck des Luftfahrthindernisses anzuge-

ben. 

(2) Eine Ausnahmebewilligung ist mit Bescheid zu erteilen, wenn durch die Errich-

tung, Abänderung oder Erweiterung des Luftfahrthindernisses die Sicherheit der Luft-
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fahrt nicht beeinträchtigt wird. Sie ist insoweit bedingt, befristet oder mit Auflagen zu 

erteilen, als dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt oder zum Schutze der All-

gemeinheit erforderlich ist, wobei insbesondere die Art und Weise der allenfalls er-

forderlichen Kennzeichnung des Luftfahrthindernisses (§ 95) festzulegen ist. 

…… 

Zuständigkeit 

§ 93. …... 

(2) ….. Im Falle eines Luftfahrthindernisses gemäß § 85 Abs. 2 Z 1 ist vor Erteilung 

einer Ausnahmebewilligung gemäß § 91 das Einvernehmen mit der Austro Control 

GmbH herzustellen. 

Anlagen mit optischer oder elektrischer Störwirkung 

§ 94. (1) Ortsfeste und mobile Anlagen mit optischer oder elektrischer Störwirkung, 

durch die eine Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt, insbesondere eine Verwechs-

lung mit einer Luftfahrtbefeuerung oder eine Beeinträchtigung von Flugsicherungs-

einrichtungen sowie eine Beeinträchtigung von ortsfesten Einrichtungen der Luft-

raumüberwachung oder ortsfesten Anlagen für die Sicherheit der Militärluftfahrt ver-

ursacht werden könnten, dürfen nur mit einer Bewilligung der gemäß Abs. 2 zustän-

digen Behörde errichtet, abgeändert, erweitert und betrieben werden. Die nach sons-

tigen Rechtsvorschriften erforderlichen Bewilligungen bleiben unberührt. Die Bewilli-

gung ist zu erteilen, wenn die Sicherheit der Luftfahrt dadurch nicht beeinträchtigt 

wird. Die Bewilligung ist insoweit bedingt, befristet oder mit Auflagen zu erteilen, als 

dies im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlich ist. 

….. 

Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

§ 95. (1) Ist in der Ausnahmebewilligung gemäß § 92 Abs. 2 eine Kennzeichnung des 

Luftfahrthindernisses festgelegt worden, ist der Eigentümer des Luftfahrthindernisses 

verpflichtet, diese Kennzeichnung auf seine Kosten durchzuführen und für die lau-

fende Instandhaltung der Kennzeichnung zu sorgen. Dies gilt auch für Luftfahrthin-

dernisse, die vor dem 1. Juli 1994 errichtet worden sind, sowie für Luftfahrthindernis-
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se, die vor dem 1. Jänner 1958 errichtet worden sind und für die mit Bescheid von 

Amts wegen Kennzeichnungsmaßnahmen vorgeschrieben worden sind. Ein diesbe-

züglich allfällig entgegenstehender Bescheidspruch ist nicht mehr anzuwenden. 

….. 

Meldung von Luftfahrthindernissen 

§ 95a. (1) Der Eigentümer eines gemäß § 92 genehmigten Luftfahrthindernisses hat 

dem örtlich zuständigen Landeshauptmann den Baubeginn sowie die Fertigstellung 

des Objektes zu melden. Im Falle von befristet errichteten Luftfahrthindernissen kann 

diese Meldung auch vom Errichter des Objektes erstattet werden. Die Meldung hat 

genaue Angaben über die Lage und die Beschaffenheit des Luftfahrthindernisses zu 

enthalten. Bei der Meldung der Fertigstellung eines gemäß § 85 Abs. 1 oder Abs. 2 

Z 1 genehmigten Luftfahrthindernisses sind die aus der Vermessung ermittelten Ge-

nauigkeiten der Position und Höhenwerte anzugeben. Für die Richtigkeit dieser An-

gaben ist der Meldungsleger verantwortlich. 

….. 

6.7 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz - ASchG 

Arbeitsstättenbewilligung 

§ 92. (1) Arbeitsstätten, die infolge der Art der Betriebseinrichtungen, der Arbeitsmit-

tel, der verwendeten Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren in besonderem Maße eine 

Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bewirken können, dür-

fen nur auf Grund einer Bewilligung der zuständigen Behörde errichtet und betrieben 

werden (Arbeitsstättenbewilligung). 

….. 

6.8 NÖ Naturschutzgesetz 2000  

§ 7 

Bewilligungspflicht 
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(1) Außerhalb vom Ortsbereich, das ist ein baulich und funktional zusammenhängen-

der Teil eines Siedlungsgebietes (z.B. Wohnsiedlungen, Industrie- oder Gewerbe-

parks), bedürfen der Bewilligung durch die Behörde:  

1. die Errichtung und wesentliche Abänderung von allen Bauwerken, die nicht Ge-

bäude sind und die auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Gebäuden ste-

hen und von sachlich untergeordneter Bedeutung sind;  

….. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu versagen, wenn  

1. das Landschaftsbild,  

2. der Erholungswert der Landschaft oder  

3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum  

nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung 

von Vorkehrungen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Bei der Vorschreibung 

von Vorkehrungen ist auf die Erfordernisse einer zeitgemäßen Land- und Forstwirt-

schaft sowie einer leistungsfähigen Wirtschaft soweit wie möglich Bedacht zu neh-

men.  

(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung der ökologischen Funktionstüchtigkeit des be-

troffenen Lebensraumes liegt insbesondere vor, wenn  

1. eine maßgebliche Störung des Kleinklimas, der Bodenbildung, der Oberflächen-

formen oder des Wasserhaushaltes erfolgt,  

2. der Bestand und die Entwicklungsfähigkeit an für den betroffenen Lebensraum 

charakteristischen Tier- und Pflanzenarten, insbesondere an seltenen, gefährdeten 

oder geschützten Tier- oder Pflanzenarten, maßgeblich beeinträchtigt oder vernichtet 

wird,  

3. der Lebensraum heimischer Tier- oder Pflanzenarten in seinem Bestand oder 

seiner Entwicklungsfähigkeit maßgeblich beeinträchtigt oder vernichtet wird oder  
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4. eine maßgebliche Störung für das Beziehungs- und Wirkungsgefüge der heimi-

schen Tier- oder Pflanzenwelt untereinander oder zu ihrer Umwelt zu erwarten ist.  

(4) Mögliche Vorkehrungen im Sinne des Abs. 2 sind:  

* die Bedingung oder Befristung der Bewilligung,  

* der Erlag einer Sicherheitsleistung sowie  

* die Erfüllung von Auflagen, wie beispielsweise die Anpassung von Böschungsnei-

gungen, die Bepflanzung mit bestimmten standortgerechten Bäumen oder Sträu-

chern, die Schaffung von Fisch-Aufstiegen, Grünbrücken oder Tierdurchlässen.  

(5) Von der Bewilligungspflicht gemäß Abs. 1 sind Maßnahmen, die im Zuge folgen-

der Vorhaben stattfinden, ausgenommen:  

1. Forststraßen und forstliche Bringungsanlagen;  

2. Bringungsanlagen gemäß § 4 des Güter- und Seilwege-Landesgesetzes 1973, 

LGBl. 6620;  

3. wasserrechtlich bewilligungspflichtige unterirdische bauliche Anlagen (z.B. 

Rohrleitungen, Schächte) für die Wasserver- und -entsorgung;  

4. Straßen, auf die § 9 Abs. 1 des NÖ Straßengesetzes 1999, LGBl. 8500, anzu-

wenden ist. 

Abschnitt III 

Besondere Schutzbestimmungen 

§ 8 

Landschaftsschutzgebiet 

(1) Gebiete, die eine hervorragende landschaftliche Schönheit oder Eigenart aufwei-

sen, als charakteristische Kulturlandschaft von Bedeutung sind oder die in besonde-

rem Maße der Erholung der Bevölkerung oder dem Fremdenverkehr dienen, können 

durch Verordnung der Landesregierung zu Landschaftsschutzgebieten erklärt wer-

den. 
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….. 

(3) Neben der Bewilligungspflicht nach § 7 Abs. 1 bedürfen in Landschaftsschutzge-

bieten einer Bewilligung durch die Behörde: 

1. die Kulturumwandlung von Flächen mit einem Ausmaß von mehr als einem 

Hektar; 

2. die Beseitigung besonders landschaftsprägender Elemente im Sinne des Abs. 

1. 

§ 7 Abs. 5 gilt in Landschaftsschutzgebieten nicht. 

(4) In Landschaftsschutzgebieten sind bewilligungspflichtige Vorhaben oder Maß-

nahmen (§§ 7 Abs. 1 und 8 Abs. 3) zu versagen, wenn 

1. das Landschaftsbild, 

2. der Erholungswert der Landschaft, 

3. die ökologische Funktionstüchtigkeit im betroffenen Lebensraum, 

4. die Schönheit oder Eigenart der Landschaft oder 

5. der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes 

nachhaltig beeinträchtigt wird und diese Beeinträchtigung nicht durch Vorschreibung 

von Vorkehrungen (§ 7 Abs. 4) weitgehend ausgeschlossen werden kann. Bei der 

Vorschreibung von Vorkehrungen ist auf die Erfordernisse einer zeitgemäßen land- 

und forstwirtschaftlichen Nutzung soweit wie möglich Bedacht zu nehmen. 

§ 9 

Europaschutzgebiet 

(1) Die folgenden Bestimmungen (§§ 9 und 10) dienen dem Aufbau und dem Schutz 

des europäischen ökologischen Netzes “Natura 2000”, insbesondere dem Schutz der 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebie-

te. Die getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand 
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der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Pflanzen- und Tierarten von gemein-

schaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen. 

(2) Im Sinne der §§ 9 und 10 bedeuten: 

1. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/ EWG des Rates vom 21. März 

1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 

Pflanzen (ABl.Nr. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 

97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 1997 (ABl.Nr. L 305 S. 42) geändert worden 

ist. 

2. Vogelschutz-Richtlinie: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl.Nr. L 103 vom 25. April 1979, S. 

1), die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 

(ABl.Nr. L 223 vom 13.8.1997, S. 9) geändert worden ist. 

3. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung: die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 

2 Satz 3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eingetragenen Gebiete. 

4. Europäische Vogelschutzgebiete: Gebiete zur Erhaltung wildlebender Vogelar-

ten im Sinne des Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutz-Richtlinie. 

5. Prioritäre natürliche Lebensraumtypen: vom Verschwinden bedrohte Lebens-

raumtypen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft besondere Verantwortung zu-

kommt und die in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie mit einem Sternchen 

(*) gekennzeichnet sind. 

6. Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums: 

die Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin 

vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf sei-

ne natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben 

seiner charakteristischen Arten auswirken können. 

7. Prioritäre Arten: wildlebende Tiere und Pflanzen für deren Erhaltung der Ge-

meinschaft besondere Verantwortung zukommt und die in Anhang II der Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind. 
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8. Erhaltungszustand einer Art: die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig 

auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der betreffenden Arten auswir-

ken können. 

9. Erhaltungsziele: Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-

zustandes der in Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeführten natürli-

chen Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten Tier- und 

Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung vorkommen 

sowie der in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführten und der in Artikel 4 

Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer Lebensräume, die in einem 

Europäischen Vogelschutzgebiet vorkommen. 

(3) Gebiete gemäß Abs. 1 sind durch Verordnung der Landesregierung zu besonde-

ren Schutzgebieten mit der Bezeichnung “Europaschutzgebiete” zu erklären. Zu Eu-

ropaschutzgebieten können insbesondere auch bereits bestehende Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete erklärt werden. 

….. 

§ 10 

Verträglichkeitsprüfung 

(1) Projekte, 

* die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Europaschutzgebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind und 

* die ein solches Gebiet einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder 

Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, 

bedürfen einer Bewilligung der Behörde. 

….. 

(3) Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens hat die Behörde eine Prüfung des Projek-

tes auf Verträglichkeit mit den für das betroffene Europaschutzgebiet festgelegten 

Erhaltungszielen, insbesondere die Bewahrung oder Wiederherstellung eines günsti-



 

 
Seite 113 von 145 

gen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 

Pflanzenarten in diesem Gebiet, durchzuführen (Naturverträglichkeitsprüfung). 

(4) Hat die Behörde aufgrund der Ergebnisse der Naturverträglichkeitsprüfung fest-

gestellt, dass das Gebiet als solches nicht erheblich beeinträchtigt wird, ist die Bewil-

ligung zu erteilen. 

 

§ 11 

Naturschutzgebiet 

….. 

(4) In Naturschutzgebieten ist jeder Eingriff in das Pflanzenkleid oder Tierleben und 

jede Änderung bestehender Boden- oder Felsbildungen verboten. Weiters ist das Be-

treten außerhalb der gemäß Abs. 5 in der Verordnung bezeichneten Wege und Be-

reiche verboten. Von dem Betretungsverbot sind die Eigentümer, die Nutzungsbe-

rechtigten und diejenigen Personen ausgenommen, denen dies aufgrund eines ge-

setzlichen Auftrages (z.B. Forstschutzorgane, Jagd- und Fischereiaufsichtsorgane, 

Organe der Naturschutzbehörde) gestattet ist. 

….. 

6.9 NÖ GEBRAUCHSABGABEGESETZ 1973 

§ 1 

Gebrauchserlaubnis 

(1) Für den Gebrauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde einschließlich seines 

Untergrundes und des darüber befindlichen Luftraumes ist vorher eine Gebrauchser-

laubnis zu erwirken, wenn der Gebrauch über die widmungsmäßigen Zwecke dieser 

Fläche hinausgehen soll. 

….. 

§ 2 
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Erteilung der Gebrauchserlaubnis, Anzeigepflicht 

(1) Die Erteilung einer Gebrauchserlaubnis ist nur auf Antrag zulässig. 

(2 Die Gebrauchserlaubnis ist zu versagen, wenn der Gebrauch öffentliche Interes-

sen, etwa sanitärer oder hygienischer Art, der Parkraumbedarf, städtebauliche Inte-

ressen, Gesichtspunkte des Stadt- und Grünlandbildes oder die Aufenthaltsqualität 

für Personen (insbesondere Gewährleistung von Aufenthalts- und Kommunikations-

bereichen) beeinträchtigt oder andere das örtliche Gemeinschaftsleben störende 

Missstände herbeiführt; bei Erteilung der Gebrauchserlaubnis sind Bedingungen, Be-

fristungen oder Auflagen vorzuschreiben, soweit dies zur Wahrung dieser Rücksich-

ten erforderlich ist. 

6.10 NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) 

I. Baurecht 

A) Allgemeines 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt das Bauwesen im Land Niederösterreich. 

(2) Durch dieses Gesetz werden 

1. die Zuständigkeit des Bundes für bestimmte Bauwerke (z. B. Bundesstraßen, 

Bergbau-, Eisenbahn-, Luftfahrts-, Verteidigungs-, Wasserkraft- und öffentliche 

Schifffahrtsanlagen) sowie 

2. die Vorschriften, wonach für Bauvorhaben zusätzliche Bewilligungen erforder-

lich sind (z. B. Gewerbe-, Wasser-, Naturschutz- und Umweltschutzrecht), 

nicht berührt. 

(3) Weiters sind folgende Bauwerke vom Geltungsbereich dieses Gesetzes ausge-

nommen: 

1. Forststraßen und forstliche Bringungsanlagen; 
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2. landwirtschaftliche Bringungsanlagen (§ 4 des Güter- und Seilwege-

Landesgesetzes 1973, LGBl. 6620); 

3. unterirdische Wasserver- und -entsorgungsanlagen (z. B. Rohrleitungen, 

Schächte) sowie Schutz- und Regulierungswasserbauten, soweit es sich um nach 

dem Wasserrechtsgesetz, BGBl. Nr. 215/1959 in der Fassung BGBl. I Nr. 54/2014, 

bewilligungs- oder anzeigepflichtige Maßnahmen handelt; 

4. elektrische Leitungsanlagen, ausgenommen Gebäude, (§ 2 des NÖ Stark-

stromwegegesetzes, LGBl. 7810), Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie 

(§ 2 Abs. 1 Z 22 des NÖ Elektrizitätswesengesetzes 2005, LGBl. 7800), soweit sie 

einer elektrizitätsrechtlichen Genehmigung bedürfen, sowie Gas-, Erdöl- und Fern-

wärmeleitungen; 

5. Straßenbauwerke des Landes und der Gemeinden; 

6. bewilligungs-, anzeige- und meldefreie Vorhaben. 

….. 

6.11 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014) 

§ 20 

Grünland 

….. 

19. Windkraftanlagen: 

Flächen für Anlagen zur Gewinnung elektrischer Energie aus Windkraft mit einer 

Engpassleistung von mehr als 20 kW; erforderlichenfalls unter Festlegung der Anzahl 

der zulässigen Windkraftanlagen und der zulässigen Nabenhöhe am gleichen Stand-

ort. Es ist ausreichend, wenn die für das Fundament einer Windkraftanlage erforder-

liche Fläche gewidmet wird. 

….. 

(3a) Bei der Widmung einer Fläche für Windkraftanlagen müssen 
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1. eine mittlere Leistungsdichte des Windes von mindestens 220 Watt/m² in 130 m 

Höhe über dem Grund vorliegen und 

2. folgende Mindestabstände eingehalten werden: 

- 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland und Bauland-Sondergebiet mit erhöhtem 

Schutzanspruch 

- 750 m zu landwirtschaftlichen Wohngebäuden und erhaltenswerten Gebäuden im 

Grünland (Geb), Grünland Kleingärten und Grünland Campingplätzen 

- 2.000 m zu gewidmetem Wohnbauland (ausgenommen Bauland-Gebiete für er-

haltenswerte Ortsstrukturen), welches nicht in der Standortgemeinde liegt. Wenn sich 

dieses Wohnbauland in einer Entfernung von weniger als 800 m zur Gemeindegren-

ze befindet, dann beträgt der Mindestabstand zur Gemeindegrenze 1.200 m. Mit Zu-

stimmung der betroffenen Nachbargemeinde(n) kann der Mindestabstand von 2.000 

m auf bis zu 1.200 m reduziert werden. 

Bei der Widmung derartiger Flächen ist auf eine größtmögliche Konzentration von 

Windkraftanlagen hinzuwirken und die Widmung von Einzelstandorten nach Möglich-

keit zu vermeiden. 

(3b) Die Landesregierung hat durch die Erlassung eines Raumordnungsprogrammes 

Zonen festzulegen, auf denen die Widmung “Grünland – Windkraftanlage” zulässig 

ist. Dabei ist insbesondere auf die im Abs. 3a festgelegten Abstandsregelungen, die 

Interessen des Naturschutzes, der ökologischen Wertigkeit des Gebietes, des Orts- 

und Landschaftsbildes, des Tourismus, des Schutzes des Alpenraumes, auf die vor-

handenen und geplanten Transportkapazitäten der elektrischen Energie (Netzinfra-

struktur) und auf Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Windkraftanlagen (Wind-

parks) Bedacht zu nehmen. Nach Möglichkeit ist eine regionale Ausgewogenheit an-

zustreben. Im Raumordnungsprogramm können weitere Festlegungen getroffen wer-

den (z. B. Anzahl der Windkraftanlagen in einer Zone). 

….. 

(6) Die Errichtung von Bauwerken für die Energie- und Wasserversorgung sowie für 

die Abwasserbeseitigung, von fernmeldetechnischen Anlagen, Maßnahmen zur 

Wärmedämmung von bestehenden Gebäuden, Messstationen und Aussichtswarten, 
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Kapellen, Marterln und anderen Kleindenkmälern sowie Kunstwerken darf in allen 

Grünlandwidmungsarten bewilligt werden. Die Fundamente der Windkraftanlagen 

dürfen jedoch nur auf solchen Flächen errichtet werden, die als Grünland-

Windkraftanlagen im Flächenwidmungsplan gewidmet sind. Photovoltaikanlagen dür-

fen nur auf solchen Flächen errichtet werden, die als Grünland-Photovoltaikanlagen 

gewidmet sind. 

6.12 Eisenbahngesetz 1957 – EisbG 

1. Hauptstück 

Anrainerbestimmungen 

Bauverbotsbereich 

§ 42. (1) Bei Hauptbahnen, Nebenbahnen und nicht-öffentlichen Eisenbahnen ist die 

Errichtung bahnfremder Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu zwölf Meter von 

der Mitte des äußersten Gleises, bei Bahnhöfen innerhalb der Bahnhofsgrenze und 

bis zu zwölf Meter von dieser, verboten (Bauverbotsbereich). 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für Straßenbahnen auf eigenem 

Bahnkörper in unverbautem Gebiet. 

(3) Die Behörde kann Ausnahmen von den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 erteilen, 

soweit dies mit den öffentlichen Verkehrsinteressen zu vereinbaren ist. Eine solche 

Bewilligung ist nicht erforderlich, wenn es über die Errichtung der bahnfremden Anla-

gen zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Anrainer zu einer Einigung ge-

kommen ist. 

Gefährdungsbereich 

§ 43. (1) In der Umgebung von Eisenbahnanlagen (Gefährdungsbereich) ist die Er-

richtung von Anlagen oder die Vornahme sonstiger Handlungen verboten, durch die 

der Bestand der Eisenbahn oder ihr Zugehör oder die regelmäßige und sichere Füh-

rung des Betriebes der Eisenbahn und des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 

der Eisenbahn sowie des Verkehrs auf der Eisenbahn, insbesondere die freie Sicht 

auf Signale oder auf schienengleiche Eisenbahnübergänge, gefährdet wird. 
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(2) Bei Hochspannungsleitungen beträgt, unbeschadet der Bestimmung des Abs. 3, 

der Gefährdungsbereich, wenn sie Freileitungen sind, in der Regel je fünfundzwanzig 

Meter, wenn sie verkabelt sind, in der Regel je fünf Meter beiderseits der Leitungs-

achse. 

(3) Wenn im Gefährdungsbereich Steinbrüche, Stauwerke oder andere Anlagen er-

richtet oder Stoffe, die explosiv oder brennbar sind, gelagert oder verarbeitet werden 

sollen, durch die der Betrieb der Eisenbahn, der Betrieb von Schienenfahrzeugen auf 

der Eisenbahn oder der Verkehr auf der Eisenbahn gefährdet werden kann, so ist vor 

der Bauausführung oder der Lagerung oder Verarbeitung die Bewilligung der Behör-

de einzuholen; diese ist zu erteilen, wenn Vorkehrungen getroffen sind, die eine Ge-

fährdung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf 

der Eisenbahn und des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen. 

(4) Die Bewilligungspflicht gemäß Abs. 3 entfällt, wenn es über die Errichtung des 

Steinbruches, des Stauwerkes oder einer anderen Anlage oder über die Lagerung 

oder Verarbeitung der Stoffe zwischen dem Eisenbahnunternehmen und dem Errich-

ter, Lagerer oder Verarbeiter zu einer schriftlich festzuhaltenden zivilrechtlichen Eini-

gung über zu treffende Vorkehrungen gekommen ist, die eine Gefährdung des Be-

triebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn 

oder des Verkehrs auf der Eisenbahn ausschließen. 

Feuerbereich 

§ 43a. (1) Anlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu fünfzig Meter von der Mitte 

des äußersten Gleises sind sicher gegen Zündung durch Funken (zündungssicher) 

herzustellen, zu erhalten und zu erneuern, wenn Dampftriebfahrzeuge in Betrieb ste-

hen oder ihr Einsatz nach Erklärung des Betreibers beabsichtigt wird. Wo es beson-

dere örtliche Verhältnisse erfordern, hat die Behörde einen entsprechend geringeren 

oder größeren Feuerbereich festzusetzen. Über die Bauweise der zündungssicheren 

Herstellung entscheidet die Behörde im eisenbahnrechtlichen Baugenehmigungsver-

fahren oder auf Antrag nach dem jeweiligen Stande der Technik. 

(2) Beim Bau einer neuen Eisenbahn oder bei Erweiterung bestehender Gleisanla-

gen trifft die Verpflichtung zur zündungssicheren Herstellung sowie Erhaltung und 

Erneuerung das Eisenbahnunternehmen, das auch den Teil der Kosten, um den die 
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Erhaltungs- und Erneuerungskosten durch die zündungssichere Herstellung vergrö-

ßert worden sind, zu tragen hat. 

(3) Bei Anlagen in der Umgebung bestehender Eisenbahnen trifft die Verpflichtung 

zur zündungssicheren Herstellung sowie Erhaltung und Erneuerung die Besitzer der 

Anlagen. 

6.13 Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959  

Dauer der Bewilligung; Zweck der Wasserbenutzung 

§ 21. (1) Die Bewilligung zur Benutzung eines Gewässers ist nach Abwägung des 

Bedarfes des Bewerbers und des wasserwirtschaftlichen Interesses sowie der was-

serwirtschaftlichen und technischen Entwicklung gegebenenfalls unter Bedachtnah-

me auf eine abgestufte Projektsverwirklichung, auf die nach dem Ergebnis der Ab-

wägung jeweils längste vertretbare Zeitdauer zu befristen. Die Frist darf bei Wasser-

entnahmen für Bewässerungszwecke zwölf Jahre sonst 90 Jahre nicht überschreiten. 

(2) Wurde die Bestimmung der Bewilligungsdauer unterlassen, kann der Bescheid 

binnen drei Monaten ab Erlassung ergänzt werden. Im Rahmen eines Beschwerde-

verfahrens kann das Verwaltungsgericht – sofern es gemäß § 28 VwGVG in der Sa-

che selbst zu entscheiden hat – die Frist festsetzen. Erfolgt eine Ergänzung nicht, gilt 

die im Abs. 1 genannte Frist. Bescheide, die vor dem 1.Juli 1990 erlassen wurden, 

werden davon nicht berührt. 

(3) Ansuchen um Wiederverleihung eines bereits ausgeübten Wasserbenutzungs-

rechtes können frühestens fünf Jahre, spätestens sechs Monate vor Ablauf der Be-

willigungsdauer gestellt werden. Wird das Ansuchen rechtzeitig gestellt, hat der bis-

her Berechtigte Anspruch auf Wiederverleihung des Rechtes, wenn öffentliche Inte-

ressen nicht im Wege stehen und die Wasserbenutzung unter Beachtung des Stan-

des der Technik erfolgt. Der Ablauf der Bewilligungsdauer ist in diesem Fall bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung über das Ansuchen um Wiederverleihung gehemmt; 

wird gegen die Abweisung eines Ansuchens um Wiederverleihung der Verwaltungs-

gerichtshof oder der Verfassungsgerichtshof angerufen, wird die Bewilligungsdauer 

bis zur Entscheidung dieses Gerichtes verlängert. Im Widerstreit mit geplanten Was-

serbenutzungen gilt eine solche Wasserbenutzung als bestehendes Recht im Sinne 

des § 16. 
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(4) Der Zweck der Wasserbenutzung darf nicht ohne Bewilligung geändert werden. 

Diese ist zu erteilen, wenn die Wasserbenutzung dem Stand der Technik entspricht, 

der Zweck nicht für die Erteilung der Bewilligung oder die Einräumung von Zwangs-

rechten entscheidend war und dem neuen Zweck nicht öffentliche Interessen oder 

fremde Rechte entgegenstehen. 

(5) Bei Bewilligung von Änderungen bestehender Wasserbenutzungen, die zur An-

passung an den Stand der Technik oder an die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse 

erfolgen und die mit einer Änderung des Maßes oder der Art der Wasserbenutzung 

verbunden sind, ist die Frist gemäß Abs. 1 neu zu bestimmen. 

Bewilligungspflichtige Maßnahmen 

§ 32. (1) Einwirkungen auf Gewässer, die unmittelbar oder mittelbar deren Beschaf-

fenheit (§ 30 Abs. 3) beeinträchtigen, sind nur nach wasserrechtlicher Bewilligung 

zulässig. Bloß geringfügige Einwirkungen, insbesondere der Gemeingebrauch (§ 8) 

sowie die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung (Abs. 8), 

gelten bis zum Beweis des Gegenteils nicht als Beeinträchtigung. 

(2) Nach Maßgabe des Abs. 1 bedürfen einer Bewilligung insbesondere 

a) die Einbringung von Stoffen in festem, flüssigem oder gasförmigem Zustand in 

Gewässer (Einbringungen) mit den dafür erforderlichen Anlagen, 

b) Einwirkungen auf Gewässer durch ionisierende Strahlung oder Temperaturän-

derung, 

c) Maßnahmen, die zur Folge haben, daß durch Eindringen (Versickern) von Stof-

fen in den Boden das Grundwasser verunreinigt wird, 

d) die Reinigung von gewerblichen oder städtischen Abwässern durch Verriese-

lung oder Verregnung, 

e) eine erhebliche Änderung von Menge oder Beschaffenheit der bewilligten Ein-

wirkung. 

f) das Ausbringen von Handelsdünger, Klärschlamm, Kompost oder anderen zur 

Düngung ausgebrachten Abfällen, ausgenommen auf Gartenbauflächen, soweit die 

Düngergabe auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ohne Gründeckung 175 kg Stick-
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stoff je Hektar und Jahr, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mit Gründeckung ein-

schließlich Dauergrünland oder mit stickstoffzehrenden Fruchtfolgen 210 kg Stickstoff 

je Hektar und Jahr übersteigt. Dabei ist jene Menge an Stickstoff in feldfallender Wir-

kung anzurechnen, die gemäß einer Verordnung des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über das Aktionsprogramm zum 

Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel-

len § 55p) in zulässiger Weise durch Wirtschaftsdünger ausgebracht wird. 

g) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 87/2005) 

(3) Einer Bewilligung bedarf auch die ohne Zusammenhang mit einer bestimmten 

Einwirkung geplante Errichtung oder Änderung von Anlagen zur Reinigung öffentli-

cher Gewässer oder Verwertung fremder Abwässer. 

(4) Einer Bewilligung bedarf auch die künstliche Anreicherung von Grundwasser für 

Zwecke der öffentlichen Grundwasserbewirtschaftung. 

(5) Auf Einwirkungen, Maßnahmen und Anlagen, die nach Abs. 1 bis 4 bewilligt wer-

den, finden die für Wasserbenutzungen (Wasserbenutzungsanlagen) geltenden Best-

immungen dieses Bundesgesetzes sinngemäß Anwendung. 

(6) Genehmigungen oder Bewilligungen nach anderen Rechtsvorschriften befreien 

nicht von der Verpflichtung, die nach diesem Bundesgesetz zur Reinhaltung erforder-

lichen Vorkehrungen und die von der Wasserrechtsbehörde vorgeschriebenen Maß-

nahmen durchzuführen. 

(7) Als ordnungsgemäß (Abs. 1) gilt die land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung, 

wenn sie unter Einhaltung der bezughabenden Rechtsvorschriften, insbesondere be-

treffend Chemikalien, Pflanzenschutz- und Düngemittel, Klärschlamm, Bodenschutz 

und Waldbehandlung, sowie besonderer wasserrechtlicher Anordnungen erfolgt. 

Öffentliche Interessen 

§ 105. (1) Im öffentlichen Interesse kann ein Antrag auf Bewilligung eines Vorhabens 

insbesondere dann als unzulässig angesehen werden oder nur unter entsprechen-

den Auflagen und Nebenbestimmungen bewilligt werden, wenn: 
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a) eine Beeinträchtigung der Landesverteidigung oder eine Gefährdung der öffent-

lichen Sicherheit oder gesundheitsschädliche Folgen zu befürchten wären; 

b) eine erhebliche Beeinträchtigung des Ablaufes der Hochwässer und des Eises 

oder der Schiff- oder Floßfahrt zu besorgen ist; 

c) das beabsichtigte Unternehmen mit bestehenden oder in Aussicht genomme-

nen Regulierungen von Gewässern nicht im Einklang steht; 

d) ein schädlicher Einfluß auf den Lauf, die Höhe, das Gefälle oder die Ufer der 

natürlichen Gewässer herbeigeführt würde; 

e) die Beschaffenheit des Wassers nachteilig beeinflußt würde; 

f) eine wesentliche Behinderung des Gemeingebrauches, eine Gefährdung der 

notwendigen Wasserversorgung, der Landeskultur oder eine wesentliche Beeinträch-

tigung oder Gefährdung eines Denkmales von geschichtlicher, künstlerischer oder 

kultureller Bedeutung oder eines Naturdenkmales, der ästhetischen Wirkung eines 

Ortsbildes oder der Naturschönheit oder des Tier- und Pflanzenbestandes entstehen 

kann; 

g) die beabsichtigte Wasseranlage, falls sie für ein industrielles Unternehmen be-

stimmt ist, einer landwirtschaftlichen Benutzung des Gewässers unüberwindliche 

Hindernisse bereiten würde und dieser Widerstreit der Interessen sich ohne Nachteil 

für das industrielle Unternehmen durch Bestimmung eines anderen Standortes an 

dem betreffenden Gewässer beheben ließe; 

h) durch die Art der beabsichtigten Anlage eine Verschwendung des Wassers ein-

treten würde; 

i) sich ergibt, daß ein Unternehmen zur Ausnutzung der motorischen Kraft eines 

öffentlichen Gewässers einer möglichst vollständigen wirtschaftlichen Ausnutzung 

der in Anspruch genommenen Wasserkraft nicht entspricht; 

k) zum Nachteile des Inlandes Wasser ins Ausland abgeleitet werden soll; 

l) das Vorhaben den Interessen der wasserwirtschaftlichen Planung an der Siche-

rung der Trink- und Nutzwasserversorgung widerspricht. 
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m) eine wesentliche Beeinträchtigung des ökologischen Zustandes der Gewässer 

zu besorgen ist; 

n) sich eine wesentliche Beeinträchtigung der sich aus anderen gemeinschafts-

rechtlichen Vorschriften resultierenden Zielsetzungen ergibt. 

(2) Die nach Abs. 1 vorzuschreibenden Auflagen haben erforderlichenfalls auch 

Maßnahmen betreffend die Lagerung und sonstige Behandlung von Abfällen, die 

beim Betrieb der Wasseranlage zu erwarten sind, sowie Maßnahmen für den Fall der 

Unterbrechung des Betriebes und für Störfälle zu umfassen, soweit nicht 

I. Hauptstück 8a. Abschnitt der Gewerbeordnung Anwendung finden. Die Wasser-

rechtsbehörde kann weiters zulassen, daß bestimmte Auflagen erst ab einem dem 

Zeitaufwand der hiefür erforderlichen Maßnahmen entsprechend festzulegenden 

Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der Anlage oder von Teilen der Anlage eingehalten 

werden müssen, wenn dagegen vom Standpunkt des Schutzes fremder Rechte oder 

der in Abs. 1 genannten öffentlichen Interessen keine Bedenken bestehen. 

6.13.1 Bewilligungsfreistellungsverordnung für Gewä sserquerungen – Ge-

wQBewFreistellV 

§ 1. Folgende besondere bauliche Herstellungen bedürfen zu ihrer Errichtung und 

Abänderung keiner Bewilligung nach § 38 Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes 1959: 

1. Gewässerquerungen in Form von Unterführungen von Rohr- und Kabelleitun-

gen im grabungslosen Bohr- oder Pressverfahren, bei denen ein Mindestabstand 

zwischen Gerinnesohle und Oberkante der verlegten Leitung von 1,5 Metern einge-

halten wird und der maximale Rohrdurchmesser der verlegten Leitung 1,5 Meter be-

trägt. 

2. Gewässerquerungen in Form von Aufhängungen von Rohr- und Kabelleitungen 

an Brücken, die den Durchflussquerschnitt im Brückenbereich nicht einengen. 

3. Gewässerquerungen von Rohr- und Kabelleitungen in Form von offenen Que-

rungen zu Zeiten ohne Wasserführung an der Grabungsstelle und in Form der Verle-

gung im Einpflügeverfahren, die an Flachlandgewässern stattfinden und bei denen 

der Mindestabstand zwischen Gerinnesohle und Oberkante der verlegten Leitung 1 

Meter und der maximale Rohrdurchmesser der verlegten Leitung 1 Meter beträgt. 
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§ 2. Die Ausführung von Vorhaben nach § 1 hat so zu erfolgen, dass eine Gewässer-

verunreinigung vermieden wird. Insbesondere hat jedermann, der ein solches Vorha-

ben verwirklicht, folgende Gesichtspunkte der allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 31 des 

Wasserrechtsgesetzes 1959) zu beachten: 

1. Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass die schadlose Hochwasser-

abfuhr nicht beeinträchtigt wird oder es zumindest zu keiner Verschärfung eines 

Hochwassers und daraus erwachsenden zusätzlichen Schäden kommt. 

2. Bei den Bauarbeiten dürfen keine die Tier- und Pflanzenwelt schädigenden 

Stoffe wie Schmier- und Antriebsstoffe für Baumaschinen und Geräte oder Zement-

milch in das Gewässer gelangen. Soweit technisch erprobte Verfahren zur Durchfüh-

rung von Bauarbeiten vom Ufer aus bestehen, sind diese zur Vermeidung von derar-

tigen Verschmutzungen anzuwenden. 

3. Ufergehölze dürfen nur in dem für die Bauführung erforderlichen Ausmaß ent-

fernt werden. Nach Beendigung der Arbeiten ist das beeinträchtigte Gelände zu re-

kultivieren, Ufersicherungen sind wieder in ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen 

und ursprüngliche Profilverhältnisse wieder herzustellen. 

4. Die Gewässerquerung ist am Ufer durch Sichtmarken (Kabelmarksteine, Holz-

pflöcke, Leitungsmarker oder Ähnliches) zu kennzeichnen. Eine exakte Vermessung 

der Leitungen ist jedoch nicht erforderlich. 

7 Subsumption 

7.1 UVP-Pflicht/Genehmigungspflicht gemäß UVP-G 200 0  

7.1.1 Das Vorhaben „Windpark Prinzendorf III, nämlich das Repowering der 9 WEA 

des Windparkes Steinberg-Prinzendorf, sowie die Neuerrichtung einer weiteren WEA 

ist als einheitliches Änderungsvorhaben iSd § 3a UVP-G zu betrachten, da ein be-

stehender Windpark abgeändert werden soll. 

7.1.2 Es wird der gesamte „Windpark Steinberg-Prinzendorf I“ dahin geändert, dass 

alle 9 WEA durch neue ersetzt werden und eine weitere WEA hinzugefügt wird. Der 

so gestaltete neue Windpark trägt die Bezeichnung Prinzendorf III.  
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7.1.3 Insgesamt sollen 10 WEA des Typs Senvion 3.2M114 mit einer Nennleistung je 

WEA von 3,17 MW, einem Rotordurchmesser von 114 m und einer Nabenhöhe von 

123 m (PRD-III-05) und von 143 m, einer Engpassleistung von insgesamt 31,7 MW, 

sowie die windparkinterne Verkabelung inkl. Datenleitungen sowie der externen 

Windparkverkabelung (Anbindung) an die Umspannwerke Prinzendorf/Zaya und 

Neusiedl/Zaya sowie die Zuwegungen inklusive aller damit im Zusammenhang ste-

henden Begleitmaßnahmen in der Gemeinde Hauskirchen und der Markgemeinde 

Neusiedl/Zaya, Verwaltungsbezirk Gänserndorf, errichtet werden. 

7.1.4 Gemäß § 3a Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

nach dem vereinfachten Verfahren durchzuführen, wenn der festgelegte Schwellen-

wert durch die bestehende Anlage erreicht ist oder bei Verwirklichung der Änderung 

erreicht wird und durch die Änderung eine Kapazitätsausweitung von mindestens 

50% des Schwellenwerts erfolgt und die Behörde im Einzelfall feststellt (Einzelfallprü-

fung), dass mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkun-

gen zu rechnen ist. 

7.1.5 Nach Anhang 1 Z 6 lit a UVP-G 2000 ergibt sich aus Spalte 2, dass Anlagen zur 

Nutzung von Windenergie mit einer elektrischen Gesamtleistung von mindestens 

20 MW oder mit mindestens 20 Konvertern der UVP-Pflicht unterliegen. 

7.1.6 Das Änderungsvorhaben Windpark Prinzendorf III erreicht mit der Engpassleis-

tung von 13,7 MW den in Spalte 2 definierten Schwellenwert für Windenergieanlagen 

nicht.  

7.1.7 Allerdings erfüllt das Vorhaben Prinzendorf III die Voraussetzungen des Ände-

rungstatbestands des § 3a Abs 3 Z 1 UVP-G 2000.  

7.1.8 Der derzeitige „Windpark Steinberg-Prinzendorf I“ besteht aus 9 WEA mit je-

weils 2 MW Engpassleistung, sohin einer Gesamtengpassleistung von 18 MW. Die 

maßgebliche Ausgangsgröße sind nur die 9 WEA, die einem Repowering unterzogen 

und in den künftigen Windpark Prinzendorf III einbezogen werden. Daher ist die erste 

Voraussetzung des § 3a Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 erfüllt: Die bestehenden 9 WEA ha-

ben eine Gesamtengpassleistung von 18 MW. Infolge Repowering und Erweiterung 

wird die Gesamtengpassleistung um 13,7 MW auf mehr als 20 MW (konkret: 
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31,7 MW) erhöht. Damit ist die erste Voraussetzung des § 3a Abs 3 Z 1 UVP-G 2000 

erfüllt. 

7.1.9 Zudem wird die Leistung um mehr als 50 % des Schwellenwerts, dh mehr als 

10 MW (nämlich um 13,7 MW) erhöht. Damit ist auch die zweite Voraussetzung des 

§ 3a Abs 3 Z 1 UVP-G erfüllt. 

7.1.10 Da der Projektwerber eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem § 3a Abs 4 

letzter Satz UVP-G 2000 beantragt hat, war keine Einzelfallprüfung durchzuführen. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung war im vereinfachten Verfahren durchzuführen. 

7.1.11 Das Vorhaben unterlag daher der Verpflichtung zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren, weshalb ein Umweltverträg-

lichkeitsprüfungsverfahren nach § 12 a UVP-G 2000 sowie ein Genehmigungsverfah-

ren nach § 17 UVP-G 2000 durchzuführen war. 

7.2 Materienrechtliche Genehmigungstatbestände 

7.2.1 Das Vorhaben erfüllt weiters die unter Punkt 6 angeführten Genehmigungstat-

bestände, weshalb ein Genehmigungsverfahren nach § 17 UVP-G 2000 iVm den an-

geführten Bestimmungen durchzuführen war. 

7.2.2 Bei der windparkinternen Verkabelung handelt es sich um einen Bestandteil der 

Erzeugungsanlagen elektrischer Energie, weshalb sie auch den Genehmigungsbe-

stimmungen des NÖ ElWG 2005 unterliegen. 

7.2.3 Insbesondere handelt es sich bei der externen Windparkverkabelung (Kabel-

systeme von den WEAs zum Netzanschlusspunkt) um eine elektrische Leitungsanla-

ge für Starkstrom, deren Errichtung einer Bewilligungspflicht nach dem Starkstrom-

wegerecht unterliegt. Da die Leitungsanlage nicht ausschließlich dem Transport der 

in der Anlage gemäß Ökostromgesetz erzeugten elektrischen Energie dient, ist die 

Ausnahmebestimmung nicht anzuwenden. 

7.2.4 Durch die Querungen sind keine wasserrechtlichen Tatbestände erfüllt, da sich 

die gegenständlichen Querungen in keinem Hochwasserabflussgebiet befinden und 

keine Einwirkungen auf das Gewässer erfolgen.  
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8 Rechtliche Würdigung 

8.1 Allgemeine Ausführungen 

8.1.1 Zunächst ist auszuführen, dass ein Vorhaben immer einen Eingriff in den Be-

stand darstellt und es üblicherweise auch zu Auswirkungen auf die Umwelt, Men-

schen, Tier und Pflanzen kommt. Allgemein kennt jedoch weder der Gesetzgeber 

noch die Judikatur ein allgemeines Verschlechterungsverbot, dh Eingriffe in Rechte 

Dritter sowie (vom Gesetzgeber festgelegte) Schutzgüter sind zulässig, solange sie 

im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben geschehen (vgl § 19 UVP-G 2000). 

8.1.2 Weiters wurde, den von der Judikatur zur Gewerbeordnung entwickelten 

Rechtsgrundsätzen folgend, in Bezug auf die Auswirkungen auf den Menschen beur-

teilt, wie sich die Veränderung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse auf einen ge-

sunden, normal empfindenden Menschen und auf ein gesundes, normal empfinden-

des Kind als Durchschnittsmenschen ohne besondere Überempfindlichkeit auswirkt. 

Besondere Empfindlichkeiten von Personen können daher nur bei Vorliegen beson-

derer  Schutznormen (zB Widmungsvorschriften für Krankenanstalten) berücksichtigt 

werden. 

8.1.3 Im Ermittlungsverfahren wurde das Vorliegen der Genehmigungskriterien des 

UVP-G 2000 sowie der materienrechtlichen Bestimmungen aller mit angewendeten 

Normen geprüft und festgestellt, dass diese erfüllt sind und insbesondere weder ge-

sundheitliche Gefährdungen noch unzumutbare Belästigungen von Personen zu er-

warten sind und die öffentlichen Schutzinteressen gewahrt werden.  

8.1.4 Anzumerken ist dazu, dass die Beurteilung sowohl in Hinblick auf die Bau- als 

auch auf die Betriebsphase erfolgte. 

8.1.5 Bei Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000 handelt es sich um Pro-

jektgenehmigungsverfahren (US 26.08.2013, 3A/2012/19-51 Graz Murkraftwerk). In-

soweit bildet die vom Antragsteller vorgelegte Vorhabensbeschreibung den Verfah-

rens- und Beurteilungsgegenstand. 

8.2 Umweltverträglichkeit des Vorhabens 

8.2.1 Die Umweltverträglichkeit des gegenständlichen (Gesamt)Vorhabens zu prüfen, 

bedeutet grundsätzlich der Frage nachzugehen, ob die öffentlichen Schutzinteressen 
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bei seiner Realisierung mittelbar oder unmittelbar berührt sind und wie sie umfassend 

und bestmöglich geschützt werden können. Der Kreis der öffentlichen Interessen 

ergibt sich neben § 1 Abs 1 Z 1 UVP-G 2000 auch aus den mit anzuwendenden ma-

terienrechtlichen Vorschriften. 

8.2.2 Bei dieser fachlich anzustellenden Prüfung kamen die Sachverständigen zum 

Schluss, dass die Errichtung und der Betrieb der Anlagen den geltenden technischen 

Standards entspricht und negative Auswirkungen auf die maßgebenden Schutzinte-

ressen nicht zu erwarten sind, wenn projektgemäß vorgegangen wird und die im 

Spruch angeführten Auflagen eingehalten werden. Aufgrund dieser durchaus nach-

vollziehbaren und ausreichend begründeten fachlichen Einschätzungen steht für die 

Behörde somit fest, dass das Vorhaben als umweltverträglich zu qualifizieren ist.  

8.2.3 Insbesondere wurde durch die Gutachter auch auf die in den Stellungnahmen 

vorgebrachten Argumente eingegangen. Auch wurde diese Feststellung in der nach 

dem UVP-G 2000 gebotenen Gesamtbeurteilung durch die Sachverständigen getrof-

fen. 

8.3 Materienrechtliche Genehmigungsfähigkeit 

8.3.1 Die Behörde hat bei der Entscheidung über einen Antrag die in den betreffen-

den Verwaltungsvorschriften und die im § 17 Abs 2 bis 6 UVP-G 2000 vorgesehenen 

Genehmigungsvoraussetzungen anzuwenden.  

8.3.2 Es ist daher zunächst zu prüfen, ob die in den materienrechtlichen Verwal-

tungsvorschriften festgelegten Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Durch 

das Vorhaben werden jedenfalls jene materienrechtlichen Tatbestände erfüllt, die un-

ter den entscheidungsrelevanten Rechtsgrundlagen angeführt sind. Die Prüfung hat 

daher diese Genehmigungsvoraussetzungen zu umfassen. 

8.3.3 Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist materiell als umfassende Prüfung öffentli-

cher Interessen anzusehen, weshalb durch sie auch schon ein beachtlicher Teil der 

Prüfung hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens anhand der einzel-

nen, zitierten Genehmigungstatbestände vorgenommen worden ist. Dies deshalb, 

weil die in den materienrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen angeführten öf-

fentlichen Interessen de iure immer die wesentliche Grundlage jeder Genehmigung 

bilden und die Genehmigungstatbestände auf deren Einhaltung abstellen. Naturge-
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mäß sind in der die öffentlichen Interessen betreffenden Beurteilung in aller Regel 

auch schon die fachlichen Aussagen zur Frage nach der Einhaltung der sonstigen 

Genehmigungsvoraussetzungen enthalten. So wird in den fachlichen Ausführungen 

in gleicher Weise schlüssig befunden, dass bei projektgemäßer Ausführung und Ein-

haltung der Auflagen neben den öffentlichen Interessen auch den sonstigen Geneh-

migungsvoraussetzungen nicht zuwidergehandelt wird.  

8.3.4 Im Zuge dieses Ermittlungsverfahrens wurden auch speziell die materienrechtli-

chen Genehmigungsvoraussetzungen geprüft und festgestellt, dass diese – auch in 

Hinblick auf die Beachtung der öffentlichen Interessen, die im Zuge der Feststellung 

der Umweltverträglichkeit geprüft wurden – erfüllt sind. 

8.3.5 Von der Behörde wurden nun die materienrechtlichen Genehmigungsvoraus-

setzungen geprüft, welche wie folgt zusammengefasst werden können: 

8.3.5.1 Personenschutz: Es wurde geprüft, ob durch das Vorhaben (insbesondere 

Immissionen wie Lärm – Schall und Infraschall - oder Schattenwurf) Personen ge-

sundheitlich gefährdet oder unzumutbar belästigt werden. Diese Prüfung wurde so-

wohl in Bezug auf Personen, welche bei der Errichtung oder beim Betrieb des Vor-

habens tätig sind oder deren Umfeld nutzen, als auch auf Personen, welche durch 

Auswirkungen der Anlage betroffen sein könnten, durchgeführt (vgl NÖ Elektrizitäts-

wesengesetz 2005, ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – AschG,). Insbesondere wurde 

auch die mögliche Gefährdung von Personen durch Eisabfall geprüft und beurteilt. 

Ergebnis dieser Prüfung war, dass durch das Vorhaben Personen weder gesundheit-

lich gefährdet noch unzumutbar belästigt werden. 

8.3.5.2 Sachgüter/Rechtsschutz/Eigentum: Es wurde geprüft, ob es durch das Vor-

haben zu unzulässigen Zerstörungen und Eingriffen in Sachgüter und in Rechte (Ei-

gentum) an diesen (zB Nutzungseinschränkungen) sowie unzulässigen Zerstörungen 

und Eingriffen in immaterielle Interessen (wie Kulturgüter und Denkmalschutz) kommt 

(vgl Denkmalschutzgesetz – DMSG).  

Ergebnis dieser Prüfung war, dass es durch das Vorhaben zu keinen unzulässigen 

Beeinträchtigungen von Sachgütern, Rechten an diesen oder immateriellen Interes-

sen kommt. Insbesondere ist von keinen unzulässigen Eingriffen in das Eigentum 

Dritter auszugehen. 
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8.3.5.3 Umweltschutz: Es wurde geprüft, ob es durch das Vorhaben zu unzulässigen 

Zerstörungen bzw Eingriffen in der Natur, dh die Tier- und Pflanzenwelt inklusive de-

ren Lebensräumen und das Orts- und Landschaftsbild, in Gewässer, dh sowohl 

Grund- als auch Tagwässer (privat und öffentlich), in den Boden an sich oder die Luft 

an sich kommt. Insbesondere wurden dabei auch Beurteilungen des Einflusses des 

Vorhabens auf die Avifauna, Fledermäuse und die Flugkorridore vorgenommen (vgl 

NÖ NSchG 2000, Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959 inkl Verordnungen, Abfall-

wirtschaftsgesetz 2002 - AWG 2002).  

Ergebnis dieser Prüfung war, dass es durch das Vorhaben zu keinen unzulässigen 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter Natur, Orts- und Landschaftsbild inklusive Tier 

und Pflanzenwelt, Gewässer, Boden oder Luft kommt. Dabei muss insbesondere auf 

die Ausführungen des Sachverständigen für Naturschutz/Ornithologie sowie des 

Sachverständigen für Raumordnung/Landschaftsbild hingewiesen werden. 

8.3.5.4 Ressourcennutzung: Es wurde geprüft, ob es durch das Vorhaben zu unzu-

lässigen bzw nicht schonenden Nutzungen von Ressourcen kommt (vgl NÖ Elektrizi-

tätswesengesetz 2005, Wasserrechtsgesetz 1959 - WRG 1959 inkl Verordnungen, 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 - AWG 2002).   

Der Windpark ist ein Beitrag zur Produktion elektrischer Energie in Österreich und 

verringert so die Stromimporte (insbesondere von Strom aus weniger ressourcen-

schonenderen Stromerzeugungsmethoden) nach Österreich und die Abhängigkeit 

von nicht heimischen Energieträgern.  

Bei der Umsetzung des Vorhabens wird als wesentlich betrachtet, dass Windpark 

und Infrastruktur unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf Umwelt und Landschaft 

errichtet werden. Unter anderem wird auf kleinstmögliche Bauplätze geachtet und 

besonderes Augenmerk auf die Nutzung schon bestehender Wege als Anlagenzu-

fahrt gelegt.  

Ergebnis dieser Prüfung war daher, dass es durch das Vorhaben zu keinen unzuläs-

sigen Nutzungen und Verbrauch von Ressourcen kommt.  

8.3.5.5 Stand der Technik: Es wurde geprüft, ob das Vorhaben dem jeweiligen Stand 

der Technik entspricht, dies insbesondere in Hinblick auf die elektrotechnischen Vor-

gaben und auf die Einhaltung (auch gesetzlich festgeschriebener) der Emissions- 

und Immissionsgrenzwerte (NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005).  
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Ergebnis dieser Prüfung war, dass durch das Vorhaben der Stand der Technik ein-

gehalten wird und keine unzulässigen Emissionen, Immissionen oder Grenzwert-

überschreitungen zu erwarten sind. 

8.3.6 Insbesondere wurde weiters geprüft, ob durch das Vorhaben eine Gefährdung 

der im Luftfahrtgesetz geschützten Interessen zu befürchten ist. Aufgrund des luft-

fahrttechnischen Gutachtens und des Einvernehmens mit der ACG musste die Be-

hörde zur Auffassung gelangen, dass eine Beeinträchtigung des Flugverkehres oder 

von Aufgaben, welche die für die Überwachung der Luftfahrt zuständigen Behörden 

zu erfüllen haben, nicht in einem derartig relevanten Ausmaß betroffen sind, dass 

dies zu einer negativen Beurteilung des Vorhabens führen müsste. 

8.3.7 Die oben angeführten Genehmigungsvoraussetzungen können auch insbeson-

dere aufgrund von behördlichen Vorschreibungen (Auflagen), die sich auf Vorschläge 

der beigezogenen Sachverständigen stützen, eingehalten werden. Auch ist die Mög-

lichkeit, Vorschreibungen zu treffen, regelmäßig in den materienrechtlichen Bestim-

mungen vorgesehen. 

8.3.8 Neben der Einhaltung der öffentlichen Interessen nach den materienrechtlichen 

Genehmigungsvoraussetzungen müssen auch „formale“ Genehmigungsvorausset-

zungen, die einer Genehmigung entgegenstehen können, einer Umweltverträglichkeit 

jedoch nicht entgegenstehen müssen, von der Behörde geprüft werden. In diesem 

Sinn wurden insbesondere auch die Zulässigkeit der geplanten Anlage in Hinblick auf 

die bau- und widmungsrechtlichen Vorschriften und das Erfordernis der Zustimmung 

zum Projekt - etwa durch Grundeigentümer oder sonstig dinglich Berechtigte - hin 

geprüft.  

8.3.9 Bei der Prüfung wurde nun insbesondere festgestellt, dass die geplante Anlage 

den widmungsrechtlichen Vorschriften insofern nicht zuwiderläuft, als die Anlagen an 

sich nicht von der Bauordnung erfasst und im Übrigen die entsprechenden Widmun-

gen vorliegen. Weiters sind gemäß NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005 für Erzeu-

gungsanlagen notwendige Beschränkungen von Grundeigentum oder anderer dingli-

cher Rechte einschließlich der Entziehung des Eigentums (Enteignung) gegen an-

gemessene Entschädigung möglich.  
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8.4 Genehmigungsfähigkeit gemäß UVP-G 2000 

8.4.1 Gemäß § 17 UVP-G 2000 sind zur Sicherstellung einer wirksamen Umweltvor-

sorge zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen festgelegt, soweit diese nicht 

schon in den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften vorgesehen sind. Die Behör-

de hat bei der Entscheidung über einen Antrag neben den betreffenden Verwal-

tungsvorschriften auch die Bestimmungen des § 17 Abs 2 bis 6 UVP-G 2000 als Ge-

nehmigungsvoraussetzungen anzuwenden. 

8.4.2 Gemäß § 17 Abs 2 UVP-G 2000 sind Emissionen von Schadstoffen nach dem 

Stand der Technik zu begrenzen (Z 1), die Immissionsbelastung zu schützender Gü-

ter möglichst gering zu halten, wobei jedenfalls Immissionen zu vermeiden sind, die 

das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige 

dingliche Rechte der Nachbarn/Nachbarinnen gefährden, erhebliche Belastungen der 

Umwelt durch nachhaltige Einwirkungen verursachen, jedenfalls solche, die geeignet 

sind, den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand oder den Zustand der Ge-

wässer bleibend zu schädigen, oder zu einer unzumutbaren Belästigung der Nach-

barn/Nachbarinnen im Sinne des § 77 Abs 2 der Gewerbeordnung 1994 führen. Wei-

ters sind Abfälle nach dem Stand der Technik zu vermeiden oder zu verwerten oder, 

soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, ordnungsgemäß zu entsorgen (Z 3). 

8.4.3 Wie oben angeführt, wurde ein Verfahren gemäß § 12a UVP-G 2000 durchge-

führt, wobei die Umweltverträglichkeit des Vorhabens festgestellt wurde, und das 

Vorhaben nach den materienrechtlichen Bestimmungen als genehmigungsfähig be-

trachtet. 

8.4.4 Vom Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung und der Beurteilung der mate-

rienrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen ausgehend wurde weiters die Frage 

nach der Genehmigungsfähigkeit des Projektes gemäß UVP-G 2000 fachlich beur-

teilt. Durch die Beurteilung, dass das Vorhaben materienrechtlich genehmigungsfähig 

ist, ist bereits der wesentliche Teil der Frage nach der Genehmigungsfähigkeit ge-

mäß UVP-G 2000 beantwortet. 

8.4.5 Da die Genehmigungskriterien des UVP-G 2000 bereits bei der Beurteilung der 

materienrechtlichen Genehmigungsfähigkeit abgearbeitet wurden, bleibt als Geneh-

migungskriterium nach dem UVP-G 2000 demnach im Kern die Frage, ob auch bei 
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einer Gesamtbewertung die öffentlichen Interessen, wie sie sich aus den materien-

rechtlichen Bestimmungen und den Regelungen des UVP-G 2000 ergeben, entspre-

chend geschützt werden. 

8.4.6 Auch bei dieser Gesamtbewertung der Auswirkungen des Vorhabens muss 

aufgrund des Ermittlungsverfahren und der dabei erstellten Gutachten, die in der zu-

sammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen zusammengeführt wurden 

und die in keinem Widerspruch zueinander stehen, die Behörde zum Ergebnis kom-

men, dass das Verfahren nach den Bestimmungen des UVP-G 2000 genehmigungs-

fähig ist. 

8.5 Abgrenzung Beurteilungsrahmen - Genehmigungsumf ang 

8.5.1 Im Verfahren gemäß UVP-G 2000 ist streng zwischen dem (behördlichen) Be-

urteilungsgegenstand und dem Antrags/Entscheidungsgegenstand zu unterscheiden. 

8.5.2 Beurteilungsgegenstand für die Umweltverträglichkeitsprüfung ist die Gesamt-

heit der räumlich und sachlich in einem Zusammenhang stehenden Maßnahmen und 

deren Auswirkung auf die Umwelt. Das heißt, die Behörde hat das beabsichtigte Vor-

haben in seiner Gesamtheit dahingehend zu beurteilen, ob in einem nach fachlichen 

Kriterien festgelegten Raum entsprechend der fachlichen Beurteilung erhebliche 

Auswirkungen (nicht) ausgeschlossen werden können. Die Abgrenzung dieses Un-

tersuchungsraumes und Untersuchungsumfanges erfolgt daher primär nach den je-

weiligen fachlichen Gesichtspunkten. Dies hat auch zur Folge, dass je nach Fachge-

biet unterschiedliche Abgrenzungen des Untersuchungsraumes und damit des Beur-

teilungsgegenstandes erfolgt sind.  

8.5.3 Dieser Beurteilungsgegenstand erfordert daher auch die Einbeziehung von ins-

besondere (nicht zur Genehmigung beantragten) elektrischen Anlagenteilen (Um-

spannwerk) in die Beurteilung der Auswirkungen des verfahrensgegenständlichen 

Vorhabens auf die Umwelt. Eine entsprechende Beurteilung erfolgte jedenfalls durch 

die Behörde in der zusammenfassenden Bewertung.  

8.5.4 Der Antragsgegenstand (Genehmigungsgegenstand) umfasst demgegenüber 

nur jene Vorhabensbestandteile, für die aufgrund rechtlicher Erwägungen unter Be-

rücksichtigung der Genehmigungstatbestände des UVP-G 2000 und der anwendba-

ren Materiengesetze behördliche Genehmigungen beantragt werden. Der Antrags-
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gegenstand (Genehmigungsgegenstand) richtet sich somit nach dem Antrag und den 

Einreichungen der Projektwerberin. Die Behörde kann und darf nicht mehr genehmi-

gen, als beantragt wurde (VwGH 06.07.2010, 2008/05/0115). 

8.5.5 Aus dem Antrag und den vorgelegten Unterlagen der Projektwerberin sowie der 

Vorhabensbeschreibung Punkt I.5 kann nun eindeutig abgeleitet werden, was zur 

Genehmigung beantragt wurde und wo die Vorhabensgrenzen liegen.  

8.6 Bedarf 

8.6.1 Nach den im konkreten Fall anzuwendenden Genehmigungsbestimmungen ist 

der Bedarf keine Genehmigungsvoraussetzung.  

8.6.2 Dessen ungeachtet ist nach dem von der NÖ Landesregierung beschlossenen 

„Energiefahrplan 2030“ angestrebt, den Stromverbrauch durch erneuerbare Energien 

in Niederösterreich bereitzustellen. Es solle der gesamten Energieverbrauch durch 

erneuerbare Energien abgedeckt werden. Ähnliche Zielsetzungen bestehen auch auf 

Bundesebene sowie Ebene der Europäischen Union. Das vorliegende Vorhaben leis-

tet zu dieser Zielerreichung einen wesentlichen Beitrag. Ein Bedarf für das Vorhaben 

ist daher gegeben. 

8.7 Öffentliche Interessen 

8.7.1 Gemäß § 17 Abs 1 UVP-G 2000 hat die Behörde bei der Entscheidung über 

den Antrag die in den betreffenden Verwaltungsvorschriften und die in den Abs. 2 bis 

6 vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen anzuwenden. 

8.7.2 Gemäß § 17 Abs 5 UVP-G 2000 sind bei zu erwartenden schwerwiegenden 

Umweltbelastungen neben den öffentlichen Interessen, insbesondere des Umwelt-

schutzes, auch relevante Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschafts-

rechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

8.7.3 Wie den Aussagen der Sachverständigen zu den Risikofaktoren in den Gutach-

ten entnommen werden kann, sind mit dem Vorhaben keine schwerwiegenden Um-

weltbelastungen zu erwarten. § 17 Abs 5 UVP-G 2000 gelangt daher nicht zur An-

wendung.  
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8.7.4 Weiters lässt sich aus dem Umstand, dass ein Bedarf zur Umsetzung überregi-

onaler allgemeiner Planungsakte vorliegt, auch das Vorliegen eines allgemeinen öf-

fentlichen Interesses an dem Vorhaben ableiten. 

8.7.5 Dass insbesondere beim Betreiber des Windparks auch persönliche wirtschaft-

liche Interessen für den Wunsch nach Umsetzung dieses Vorhabens vorliegen, steht 

der Beurteilung, dass ein allgemeines öffentliches Interesse am Vorhaben vorliegt, 

jedenfalls nicht entgegen. 

8.8 Störfälle/Eisabfall 

8.8.1 Es wird bei der Beurteilung der Umweltverträglichkeit gemäß UVP-G 2000 zwi-

schen (Normal)Errichtungsphase, (Normal)Betrieb sowie Störfällen, die „nach ver-

nünftiger Einschätzung als charakteristisch und typisch für den jeweiligen Vorhabens-

typ“ und außergewöhnlichen Ereignissen, die zwar denkmöglich aber nicht typisch für 

ein Vorhaben sind, unterschieden. 

8.8.2 Ähnlich hat die Judikatur die Frage des Beurteilungsrahmen im Zuge von Ge-

nehmigungsverfahren (zB § 77 GewO 1994, § 105 WRG 1959) beurteilt: 

§ 77 Abs 1 GewO 1994 stellt auf "die nach den Umständen des Einzelfalles voraus-

sehbaren Gefährdungen im Sinne des § 74 Abs 2 Z 1" ab. Damit sind "Störfälle", die 

nicht voraussehbar sind, nicht erfasst, wohl aber "Störfälle", die auf Grund einer un-

zureichenden Technologie regelmäßig und vorhersehbar auftreten (VwGH 

18.11.2004 Geschäftszahl 2004/07/0025). 

8.8.3 Weder das UVP-G 2000 noch die anzuwendenden materienrechtlichen Best-

immungen geben nun konkret vor, welche außergewöhnlichen Betriebszustände 

(Störfälle) neben dem Normalbetrieb einer Beurteilung der Umweltverträglichkeit oder 

Genehmigungsfähigkeit zugrunde zu legen sind.  

8.8.4 In einer Zusammenschau der Schutzzwecke der beurteilungsrelevanten Rege-

lungen und der zur GewO (als allgemein grundlegende anlagenrechtliche Vorschrift) 

entwickelten Judikatur ergibt sich nun, dass sowohl für die Beurteilung der Umwelt-

verträglichkeit als auch der Genehmigungsfähigkeit nach den einzelnen materien-

rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen neben dem Normalbetrieb jene Störfälle 

zu beurteilen sind, die charakteristisch und typisch für den jeweiligen Vorhabenstyp 
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sind und regelmäßig und vorhersehbar auftreten, sofern nicht materienrechtliche 

Bestimmungen besondere Beurteilungen vorsehen (vgl zB Seveso II und III Richtli-

nie), was im gegenständlichen Fall nicht gegeben ist. 

8.8.5 Die fachliche Beurteilung des gegenständlichen Windpark-Standortes im Hin-

blick auf Störfälle erfolgte insbesondere durch den bautechnischen, elektrotechni-

schen und maschinenbautechnischen Sachverständigen sowie den Sachverständi-

gen für Eisabfall.  

8.8.6 Eine Betrachtung von für den Anlagenbetrieb charakteristischen und typischen 

Störfällen wurde insbesondere im Zuge der elektro-, bau- und maschinenbautechni-

schen Betrachtungen vorgenommen und durch die Einhaltung des Standes der 

Technik (zB einschlägigen technischen Normen), insbesondere bei sicherheitstech-

nischen Einrichtungen (zB Fluchtwege), und die Vorschreibung von Maßnahmen be-

rücksichtigt.  

8.8.7 Grundsätzlich werden alle technischen Normen eingehalten und übersteigt das 

von den Anlagen ausgehende technische Risiko (Maschinenbruch, Brandfall) nicht 

das normale Lebensrisiko. 

8.8.8 Insbesondere erfolgte diese behördliche Betrachtung auch in Hinblick auf den 

Eisabfall durch das eingeholten Gutachten von DI KLOPF vom 28. August 2015, 

Teilgutachten Eisabfall, in welchem folgendes ausgeführt wird: 

….. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unter Berücksichtigung der empfohle-

nen risikominimierenden Maßnahmen das Gesamtrisiko für Personen, die sich au-

ßerhalb der vom Rotorblatt überstrichenen Fläche aufhalten, von herabfallenden Eis-

stücken Schaden zu nehmen, im Bereich von < 10-6 liegt und somit geringer als das 

allgemein akzeptierte Risiko ist. 

…. 

Unter Berücksichtigung der angeführten Maßnahmen und der vorgeschlagenen Auf-

lagen in Punkt  ….. kann das Risiko der Gefährdung einer Person im Umkreis der 

geplanten Windenergieanlagen durch Eisabwurf und Eisabfall als tolerabel betrachtet 

werden. 
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…… 

Unter Berücksichtigung der im Projekt vorgesehen Schutzvorkehrungen, den Ausfüh-

rungen bezüglich der Fragestellung 4 und den bezüglich Fragestellung 5 vorgeschla-

genen Auflagen geht die Gefährdung bezüglich Eisabfall von Windenergieanlagen 

nicht über die Gefährdung durch Eisabfall von in Grenznähe errichteter Baulichkeiten 

hinaus. 

8.8.9 Aufgrund der Gesetzeslage sowie der höchstgerichtlichen Judikatur und des 

eingeholten Gutachtens ergibt sich nun folgende rechtliche Beurteilung:  

8.8.9.1 Beim Eisabfall handelt es sich um Immissionen (auf Nachbargrundstücken). 

8.8.9.2 Wenn durch Immissionen (im konkreten Eisabfall) von Windkraftanlagen das 

Leben oder die Gesundheit der Nachbarn und das Eigentum oder sonstige dingliche 

Rechte der Nachbarn gefährdet werden, sind Windenergieanlagen nicht genehmi-

gungsfähig. Unter Gefährdung ist jedoch nicht jede denkbare Gefahr, welche von 

dem Vorhaben ausgehen kann, zu verstehen. 

8.8.9.3 Diese Gefährdung der Gesundheit beziehungsweise Beeinträchtigung des 

Eigentums liegt dann nicht vor, wenn die Gefahren durch das beantragte Vorhaben 

durch Schnee- und Eisabfall nicht über jene Gefahren hinausgehen, die von in 

Grenznähe typischerweise zulässigen Baulichkeiten hervorgerufen werden (vgl Er-

kenntnis vom 19. Jänner 2010, Zl 2009/05/0020, sowie die Erkenntnisse vom 26. 

Februar 2009, Zl 2006/05/0283, und 15. Mai 2014, Zl 2011/05/0094). 

8.8.9.4 Bei der Ermittlung der Gefahr ist die Eintrittswahrscheinlichkeit (und Gefähr-

lichkeit) eines Ereignisses, welches durch das geplante Vorhaben hervorgerufen 

werden kann, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit (und Gefährlichkeit) eines Ereignis-

ses, welches typischerweise durch auf Nachbargrundstücken zulässigen Baulichkei-

ten hervorgerufen wird, zu vergleichen - etwa Eisabfall bei Gittermasten zu Eisabfall 

an WKA. Ein Anhaltspunkt in der Beurteilung kann in dem Zusammenhang das „all-

gemein gesellschaftlich akzeptierte Risiko“ sein, zumal die Errichtung und der Betrieb 

von Strom- und Funkmasten in Bereichen, wo typischerweise auch Windenergiean-

lagen errichtet werden, als gesellschaftlich akzeptiert gelten. 
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8.8.9.5 Im Hinblick auf das Risiko, welches durch Eisabfall von dem Vorhaben aus-

geht, kommt die Behörde aufgrund der fachlichen Beurteilung zu folgendem Ergeb-

nis: Das Ergebnis des Gutachtens DI KLOPF und auch von Gutachten zu vergleich-

baren Standorten im ostösterreichischen Raum gehen unmittelbar neben der WEA 

von einem Risiko (10-6 bis 10-7) für Personen aus, welches klar unter der Schwelle 

des gesellschaftlich akzeptierten Risikos (10-4 pro Jahr = max. tolerierbares Risiko für 

die Öffentlichkeit - Lebensrisikos) liegt. Das Risiko der Gefährdung durch Eisfall 

übersteigt (auch aufgrund der Maßnahmen der Projektwerberin zB Abschaltung bei 

Eisansatz und damit kein Eisabwurf und der behördlichen Vorschreibungen) das ge-

sellschaftlich akzeptierte Risiko bzw die Gefahren, die von in Grenznähe typischer-

weise zulässigen Baulichkeiten hervorgerufen werden, demnach nicht. Es ist somit 

weder bei Personen, welche sich regelmäßig aufgrund ihrer Tätigkeit bei den WEAs 

aufhalten, noch bei sonstigen Personen von einem unzulässig hohen Risiko, welches 

von den Anlagen herrührt, auszugehen.  

8.8.9.6 Die dennoch (trotz der von der Projektwerberin vorgesehenen Maßnahmen 

und trotz der behördlichen Vorschreibungen) vorhandene theoretische Gefährdung 

durch Eisabfall oder einem anderen vorhabensuntypischen Störfall ist aufgrund der 

sehr geringen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht mehr dem Bereich der typischen und 

damit genehmigungsrelevanten Störfälle zuzurechnen, sondern vielmehr den atypi-

schen nicht voraussehbaren Ereignissen (vgl UVE Leitfaden 2012, VwGH 

18.11.2004, GZ 2004/07/0025) und steht der Genehmigungsfähigkeit damit nicht 

entgegen.  

8.8.9.7 Für vorhabenstypische Störfälle wurden jedoch sowohl im Vorhaben als auch 

durch behördliche Vorschreibungen entsprechende Vorsorgen getroffen (zB Auflagen 

zum Brandschutz, wiederkehrende Kontrollen durch Fachleute, Dokumentationen 

etc.), sodass keine Gefährdung oder unzumutbare Belästigung vom Vorhaben durch 

Störfälle wie Eisabfall, Maschinenbruch oder Brandereignisse ausgehen. 

8.9 Ausnahmegenehmigung gemäß ETG 

8.9.1 Das Vorhaben erfüllt gewisse (verbindliche) elektrotechnische Vorschriften 

(Fluchtwegsicherheit) nicht. Die Behörde kann jedoch Ausnahmen von der Anwen-

dung bestimmter elektrotechnischer Sicherheitsvorschriften bewilligen, wenn die 

elektrotechnische Sicherheit im gegebenen Falle gewährleistet erscheint. 
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8.9.2 Aufgrund der Ausführungen des elektrotechnischen und des bautechnischen 

Sachverständigen, sowie der aufgrund dieser Ausführungen getätigten Vorschrei-

bungen ist davon auszugehen, dass die elektrotechnische Sicherheit im gegebenen 

Falle trotzdem gewährleistet ist. 

8.10 Ausnahmegenehmigung gemäß EisbG 

8.10.1 Die Erdverkabelung hat bei projektgemäßer Ausführung keine Auswirkungen 

und stellt keine Gefährdung für die Eisenbahnstrecke und deren Betrieb dar. 

8.11  „Kumulative Betrachtung“ 

8.11.1 Die Wechselwirkungen des Vorhabens mit bestehenden Windkraftanlagen 

wurden sowohl in den Einreichunterlagen als auch in den behördlich erstellten Gut-

achten und dabei insbesondere in den Aussagen zur Umwelthygiene und zum Natur-

schutz/Ornithologie eingehend erörtert und dargelegt. Eine gegenseitige Beeinflus-

sung des geplanten Vorhabens mit bestehenden Vorhaben ist zwar gegeben, eine 

mangelnde Genehmigungsfähigkeit oder mangelnde Umweltverträglichkeit kann dar-

aus jedoch nicht abgeleitet werden.  

8.11.2 Insbesondere erfolgte eine Erörterung im Gutachten Fachbereich Umwelthy-

giene, in dem auszugsweise folgendes ausgeführt wird 

…. 

Die kumulative Betrachtung (Einbeziehung aller bestehenden und bewilligten Wind-

parks im Untersuchungsbereich) hat gezeigt, dass es zu keinen Überschreitungen 

von Richtwerten kommt. Es kommt zu keinen Überschreitungen von verbindlichen 

Grenz- bzw. anerkannten Richtwerten.    

…. 

8.11.3 Beispielhaft ist noch anzuführen, dass im Fachbereich Naturschutz/ Ornitho-

logie der Untersuchungsraum jedenfalls die benachbarten Windparks umfasst: 

…. 

Die Beurteilung möglicher kumulativer Auswirkungen des Vorhabens mit anderen 

Windparks wird in regionaler Gesamtbetrachtung vor dem Hintergrund des in der 
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UVE und in diesem Gutachten angesprochenen Regionalen Fachkonzepts für 18 

Gemeinden im nordöstlichen Weinviertel (Raab et al. 2015) vorgenommen.  

… 

Es sind auch keine nachteiligen Auswirkungen auf Schutzgüter von Vogelschutzge-

bieten oder Europaschutzgebieten zu erwarten, da keine Schutzgüter aus Anhang I 

der Vogelschutzrichtlinie und den Anhängen der FFH-Richtlinie reproduzierend im 

Auswirkungsbereich des Vorhabens vorkommen. Auch nachteilige Auswirkungen des 

Vorhabens von außen auf übrige Vogelarten aus Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

sowie regelmäßig durchziehende Vogelarten sind auszuschließen, da keine Brutge-

biete und keine Ressourcen und kein Durchzugsraum der Arten betroffen ist oder er-

heblich beeinträchtigt wird. Das Vorhaben ist demnach im Hinblick auf die Schutzgü-

ter bei Umsetzung der Maßnahmen als umweltverträglich und genehmigungsfähig 

einzustufen. 

… 

Als Vorsorge für Lebensraumbeeinträchtigung und Erhöhung des Kollisionsrisikos für 

Vögel im Umfeld des international bedeutenden March-Thaya-Korridors sind lebens-

raumverbessernde Maßnahmen im Vorland der March oder innerhalb des Vogel-

schutzgebiets zu treffen: Es sind als Nahrungsraum für Vögel, besonders Greifvögel, 

geeignete Flächen als Brachen oder im Wege der Wiesenrückführung oder als Wei-

deflächen oder als Luzerneflächen oder als Stoppelflächen im Gesamtausmaß von 

10 ha (1 ha/Anlage) anzulegen. Es wird empfohlen, diese Maßnahmen mit jenen für 

die nahen bewilligten Windparks Dürnkrut-Götzendorf, Zistersdorf Ost und Loidesthal 

abzustimmen. Die Verstärkung der Bemühungen zur Erzielung eines regional wirk-

samen Lenkungseffektes für Greifvögel ist auch geeignet, künftige mögliche kumula-

tive Auswirkungen (die jetzt noch nicht gegeben sind) zu vermeiden.  

… 

8.12 Beeinträchtigung von Flächen mit speziellen na turschutzrechtlichen Fest-

legungen 

8.12.1 Das geplante Vorhaben befindet sich nicht direkt in einem Bereich mit spezi-

ellen naturschutzrechtlichen Festlegungen (Nationalpark, Natura 2000, Landschafts-

schutzgebiet). Im Nahbereich (110 m) befinden sich jedoch Flächen mit einer derarti-

gen Festlegung. 
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8.12.2 Nächstgelegene naturschutzrelevante Gebiete befinden sich in einem Ab-

stand von 110m (Weinviertler Klippenzone, Natura 2000-FFH-Gebiet, sowie das 

Landschaftsschutzgebiet Steinbergwald) bis 7,6 km (Natura 2000 VS-Gebiet). 

8.12.3 Nach herrschender Ansicht und ständiger Judikatur können auch von Vorha-

ben außerhalb einer Schutzzone nachteilige Auswirkungen auf das jeweilige Schutz-

gut verursacht werden. Das heißt auch vom gegenständlichen Vorhaben könnten 

nachteilige Einwirkungen auf Schutzgüter der Schutzzonen verursacht werden. Dies 

ist insbesondere dann relevant, wenn wie etwa im Nationalparkgesetz grundsätzlich 

ein absolutes Einwirkungsverbot besteht. 

8.12.4 Aus diesem Grund wurden von der Behörde explizit die Auswirkungen des 

Vorhabens auf die jeweils relevanten Schutzgüter, die für die Schutzgebiete Natura 

2000, FFH, und Landschaftsschutzgebiet festgelegt sind, erhoben und beurteilt. Ins-

besondere wurde dabei festgestellt, dass es zu keinen negativen  Auswirkungen auf 

die Schutzziele kommt.  

8.13 Flächenwidmung und sektorales Raumordnungsprog ramm 

8.13.1 Gemäß § 20 NÖ RAUMORDNUNGSGESETZ 2014 (NÖ ROG 2014) dürfen 

die Fundamente der Windkraftanlagen (mit einer Engpassleistung von mehr als 

20 kW) nur auf solchen Flächen errichtet werden, die als Grünland-Windkraftanlagen 

im Flächenwidmungsplan gewidmet sind. 

8.13.2 Das Vorliegen dieser Flächenwidmung wurde im Genehmigungsverfahren 

geprüft. Laut vorgelegten Unterlagen wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Haus-

kirchen eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes beschlossen 

und nach Durchführung des aufsichtsbehördlichen Verfahrens kundgemacht. Unwi-

dersprochen liegt demnach eine entsprechende rechtskräftige Widmung für die Flä-

chen vor. 

8.13.3 Dazu ist festzuhalten, dass die UVP-Behörde an die rechtskräftige Widmung 

gebunden ist. Diese ist der Behördenentscheidung zugrunde zu legen. 

8.13.4 Diese Widmungen können im Übrigen nur dann festgelegt werden, wenn die 

vom Gesetzgeber vorgegebenen Mindestabstände zu Wohnnutzungen (auch im 
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Grünland) eingehalten werden. Nach den vorgelegten Unterlagen und dem Ermitt-

lungsergebnis der Behörde wurden diese Mindestabstände auch eingehalten.  

8.13.5 Unabhängig vom Abstand der einzelnen Wohnnachbarn wurden aber nun die 

Auswirkungen der voraussichtlichen Immissionen durch das geplante Vorhaben an 

den nächstgelegenen Wohnnachbarschaften durch die Behörde im Einzelfall, wie es 

durch die Rechtslage und die Judikatur vorgegeben wird, beurteilt. Ergebnis dieser 

Beurteilung war, dass keine unzulässigen (gesundheitsgefährdenden oder belästi-

genden) Einwirkungen zu erwarten sind. 

8.14 Befristung  

8.14.1 § 17 Abs 6 UVP-G 2000 ermächtigt die genehmigende Behörde zur Vor-

schreibung von Fertigstellungsfristen und Fristen für die Inanspruchnahme von Rech-

ten. Die Fristen können auf Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werden.  

8.14.2 In der gegenständlichen Entscheidung werden alle Fristen ausschließlich 

nach § 17 Abs 6 UVP-G 2000 festgelegt. Dies ist deswegen geboten, weil das UVP-

G 2000 in § 17 Abs 1 Satz 1 die Berücksichtigung der "Genehmigungsvoraussetzun-

gen" und nicht der Genehmigungsbestimmungen (so auch Fristen) in der Entschei-

dungsfindung normiert.  

8.14.3 In diesem Sinne gehen Eberhartinger-Tafill/Merl davon aus, dass der Ge-

setz-geber die entsprechenden Bestimmungen der mitanzuwendenden Materienge-

setze nicht für anwendbar hielt und mit § 17 Abs 6 eine abschließende Regelung tref-

fen wollte (Eberhartinger-Tafill/Merl, UVP-G 85). Baumgartner/Petek vertreten die 

Ansicht, dass materiengesetzliche Fristen subsidiär anwendbar bleiben, wenn die 

UVP-Behörde keine Fristsetzung vornimmt (Baumgartner/Petek, UVP-G 183). Im 

vorliegenden Fall macht die UVP-Behörde von der Fristsetzung nach UVP-G 2000 

vollumfänglich Gebrauch. Der Bestimmung des § 17 Abs 6 UVP-G 2000 ist der Vor-

rang vor den Fristsetzungen der Materiengesetze einzuräumen; dies sowohl aus fak-

tischen als auch aus rechtlichen Gründen. 

8.14.4 Mit der einheitlichen Festlegung sämtlicher Fristen nach § 17 Abs 6 UVP-G 

2000 wird in hohem Maße zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit beigetragen. Eine 

einheitliche, sinnvolle und nachvollziehbare Regelung aller Fristen ist damit sicherge-

stellt. 
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8.14.5 Im Übrigen erfolgte die Bemessung der Fristen in Anlehnung an die materi-

enrechtlich vorgesehenen Erlöschensfristen (vgl § 19 NÖ ElWG 2005, Luftfahrtge-

setz), weshalb von der Angemessenheit dieser zur Umsetzung des Vorhabens aus-

gegangen werden muss. 

9 Zusammenfassung 

9.1 Aus dem oben Angeführten folgt nun, dass sowohl die in den materienrechtli-

chen Genehmigungsvoraussetzungen genannten öffentlichen Interessen als auch 

die im UVP-G 2000 angeführten öffentlichen Interessen nicht beeinträchtigt werden 

und auch die sonstigen Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt sind. Zusammenfas-

send ist daher festzuhalten, dass das Vorhaben, insbesondere auch aufgrund seiner 

Umweltverträglichkeit, als genehmigungsfähig qualifiziert werden muss, weshalb die 

Genehmigung zu erteilen war.  

9.2 Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Rechtsmittelbelehrung  

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.  

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides 

schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzubringen. 

Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid 

erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich 

die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die er-

forderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu 

enthalten. 

Die Höhe der Pauschalgebühr für Beschwerden, Wiedereinsetzungsanträge und 

Wiederaufnahmeanträge (samt Beilagen) beträgt € 30,00. 

Hinweise: 

Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. 
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Als Verwendungszweck ist das Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Beschei-

des) anzugeben. 

Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ 

ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 

(IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die Steuernum-

mer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart „EEE - Beschwerdegebühr“, 

das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben. 

Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder 

ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. 

Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein 

gesonderter Beleg vorzulegen. 

Ergeht an: 
1. Gemeinde Hauskirchen z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 63, 2184 

Hauskirchen 
 als Standortgemeinde 
2. Marktgemeinde Neusiedl an der Zaya z. H. des Bürgermeisters, Bahnstraße 5a, 

2183 Neusiedl an der Zaya 
 als Standortgemeinde 
3. NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener Straße 54, 3109 St. Pölten 
4. Landeshauptmann von NÖ als wasserwirtschaftliches Planungsorgan, Abteilung 

Wasserwirtschaft 
5. Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk (Wien), Fichtegasse 11, 1010  Wien 
6. ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft, Praterstern 3, 1020 Wien 
7. Land NÖ vertreten durch das Amt der NÖ Landesregierung, NÖ 

Straßenbauabteilung 3 - Wolkersdorf, Johann Gallerstraße 14-16, 2120 
Wolkersdorf 

8. Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, Schönkirchner Straße 1, 2230 
Gänserndorf 

 als mitwirkende Behörde 
9. NÖ Landesregierung als Energierechtsbehörde, Abteilung Umwelt- und 

Energierecht, Fachbereich Energierecht 
 als mitwirkende Behörde 
10. Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Roßauer Lände 1, 1090 

Wien 
 als mitwirkende Behörde 
11. Landeshauptmann von NÖ als Luftfahrtbehörde, Abteilung Verkehrsrecht 
 als mitwirkende Behörde 
12. Bundesdenkmalamt - Landeskonservatorat für Niederösterreich, Hoher Markt 11, 

Gozzoburg, 3500 Krems an der Donau 
 als mitwirkende Behörde 
13. NÖ Agrarbezirksbehörde 
 als mitwirkende Behörde 
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14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Stubenring 1, 
1011 Wien 

 als mitwirkende Behörde 
15. Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mbH, Schnirchgasse 

11, 1030 Wien 
 als mitwirkende Behörde 
16. Abteilung Bau- und Anlagentechnik 1) Fachbereich Elektrotechnik, z.H. Herrn DI 

Oswald Schrott; 2) Fachbereich Maschinenbautechnik, z.H. Herrn DI Johann 
Lehner 

17. Abteilung Hydrologie und Geoinformation Fachbereich Grundwasserhydrologie, 
z.H. Herrn Andreas Staindl 

18. Abteilung Umwelttechnik Fachbereich Luftfahrttechnik, z.H. Herrn Ing. Ludwig 
Pichler 

19. Abteilung Umwelthygiene, z.H. Herrn Dr. Michael Jungwirth 
20. Abteilung Forstwirtschaft Fachbereich Forst- und Jagdwirtschaft, z.H. Herrn DI 

Florian Gruber 
21. Abteilung Wasserwirtschaft Fachbereich Wasserbautechnik/Gewässerschutz, 

z.H. Herrn DI Wolfgang Schaar 
 zur Kenntnis 
22. Gebietsbauamt Korneuburg Fachbereich Agrartechnik/Boden, z.H. Frau DI 

Renate Tretzmüller-Frickh, Laaer Straße 23, 2100 Korneuburg 
23. Herrn Dipl.-Ing. Thomas KLOPF, BSc pA TÜV Austria Services GmbH, Am 

Thalbach 15, 4600 Thalheim bei Wels 
24. Herrn Ing. Wilhelm Mayrhofer iC consulenten Ziviltechniker GesmbH, 

Schönbrunner Straße 297, 1120 Wien 
25. Herrn Dipl.-Ing. Thomas Knoll Ziviltechniker, Schiffamtsgasse 18/13, 1020 Wien 
26. Herrn Ing. Ludwig POINTNER, Msc. pA TÜV Austria Servicis GmbH, Am 

Thalbach 15, 4609 Thalheim bei Wels 
27. Herrn Dr. Hans Peter Kollar Technisches Büro für Biologie, Teschnergasse 35, 

1180  Wien 
28. Herrn Dipl.-Ing.  Josef PREM p.A. IGP ZT GmbH Ziviltechnikergesellschaft für 

Bauingenieurwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Josef-Würtz-Gasse 24, 
3130 Herzogenburg 

29. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
Stubenbastei 5, 1010 Wien 

 zur Kenntnis 
 

 

NÖ Landesregierung  

Dr. P e r n k o p f 


